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Nr. 434 Satzung des Verbandes der Diözesen
Deutschlands
i. d. F. des Beschlusses der Vollversammlung des
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom
25.11.2003

§ 1  Errichtung, Name, Mitgliedschaft
1. Die Erzdiözesen Bamberg, Freiburg, Köln, München

und Freising, Paderborn und die Diözesen Aachen,
Augsburg, Eichstätt, Essen, Fulda, Hildesheim, Lim-
burg, Mainz, Münster, Osnabrück, Passau, Regens-
burg, Rottenburg, Speyer, Trier, Würzburg haben sich
durch Vertrag vom 4. März 1968 zu dem „Verband der
Diözesen Deutschlands“ zusammengeschlossen.

Alle Diözesen und die ihnen gleichgestellten kirchli-
chen Gebietskörperschaften, deren Oberhirten Mit-
glieder der Deutschen Bischofskonferenz sind, haben
das Recht, durch schriftliche Erklärung ihres Ordina-
rius dem Verband beizutreten.

Mit Wirkung zum 01. Januar 1991 sind dem Verband
die Bistümer Berlin und Dresden-Meißen, die Aposto-
lische Administratur Görlitz und die Bischöflichen
Ämter Erfurt-Meiningen, Magdeburg und Schwerin
beigetreten.

Seit der darauffolgenden Neuordnung der Bistümer
besteht der Verband aus den Erzdiözesen Bamberg,
Berlin, Freiburg, Hamburg, Köln, München und Frei-
sing, Paderborn und den Diözesen Aachen, Augsburg,
Dresden-Meißen, Eichstätt, Erfurt, Essen, Fulda,
Görlitz, Hildesheim, Limburg, Magdeburg, Mainz,
Münster, Osnabrück, Passau, Regensburg, Rotten-
burg-Stuttgart, Speyer, Trier, Würzburg.

2. Sitz des Verbandes ist München.

§ 2 Rechtsstellung
Der Verband der Diözesen Deutschlands ist nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Verfassungsrecht
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

§ 3  Aufgaben des Verbandes
1. Der Verband nimmt die Aufgaben wahr, die ihm von

der Deutschen Bischofskonferenz im rechtlichen und
wirtschaftlichen Bereich übertragen sind, insbesondere:

a) Aufstellung und Abwicklung des Haushalts des
Verbandes,
b) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen,
c) Aufsicht über die Kirchliche Zusatzversorgungs-
kasse gemäß deren Satzung,
d) Geschäftsführung der Zentral-KODA,
e) Geschäftsführung der Kommissionen des Verban-
des.

2. Auch nimmt der Verband mit Zustimmung der Diö-
zesen rechtliche oder wirtschaftliche Aufgaben wahr,
die ihm im überdiözesanen Bereich übertragen wer-
den, insbesondere
a) Statistik sowie Beauftragung und Auswertung von
Umfragen,
b) Vorbereitung und Durchführung der interdiözesa-
nen Kirchenlohnsteuerverrechnung (Clearing-Verfah-
ren),
c) Vorbereitung und Durchführung des Finanzaus-
gleichs zwischen den Bistümern.

3. Der Verband beobachtet die Rechtsentwicklung auf
den unter Ziff. 1 und 2 aufgeführten Gebieten und
gibt erforderlichenfalls Anregungen zur Weiterent-
wicklung.

§ 4 Organe
Die Organe des Verbandes sind

a) die Vollversammlung,
b) der Verbandsausschuss,



- 282 -

c) der Verwaltungsrat,
d) der Geschäftsführer.

§ 5 Zusammensetzung der Vollversammlung
1. Der Vollversammlung gehören mit Stimmrecht die

Diözesanbischöfe oder die Koadjutoren bzw. die Di-
özesanadministratoren an, wobei sich die Genannten
durch besonders schriftlich Bevollmächtigte vertreten
lassen können.

2. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann einen Berater
zuziehen. Vorsitzender der Vollversammlung ist der
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Bei
Verhinderung des Vorsitzenden leitet der stellvertre-
tende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz
die Vollversammlung.

3. Die in § 6 Ziff. 1. lit. a) bb) und Ziff. 1 lit b) bb) und
cc) der Satzung aufgeführten Mitglieder des Ver-
bandsausschusses nehmen mit beratender Stimme an
der Sitzung teil.

4. Die Vertretung eines Mitglieds der Vollversammlung
durch ein anderes Mitglied der Vollversammlung ist
unzulässig.

§ 6 Zusammensetzung des Verbandsausschusses
1. Dem Verbandsausschuss gehören an

a) mit Stimmrecht
aa) aus der Mitte der Vollversammlung des Verban-

des: ein Vorsitzender und drei weitere Mitglieder
sowie

bb) drei Generalvikare

die von der Vollversammlung des Verbandes mit
einfacher Mehrheit für die Dauer  von 5 Jahren zu
berufen sind

b) mit beratender Stimme
c) drei auf Vorschlag des Verwaltungsrates von der

Vollversammlung des Verbandes für die Dauer
von 5 Jahren zu berufende Berater, von denen
einer im Benehmen mit dem Zentralkomitee der
deutschen Katholiken vorgeschlagen wird; von
den beiden anderen soll einer Finanzdirektor, der
andere Justiziar einer (Erz-) Diözese sein,

b) der Geschäftsführer des Verbandes,
c) der Geschäftsstellenleiter des Verbandes.

Unter den Mitgliedern mit beratender Stimme sollen
zwei Laien sein.

Der Verbandsausschuss kann zu Einzelfragen wei-
tere Berater hinzuziehen.

2. Den stellvertretenden Vorsitzenden wählt der Ver-
bandsausschuss aus den stimmberechtigten Mitglie-
dern gem. Ziff. 1 lit. a) aa).

§ 7 Zusammensetzung des Verwaltungsrates
1. Jedes Mitglied des Verbandes hat im Verwaltungsrat

eine Stimme. Es kann neben einem stimmberech-
tigten Vertreter einen weiteren Vertreter entsenden.

2. Die im Verbandsausschuss vertretenen Generalvika-
re, der Geschäftsführer und der Geschäftsstellenleiter
des Verbandes sowie der Leiter des Prüfungsamtes
nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen des

Verwaltungsrates teil. Hinsichtlich der Generalvikare
bleibt die Vorschrift der Ziff. 1 unberührt.

3. Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der Vorsitzende
des Verbandsausschusses. Den stellvertretenden Vor-
sitzenden wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte.

4. Die Vertretung eines Verbandsmitgliedes durch ein
anderes ist unzulässig.

§ 8 - weggefallen -

§ 9 Geschäftsführer
1. Geschäftsführer des Verbandes ist der Sekretär der

Deutschen Bischofskonferenz. Sein Stellvertreter ist
der Leiter der Geschäftsstelle.

2. Der Geschäftsführer besorgt die laufenden Geschäfte
des Verbandes (Geschäfte der laufenden Verwaltung)
und die ihm übertragenen Aufgaben.
Soweit die Entscheidung keinem anderen Organ vor-
behalten ist, entscheidet er im Rahmen des genehmig-
ten Haushaltsplanes insbesondere über

(1) Auswahl und Einstellung der Mitarbeiter, mit Aus-
nahme der Mitarbeiter des höheren Dienstes,

(2) den Abschluss von Rechtsgeschäften,
(3) die Vergabe von Mitteln.

3. Der Geschäftsführer kann die Bereichsleiter sowie die
Leiter der Dienststellen und Einrichtungen bevoll-
mächtigen, für die laufenden Geschäfte ihres Ge-
schäftsbereichs im Rahmen des genehmigten Haus-
haltsplanes Willenserklärungen für den Verband ab-
zugeben. Die Erteilung von Vollmachten im Zusam-
menhang mit dem Erwerb, der Veräußerung oder
Belastung von Grundstücken oder grundstücksglei-
chen Rechten, der Aufnahme von Darlehen sowie für
den Abschluss von Anstellungsverträgen ist ausge-
schlossen.

§ 10 Vertretung des Verbandes
Der Verband wird gerichtlich und außergerichtlich durch
den Vorsitzenden der Vollversammlung, den Vorsitzenden
des Verbandsausschusses oder den Geschäftsführer vertre-
ten. Jeder für sich ist alleinvertretungsberechtigt. Das Nähe-
re regelt die Geschäftsordnung.

§ 11 Aufgaben der Vollversammlung
1. Die Vollversammlung ist für alle Angelegenheiten

zuständig, die nicht nach dieser Satzung anderen Or-
ganen des Verbandes übertragen sind, insbesondere
für
• Grundsatzentscheidungen,
• Genehmigung des Haushalts,
• Genehmigung der Verbandsumlage,
• Aufsicht über Geschäftsführung und Verbandsaus-
schuss,
• Neuberufungen in den Verbandsausschuss.

2. Die Vollversammlung entscheidet mit Einstimmig-
keit der Mitglieder:
a) bei Änderungen der Satzung des Verbandes,
b) bei Verabschiedung und Änderung der Geschäfts-

ordnung  und der Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungsordnung des Verbandes,

c) bei Auflösung des Verbandes,
d) bei der Übernahme neuer Aufgaben,
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e) - weggefallen -
f) bei der Errichtung neuer Dienststellen und sons-

tiger Einrichtungen des Verbandes,
g) bei der Gewährleistung von Verpflichtungen aus

Anstellungsverträgen,
h) bei Erwerb, Belastung und Veräußerung von

Grundstücken und  grundstücksgleichen Rechten
über die Höhe von 1 Mio Euro hinaus,

i) bei der Gewährung außerplanmäßiger Zuschüsse
und Darlehen über die Höhe von 500.000 Euro
hinaus,

j) bei der Übernahme von Bürgschaften über die
Höhe von 500.000 Euro  hinaus,

k) bei der Aufnahme von Anleihen und der Aufnah-
me von Darlehen über die Höhe von 5 Mio •
hinaus,

l) bei der Festsetzung der Verbandsumlage,
m) bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes und

der Beschlussfassung der Jahresrechnung,
n) bei einer Änderung des Verteilungsschlüssels für

die Umlage auf die einzelnen Diözesen und ihnen
gleichgestellten Körperschaften.

3. Die Vollversammlung entscheidet mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder:
a) über die Prüfung der Jahresrechnung (§ 18) sowie

die Auswahl der Prüfungsgesellschaft,
b) über die Ausweitung bestehender Aufgaben,
c) in den in § 3 Ziff. 1 lit. c) bis e) aufgeführten

Angelegenheiten,
d) bei Erwerb, Belastung und Veräußerung von

Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
bis zur Höhe von 1 Mio Euro,

e) bei der Gewährung außerplanmäßiger Zuschüsse
und Darlehen bis zu einer Höhe von 500.000
Euro,

f) bei der Übernahme von Bürgschaften bis zu einer
Höhe von 500.000 Euro,

g) bei der Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe
von 5 Mio Euro,

h) über die Anstellung von Mitarbeitern im Höheren
Dienst oder vergleichbaren Vergütungsgruppen,

sowie in allen übrigen Fällen.

Dies gilt nicht für Wahlen, sofern durch die Ge-
schäftsordnung etwas anderes bestimmt wird.

4. Die Beschlussfassung über Angelegenheiten, die nach
Ziff. 2 einstimmig zu entscheiden sind, soll durch den
Verwaltungsrat nach § 13 Buchstabe b) vorbereitet
werden.

5. Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn zwei
Drittel der Mitglieder des Verbandes vertreten sind.
Das Verfahren in den Fällen des Erfordernisses der
Einstimmigkeit nach Ziff. 2 regelt die Geschäftsord-
nung.

6. Schriftführer der Vollversammlung ist der Geschäfts-
führer des Verbandes.

§ 12 Aufgaben des Verbandsausschusses
1. Der Verbandsausschuss hat

a) die ihm von der Vollversammlung übertragenen
Aufgaben wahrzunehmen, insbesondere den Haus-
halt des Verbandes vorzuberaten,

b) der Vollversammlung Anregungen zu geben und
ihr Vorschläge zu unterbreiten,

c) Maßnahmen oder Entscheidungen für die Voll-
versammlung vorzubereiten bzw. Maßnahmen
oder Entscheidungen der Vollversammlung um-
zusetzen,

d) den Geschäftsführer zu überwachen,
e) die Maßnahmen zu veranlassen, zu denen die nach

§ 20 erstatteten Prüfungsberichte Anlass geben.

2. In Fällen, in denen nach einstimmiger Auffassung des
Verbandsausschusses eine rechtzeitige Beschlussfas-
sung der Vollversammlung nicht möglich oder in
denen eine Befassung der Vollversammlung nicht
erforderlich erscheint, kann der Verbandsausschuss
mit Zustimmung des Vorsitzenden der Vollversamm-
lung Entscheidungen treffen, über die der nächsten
Vollversammlung zu berichten ist.
Dabei ist der Verbandsausschuss in jedem Fall an den
Haushaltsplan gebunden. Außerdem sind alle Angele-
genheiten ausgeschlossen, zu denen nach § 11 Ziff. 2
Einstimmigkeit erforderlich ist.

3. Schriftführer des Verbandsausschusses ist der Ge-
schäftsführer des Verbandes.

4. Der Verbandsausschuss berät den von der Geschäfts-
stelle aufgestellten und vom Verwaltungsrat berate-
nen Haushaltsplan und leitet diesen mit seiner Stel-
lungnahme der Vollversammlung zu. Dasselbe gilt für
die Festsetzung oder Veränderung der Verbandsum-
lage und des Verteilungsschlüssels.

§ 13 Aufgaben des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat die Aufgabe,

a) die Vollversammlung zu beraten,
b) Beschlüsse der Vollversammlung, die nach § 11 Ziff.

2 der Einstimmigkeit bedürfen, gemäß § 11 Ziff. 4
vorzubereiten und dabei möglichst Einstimmigkeit zu
erreichen. Lässt sich Einstimmigkeit nicht erreichen,
so sind die abweichenden Voten mit Begründung der
Vollversammlung vorzulegen,

c) die ihm von der Vollversammlung des Verbandes
sonst übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.

§ 14 Vorbereitung der Beratungen des Verbandsausschusses und
des Verwaltungsrates

Die Beratungen des Verbandsausschusses und des Verwal-
tungsrates werden von der Geschäftsstelle vorbereitet.

§ 15 Kommissionen und Ausschüsse
1. Die Vollversammlung kann Kommissionen einrich-

ten, denen bestimmte Zuständigkeiten zur ständigen
Bearbeitung übertragen werden. Die Kommissionen
erhalten ihre Arbeitsaufträge über den Geschäftsfüh-
rer. Anregungsberechtigt sind die Organe des Verban-
des. Die Mitglieder der Kommissionen werden von
der Vollversammlung jeweils für die Dauer von 5
Jahren berufen. Die Vorsitzenden werden von der
Vollversammlung ernannt.

2. Die Vollversammlung kann im Aufgabenbereich jeder
Kommission eine oder mehrere Unterkommissionen
für bestimmte Sachgebiete der Kommission einrich-
ten. Die Kommission wählt aus ihren Reihen den
Vorsitzenden und die Mitglieder der Unterkommissi-
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on. Der Vorsitzende leitet alle Arbeiten der Unter-
kommission. Die Unterkommission ist der Kommis-
sion verantwortlich.

3. Der Verbandsausschuss kann Ausschüsse mit der
Prüfungund  Vorbereitung einzelner Beratungsge-
genstände beauftragen. Der Auftrag ist in der Regel
zeitlich zu befristen. Der Vorsitzende wird vom Ver-
bandsausschuss ernannt.

4. In die Kommissionen, Unterkommissionen und Aus-
schüsse können auch Mitglieder berufen werden, die
den Organen des Verbandes nicht angehören.

§ 16 Dienststellen und sonstige Einrichtungen des Verbandes
1. Der Verband ist auch Rechtsträger von Dienststellen

und Einrichtungen der Deutschen Bischofskonfe-
renz. Über ihre Errichtung als Dienststelle oder sons-
tige Einrichtung des Verbandes entscheidet die Voll-
versammlung des Verbandes.

2. Die in der Rechtsträgerschaft des Verbandes stehen-
den Dienststellen und sonstigen Einrichtungen sind
im rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich an Wei-
sungen der Organe des Verbandes gebunden.

§ 17 Haushaltsplan des Verbandes
1. Alle Einnahmen und Ausgaben des Verbandes müs-

sen für jedes Jahr veranschlagt und in den Haushalts-
plan eingestellt werden.

2. Ausgaben, die zur Deckung der Kosten bestehender,
bereits bewilligter Einrichtungen und zur Erfüllung
rechtlicher Verpflichtungen des Verbandes erforder-
lich sind, müssen in den Haushaltsplan eingestellt
werden.

3. Der in Einnahmen und Ausgaben auszugleichende
Haushaltsplan ist vor Beginn des Haushaltsjahres durch
die Vollversammlung zu verabschieden.

4. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 18 Rechnungslegung
Über die Verwendung aller Verbandseinnahmen legt der
Geschäftsführer im folgenden Haushaltsjahr der Vollver-
sammlung Rechnung.

§ 19 Haushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung
Das Nähere zum Haushaltsplan, zur Aufstellung und Aus-
führung des Haushaltsplanes, zur Wirtschaftsführung wäh-
rend einer haushaltslosen Zeit und zur Rechnungslegung
regelt eine Haushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung.

§ 20 Prüfung der Jahresrechnung
Die Prüfung der Jahresrechnung des Verbandes, seiner
Dienststellen und sonstigen Einrichtungen, sowie die Prü-
fung der Stellen, die Zuwendungen aus dem Haushalt des
Verbandes erhalten, erfolgt aufgrund Beschlusses der Voll-
versammlung durch das Prüfungsamt oder eine von der
Vollversammlung zu bestimmende Prüfungsgesellschaft [§
11 Ziff. 3 lit. a)].

§ 21  Auflösung
Bei Auflösung des Verbandes entscheidet die Deutsche
Bischofskonferenz darüber, wem und zu welchem Zweck

das Vermögen des Verbandes nach Befriedigung sämtlicher
Gläubiger und nach Ausgleich aller Verrechnungskosten
zufließen soll. Es dürfen dabei nur kirchliche oder gemein-
nützige Zwecke berücksichtigt werden.

§ 22 Geschäftsordnung
Der Verband gibt sich im Rahmen dieser Satzung eine
Geschäftsordnung.

§ 23 Öffentliche Bekanntmachungen
Die Satzung des Verbandes wird einschließlich ihrer Ände-
rungen in den Amtsblättern der den Verband bildenden
(Erz-)Diözesen bekannt gemacht. Die Errichtung des Ver-
bandes, seine Satzung, die Namen der Vertretungsberechtig-
ten und Text und Form des Siegels sollen in den zuständigen
staatlichen Verkündungsorganen bekannt gegeben werden.

§ 24 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.07.2004 in Kraft.

Zu dem gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung vom 01.12.1976
i. d. F. der letzten Änderung vom 19.11.2001 außer Kraft.

Az.: 634A/04/02/1

Nr. 435 Änderung der Vergütungsrichtlinien für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchli-
chen Dienst des Bistums Limburg - Be-
schluss der KODA vom 11. Dezember 2003

Die „Vergütungsrichtlinien für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im kirchlichen Dienst des Bistums Limburg“
werden wie folgt geändert:

In der Besonderen Vergütungsrichtlinie VR 2: Tageseinrich-
tungen für Kinder (Kindertagesstätten, Kindergärten, Hor-
te) wird in Nr. 10 das Datum „31.12.2003“ durch das Datum
„31.12.2004“ ersetzt.

Limburg, 03. März 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565 AH/04/02/1 Bischof von Limburg

Nr. 436 Änderung der Ordnung zur Gestaltung von
Bildschirmarbeitsplätzen und zur Tätigkeit
an Bildschirmarbeitsplätzen - Beschluss der
KODA vom 11. Dezember 2003

Die „Ordnung zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen
und zur Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen“ wird wie
folgt geändert:

In § 6 Abs. 4 werden die Wörter „oder einem Arbeitsplatz
mit Bildschirmunterstützung“ gestrichen.

Limburg, 03. März 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565 AH/04/02/1 Bischof von Limburg

Nr. 437 Termine und Orte für das Kreuzfest
Aufgrund der zeitlichen Nähe des Weltjugendtages zum
Kreuzfest im kommenden Jahr verschiebt sich die Feier des
Kreuzfestes im Bezirk Westerwald auf das Jahr 2006 (vgl.
Amtsblatt 2001, S. 213). Hiermit ergeben sich folgende
Termine für die Kreuzwoche und das Kreuzfest bis zum Jahr
2011:
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2004: Kreuzwoche 12. - 16.09.
Kreuzfest am 19. September im Bezirk Untertaunus.

2005: Kreuzwoche 11. - 15.09.
Kreuzfest am 18. September in Limburg, Rückblick auf den
Weltjugendtag (Bischöfliches Ordinariat).

2006: Kreuzwoche 10. - 14.09.
Kreuzfest am 17. September im Bezirk Westerwald.

2007: Kreuzwoche 9. - 13.09.
Kreuzfest am 16. September im Bezirk Limburg.

2008: Kreuzwoche 7. - 11.09.
Kreuzfest am 14. September im Bezirk Rheingau.

2009: Kreuzwoche 13. - 17.09.
Kreuzfest am 20. September im Bezirk Hochtaunus.

2010: Kreuzwoche 12. - 16.09.
Kreuzfest am 19. September im Bezirk Wetzlar.

2011: Kreuzwoche 11. - 15.09.
Kreuzfest am 18. September  im Bezirk Rhein-Lahn.

Nr. 438 Aufruf der Deutschen Bischöfe zur Renova-
bis-Kollekte am Pfingstsonntag, 30. Mai 2004

Erst vor wenigen Wochen traten zehn Staaten, darunter acht
mittel- und osteuropäische, der Europäischen Union bei.
Auch die Christen haben durch ihr solidarisches Handeln
maßgeblich dazu beigetragen.

In der Europäischen Union und in den übrigen Ländern
Europas gibt es aber auch weiterhin sehr viel Armut und
Elend. Viele Millionen Menschen haben dort durch Kriege,
wirtschaftliche Not oder Gewalt ihre Heimat und ihr Zuhau-
se verloren. Renovabis kümmert sich um diese Flüchtlinge,
Vertriebenen und Migranten im östlichen Europa.

Das Leitwort der Pfingstaktion 2004 von Renovabis lautet:
„Heimatlos! Mitten in Europa“. Vor allem will Renovabis
dazu beitragen, dass Menschen in ihrer Heimat bleiben
können und dort eine Zukunftsperspektive haben. Deshalb
werden Ausbildungsprojekte für Straßenkinder und Rück-
kehrer-Programme für Kriegsflüchtlinge oder Maßnahmen
für die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt.

Liebe Brüder und Schwestern, herzlich bitten wir Sie mitzu-
helfen, dass Menschen in ihrer Heimat zuhause sein und ein
menschenwürdiges Leben führen können. Unterstützen Sie
am Pfingstsonntag Renovabis mit einer großherzigen Gabe.

Bensberg, den 3. März 2004 T Franz Kamphaus
Für das Bistum Limburg Bischof von Limburg

Dieser Aufruf der Bischöfe soll am Sonntag, dem 23. Mai 2004, in
allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendmesse, auf ortsübliche
Weise öffentlich bekannt gemacht werden.

Nr. 439 Anweisung zur Durchführung der Aktion
Renovabis in der Zeit vom 05. bis zum 30.
Mai und der Kollekte am Pfingstsonntag,
30. Mai 2004

„Heimatlos! Mitten in Europa.“
Dies ist das Schwerpunktthema der 12. Renovabis-Pfingstak-
tion. Die Solidaritätsaktion lenkt im Jahr 2004 den Blick auf

die vielen Millionen Menschen im Osten unseres Konti-
nents, die ihre Heimat und ihr Zuhause verloren haben. Das
Leitwort der diesjährigen Pfingstaktion benennt einen Skan-
dal, den Papst Johannes Paul II. als „schmachvolle Wunde
unserer Zeit“ bezeichnet hat. Schon seit Jahren kümmern
sich die Partner von Renovabis um Flüchtlinge, Vertriebene
und Migranten in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteur-
opas. Durch Hilfsprojekte leistet die Aktion wichtige Beiträ-
ge, dass Menschen in ihrer Heimat im Osten Europas
bleiben können und dort auch Zukunftsperspektiven haben:
Ausbildungsprojekte für Straßenkinder gehören ebenso dazu
wie Rückkehrerprogramme für Kriegsflüchtlinge oder die
Förderung einkommensschaffender Maßnahmen. Renova-
bis unterstützt die Kirchen vor Ort in ihrer Sorge um die
entwurzelten Menschen.

Eröffnung der Pfingstaktion 2004
• Die Renovabis-Pfingstaktion wird stellvertretend für

alle deutschen Diözesen am 9. Mai in Regensburg
eröffnet. Den Eröffnungsgottesdienst wird Bischof
Prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller mit Bischof Franti-
šek Radkowsky aus dem benachbarten Plzeò/Pilsen
in Tschechien, Bischof Petru Gherghel von Iaºi in
Rumänien und Weihbischof Dr. Pero Sudar, dem
Schulbischof im bosnischen Sarajewo, um 10 Uhr im
Hohen Dom St. Peter feiern.

• Vom 5. bis zum 9. Mai findet in Regensburg ein
Programm mit Diskussionsveranstaltungen, Dichter-
lesungen, einer Filmnacht für Jugendliche, einer Open-
Air-Bühne und einer Ausstellung im Diözesanmuse-
um statt.

• Der Abschluss der Aktion am Pfingstsonntag, dem 30.
Mai, wird in Fulda mit Bischof Heinz Josef Algermis-
sen begangen. Nach der Messe um 9.30 Uhr im Dom
findet ein Partnerschaftsfest statt.

• Die Aktionszeit beginnt am Mittwoch, 5. Mai, und
endet am Pfingstsonntag, dem 30. Mai 2004, mit der
Renovabis-Kollekte für Mittel- und Osteuropa in al-
len katholischen Gottesdiensten in Deutschland.

Renovabis-Kollekte am Pfingstsonntag
Am Pfingstsonntag (30. Mai 2004) sowie in den Vorabend-
messen (29. Mai 2004) wird in allen katholischen Kirchen die
Renovabis-Kollekte für Osteuropa gehalten.

Kalendarium zur Durchführung der Renovabis-
Pfingstaktion 2004
Ab Mittwoch, 5. Mai 2004 (Beginn der Aktionszeit)
• Aushang der Renovabis-Plakate
• Verteilung der Faltblätter an die Gottesdienstbesu-

cher oder mit dem Pfarrbrief

Sonntag, 9. Mai 2004
Eröffnung der diesjährigen Aktion in Regensburg um 10
Uhr im Hohen Dom St. Peter mit Diözesanbischof Prof. Dr.
Gerhard Ludwig Müller, Bischof František Radkowsky aus
dem benachbarten Plzeò/Pilsen in Tschechien, Bischof
Petru Gherghel von Iaºi in Rumänien und Weihbischof Dr.
Pero Sudar, dem Schulbischof im bosnischen Sarajewo.

Samstag und Sonntag, 22./23. Mai 2004
Verlesen des Aufrufs der deutschen Bischöfe in allen Got-
tesdiensten, auch in den Vorabendmessen.
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Erträge 
Personal-

aufw.
Sach-
aufw.

Veranschlagtes 
Ges.-Ergebnis

in € in € in € in €

Bistumsleitung 1.087.674 3.435.442 1.457.272 -3.805.040

00 Bischof 37.000 221.774 28.350 -213.124

01
Weihbischof / Bischofsvikar für
den synodalen Bereich

15.133 320.700 108.525 -414.092

02 Offizialat 6.500 407.780 19.429 -420.709

04 Generalvikar 921.250 950.075 675.649 -704.474

06
Bezirksämter Leitung und 
Allgemeine Verwaltung

107.791 1.535.113 625.319 -2.052.641

07 Domkapitel 0 0 0 0

Pastorale Dienste 1.597.096 9.060.344 3.602.585 -11.065.833

10 Dezernatsleitung 50.910 204.660 243.131 -396.881

11 Grunddienste der Pastoral 400.796 4.926.656 1.085.767 -5.611.627

12
Fachdienste der 
Kategorialseelsorge

267.636 2.764.468 220.710 -2.717.542

13
Pastorale Dienste in 
den Bezirksämtern

333 145.590 97.253 -242.510

14 Grundsatzfragen 768.898 477.280 1.584.418 -1.292.800

15 Sonderbeauftragungen 108.523 541.690 371.306 -804.473

Kirche und Gesellschaft 3.727.320 4.605.928 16.482.739 -17.361.347

20 Dezernatsleitung 3.500 263.510 89.622 -349.632

21 Fachstellen und Referate 54.850 621.670 181.672 -748.492

22 Familienbildung 1.098.500 809.275 1.300.296 -1.011.071

23 Erwachsenenbildung 879.320 1.267.849 1.046.611 -1.435.140

24 Tagungshäuser 1.267.850 1.086.444 761.930 -580.524

25 Einrichtungen 223.300 413.940 248.683 -439.323

26 Verbände / Körperschaften 200.000 143.240 12.853.925 -12.797.165

Jugend 2.460.250 4.775.882 2.442.953 -4.758.585

30 Dezernatsleitung 106.150 91.520 445.940 -431.310

31 Abteilung 1 1.338.400 2.054.120 1.110.989 -1.826.709

32 Abteilung 2 33.840 440.830 43.960 -450.950

33 Abteilung 3 141.660 1.010.910 318.483 -1.187.733

34 Abteilung 4 1.300 347.770 51.931 -398.401

35 Abteilung 5 838.900 830.732 471.650 -463.482

Nr. 440   Haushaltsplan des Bistums Limburg für das Rechnungsjahr 2004
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(Fortsetzung von Seite 285)
• Predigt / Hinweis auf die Pfingstaktion Renovabis am

nächsten Sonntag (Pfingsten)
• Verteilung der Spendentüten mit Hinweis, dass

- die Spende für die Menschen in Osteuropa am
- Pfingstsonntag eingesammelt wird, zum Pfarramt

gebracht oder

- dass sie auf ein Renovabis-Spendenkonto über-
wiesen werden kann.

• Faltblätter: Nachlegen auf dem Schriftenstand oder
Einlegen in die Gottesdienstordnung

Samstag und Pfingstsonntag 29./30. Mai 2004
Gottesdienst mit Predigt oder Aufruf zur Osteuropa-Kol-
lekte.

Erträge 
Personal-

aufw.
Sach-
aufw.

Veranschlagtes 
Ges.-Ergebnis

Schule und Hochschule 2.511.467 5.785.361 4.819.920 -8.093.814

40 Dezernatsleitung 760.907 1.581.861 2.821.625 -3.642.579

41 Allgemeine Leitung 10.800 190.200 71.100 -250.500

42
Berufl. Schulen, Kath. 
Schulen, Personal, 
Haushalt, Gesellungsvertr.

1.619.960 2.536.410 1.752.096 -2.668.546

43
Gymnasien, Gesamtschulen, 
Biblio- und Mediotheken, 
Verlag

119.800 1.476.890 175.099 -1.532.189

Personal 7.076.550 11.505.945 989.629 -5.419.024

50 Dezernatsleitung 18.000 284.890 61.901 -328.791

51 Pastorales Personal 149.000 1.001.060 471.519 -1.323.579

52
Nichtpastorales Personal 
und Personalverwaltung

6.909.550 10.219.995 456.209 -3.766.654

Finanzen, Verwaltung und Bau 151.960.924 6.648.098 34.891.263 110.421.563

60 Dezernatsleitung 5.912.723 504.420 2.694.336 2.713.967

61 Diözesanbauamt 208.196 610.150 17.155.144 -17.557.098

62 Liegenschaften 526.300 571.414 200.668 -245.782

63 Controlling 143.370.000 694.434 12.539.460 130.136.106

64 Rechnungswesen 1.538.805 334.170 161.186 1.043.449

65 Datenverarbeitung / IT 1.000 398.170 454.967 -852.137

66 Allgemeine Verwaltung 304.900 1.251.260 1.555.633 -2.501.993

67 Rentamt Nord 34.000 1.206.330 62.042 -1.234.372

68 Rentamt Süd 65.000 1.077.750 67.827 -1.080.577

Kirchengemeinden 5.043.000 27.134.350 37.826.570 -59.917.920

71
Geistliche und Pastorale 
Mitarbeiter

3.876.000 27.134.350 150.000 -23.408.350

72 Küster und Pfarrsekretärinnen 120.000 0 12.500.000 -12.380.000

73 Schlüsselzuweisungen 10.000 0 11.850.000 -11.840.000

74 Sonderzuweisungen 1.037.000 0 12.856.000 -11.819.000

75 Gesamtverbände 0 0 470.570 -470.570

Gesamt 175.464.281 72.951.350 102.512.931 0
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Bekanntmachung der Renovabis-Kollekte in allen Gottes-
diensten, auch am Vorabend: „Heute bittet die Kirche durch
die Aktion Renovabis um eine Spende für die Menschen in
Mittel- und Osteuropa.“

Gemäß dem Wunsch der deutschen Bischöfe wird die Ren-
ovabis-Kollekte für die Aufgaben der Solidaritätsaktion
Renovabis ohne jeden Abzug an die Bistumskasse weiterge-
geben. Das Ergebnis der Renovabis-Kollekte ist mit dem
Vermerk „Renovabis 2004“ zu überweisen an die Bistums-
kasse. Diese Überweisung soll möglichst innerhalb eines
Monats erfolgen. Die Bistumskasse leitet die Beträge unver-
züglich an Renovabis weiter.

Hinweis:
Die Pfingstnovene 2004 „Heimat finden in Gott“ von Pater
Anselm Grün OSB, Bausteine für den Gottesdienst, das
Themenheft „Migration: Heimatlos! Mitten in Europa“,
Plakate in unterschiedlichen Größen sowie weitere Materia-
lien gehen allen Pfarrgemeinden in der Woche nach Ostern
per Post zu. Das Material kann auch nachbestellt werden.

Weitere Informationen zur Pfingstaktion erhalten Sie direkt
bei: Solidaritätsaktion Renovabis Kardinal-Döpfner-Haus,
Domberg 27, 85354 Freising, Telefon: (0 81 61) 53 09-47,
Fax: (0 81 61) 53 09-44, E-Mail: info@renovabis.de,  Inter-
net: www.renovabis.de

Nr. 441 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Katholi-
kentagskollekte am 13. Juni 2004

„Leben aus Gottes Kraft“, so lautet das Leitwort des 95.
Deutschen Katholikentages, der vom 16. bis 20. Juni 2004 in
Ulm stattfinden wird. Unter diesem Motto lädt das Zentral-
komitee der deutschen Katholiken gemeinsam mit der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart die katholischen Christen in
Deutschland ein, sich auf Gott als die entscheidende Kraft-
quelle menschlichen Lebens zu besinnen. Gottes Kraft will
menschliches Leid, Unvermögen und Eingegrenztsein zu
neuem Leben hin verwandeln. Gottes Dynamik will uns
verändern, sie will uns gemeinsam zum Dienst an unseren
Mitmenschen und zum Zeugnis unseres Glaubens mitten in
unserer Gesellschaft befähigen.

In Gottesdienst und Gebet werden die Teilnehmer Gott als
Kraftquelle ihres Lebens erfahren und neu entdecken kön-
nen. In Vorträgen und Diskussionsforen sollen die Grund-
lagen unseres Glaubens, die Lebensdienlichkeit unseres ge-
sellschaftlichen Engagements und die Gefährdungen des
Lebens thematisiert werden. Das Gespräch und die gemein-
samen Gottesdienste mit Gläubigen anderer christlicher
Konfessionen, insbesondere auch aus den orthodoxen Kir-
chen Mittel- und Osteuropas, werden dem Katholikentag
ökumenische Akzente verleihen.

Der Katholikentag ist jedoch nicht nur die Sache derer, die
persönlich daran teilnehmen. Er ist auch ein Ausdruck der
Verantwortung aller katholischer Christen für Kirche und
Gesellschaft. Deshalb sollten auch alle, die in Ulm nicht mit
dabei sein können, die Möglichkeit nutzen, zum Gelingen
dieses wichtigen Ereignisses für die katholische Kirche in
Deutschland beizutragen. Ihr Gebet ist dafür ein wichtiger
Baustein. Helfen Sie darüber hinaus durch eine großzügige
Spende mit, dass der Katholikentag ein Zeugnis unseres

christlichen Glaubens werden kann, das in die Gesellschaft
ausstrahlt.

Bensberg, den 2. März 2004 T Franz Kamphaus
Für das Bistum Limburg Bischof von Limburg

Dieser Aufruf der Bischöfe soll am Sonntag, dem 6. Juni 2004, in allen
Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendmesse, auf ortsübliche
Weise öffentlich bekannt gemacht werden.

Nr. 442 Neues Rosenkranzheft für Kinder
Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken gibt unter
dem Titel „Jesus ist mit Dir“ ein neues 56-seitiges Rosenkranz-
heft heraus. Es enthält den „Lichtreichen Rosenkrank“, der
auf Wunsch des Heiligen Vaters eingeführt wurde, den von
Romano Guardini verfassten „Trostreichen Rosenkranz“,
der seit über 60 Jahren gebetet wird sowie den „Beziehungs-
reichen Rosenkranz“, der einen neuen Zugang zu Jesus über
seine Seligpreisungen ermöglicht. Das Rosenkranzheft rich-
tet sich an Kinder ab dem 3. Schuljahr und versteht sich als
Ergänzung zum bereits bestehenden Heft „Gegrüßet seist
Du, Maria“, das die bekannten Geheimnisse des Rosenkran-
zes enthält. Beide Hefte sind kindgerecht gestaltet und laden
dazu ein, neue Erfahrungen mit dem Rosenkranzgebet zu
machen.

Jedes Heft ist für 2,60 Euro (ab 50 Exemplaren 2,00 Euro)
zzgl. Porto erhältlich beim: Bonifatiuswerk der deutschen
Katholiken, Kamp 22, 33098 Paderborn, Telefon (0 52 51)
29 96-54, Fax (0 52 51) 29 96-83 (Frau Diße), E-Mail:
disse@bonifatiuswerk.de

Nr. 443 Pastoralkongress 2004
Vom 01. bis 04. Juni 2004 findet in Vallendar-Schönstatt ein
Pastoralkongress statt, der von den schönstättischen Pries-
tergemeinschaften in Zusammenarbeit mit dem Büro des
Weltjugendtages in Köln angeboten wird. Eingeladen sind
alle hauptberuflich pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Das Thema des Pastoralkongresses lautet: „Perspekti-
venwechsel - Gott im Leben junger Menschen“.

Im Sekretariat der Schönstatt-Priesterliga, Priesterhaus Berg
Moriah, 56337 Simmern, Telefon (0 26 20) 9 41-0, E-Mail:
priesterliga@moriah.de, können Sie einen ausführlichen
Prospekt anfordern. Die Anmeldung ist an die gleiche An-
schrift bis zum 15. April 2004 zu richten.

Nr. 444 Einladung zum Karl-Leisner-Pilgermarsch
Kevelaer–Kleve–Xanten von 15.-19.8.2004

Unter dem Motto des kommenden Weltjugendtages 2005
„Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“ laden die Pries-
ter der Schönstatt-Bewegung Mitbrüder, Priester Diakone
und Priesteramtskandidaten ein zum Pilgermarsch auf den
Spuren des seligen Karl Leisner. Dem Gebet für die Jugend
und um Priester-Berufungen sowie der brüderlichen Ge-
meinschaft sollen diese Tage gewidmet sein. Ausgehend von
der Karl-Leisner-Säule am Schönstattzentrum Oermter
Marienberg erpilgert man zu Fuß am ersten Tag die Wall-
fahrtsorte von Karls Kindheit, Aengenesch und Kevelaer.
Am zweiten Tag geht es an dem Flüsschen Niers entlang in
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seine Heimatstadt Kleve. Und das Ziel am dritten Pilgertag
wird schließlich das Grab in der Märtyrerkrypta des Xante-
ner Domes sein.

Beginn am Sonntag, den 15.August 2004, um 18 Uhr mit
Abendessen im Schönstattzentrum Oermter Marienberg
(Rheurdterstr. 216, 47661 Issum-Sevelen, Telefon (0 28 45)
67 21). Ende am Donnerstag, den 19.August 2004, nach dem
Frühstück. Anmeldung bis 12.Juli 2004 an Theo Hoffacker
(Emil-Underberg-Str. 3, 46509 Xanten-Marienbaum, Tele-
fon (0 28 04) 84 97) oder Armin Haas (Zum Lärcheneck 4,
97705 Waldfenster, Telefon (0 97 34) 77 13, Fax –10 77,
armin.haas@gmx.de). Weitere Informationen unter:
http:\\www.schoenstatt-priesterbund.de.

Nr. 445 Exerzitien in Lisieux in deutscher Sprache
Teilnehmer: Priester, Ordensleute und Laien

Thema: „Nachfolge Christi auf dem Kleinen Weg der
hl. Therese von Lisieux“

Termin: 31. Juli bis 10. August 2004
einschl. Fahrt über Reims, Paris, Alencon,
Lisieux, Le Bec Hellouin ...
Zusteigemöglichkeiten in den Bus
an den Hauptbahnhöfen Augsburg,
Stuttgart, Karlsruhe, Saarbrücken

Gesamtpreis: 590,- Euro

Leitung: Geistlicher Rat Anton Schmid,
Augsburg, Leiter des Theresienwerkes

Veranstalter: Theresienwerk e. V., Sterngasse 3,
86150 Augsburg

Anmeldung: Peter Gräsler, Fichtenstraße 8, 85774 Unter-
föhring, Telefon (0 89) 21 37-12 59, Fax (0 89)
21 37-12 62

Nr. 446 Möglichkeit der Mitarbeit in der Wallfahrt-
seelsorge für Seminaristen, Diakone und
junge Priester in Lourdes

Das Rektorat von Lourdes weist auf die Möglichkeit hin,
dass in den Sommermonaten Juli, August und September
Seminaristen, Diakone und junge Priester sich in den Dienst
der Pilger von Lourdes stellen können.

Das Maison Saint-Pierre et Saint-Paul steht während des
Aufenthaltes zur Verfügung. Seminaristen, Diakone und
Priester können für ein, zwei oder drei Wochen dort als
ehrenamtliche Helfer wohnen. Die Reisekosten sind selber
zu tragen. Unterkunft und Verpflegung erhalten Sie vom
Wallfahrtsort in Lourdes. Gemeinsam mit den Wallfahrts-
seelsorgern stellen Sie sich in den Dienst der Pilgerinnen und
Pilger. Unter der Leitung eines Wallfahrtseelsorgers werden
die Priester eingesetzt bei der Spendung des Bußsakramen-
tes.

Mit Erlaubnis Ihres Seminars oder des Bischöflichen Ordi-
nariates können sich ab sofort Seminaristen, Diakone und
Priester für Sommer 2004 unter folgender Anschrift anmel-
den:
Maison Saint-Pierre et Saint-Paul, 1, Avenue Msgr. Théas,
F-65108 Lourdes Cedex.

Verantwortlicher: Père Régis-Marie de La Teyssonnière,
Telefon (00 33) 5 62 42 78 78, Fax: (00 33) 5 62 42 79 38,
E-Mail: regismarie@lourdes-france.com.

Nr. 447 Dienstnachrichten
Mit Termin 15. Juli 2004 hat der Herr Bischof den Verzicht
von Herrn Pfarrer Josef MÜLLER auf die Pfarreien St.
Kilian in Seck mit der Kirchengemeinde Mariä Geburt in
Irmtraut, St. Hubertus in Rennerod, St. Peter und Paul in
Elsoff, St. Petrus in Ketten in Hellenhahn-Schellenberg mit
der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt in Neustadt/
Westerwald sowie der Pfarrvikarie St. Matthäus in Wes-
ternohe, in denen die Seelsorge gemäß c. 517 § 1 CIC
geordnet ist,  angenommen. Herr Pfarrer Müller tritt zu
diesem Zeitpunkt in den Ruhestand. (274, 275, 346)

Mit Termin 31. August 2004 hat der Herr Bischof den
Verzicht von Herrn Pfarrer Willi SIEGMUND auf die
Pfarrei St. Jakobus in Lindenholzhausen angenommen. Herr
Pfarrer Siegmund tritt zu diesem Zeitpunkt in den Ruhe-
stand. (165)

Mit Termin 01. Februar 2004 wurde Herr Pastoralreferent
Thomas JESCHKE von der Pfarrei St. Bonifatius in Wirges
in die Pfarrei St. Jakobus in Girod versetzt. Herr Jeschke wird
unter Beibehaltung seiner Freistellung von 50 % für die
Tätigkeit als Mitglied der Mitarbeitervertretung pastoraler
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Beschäftigungs-
umfang von 50 % in der Pfarrei St. Jakobus in Girod
eingesetzt. (258, 262)

Mit Termin  01. Februar 2004 wurde Frau Gemeindereferen-
tin Mechthild NICKOLAY von der Pfarrei St. Jakobus in
Girod (bisheriger Beschäftigungsumfang 50 %) in die Pfarrei
St. Bonifatius in Wirges versetzt (Beschäftigungsumfang
100 %). (258, 262)

Nr. 448 Änderungen im Schematismus
S. 112
Bei der Pfarrvikarie Dreifaltigkeit, Frankfurt-Nied, ist die E-
Mail-Adresse zu ändern:
dreifaltigkeit-nied@t-online.de

S. 200
Die Pfarrei Dreifaltigkeit, Kelkheim-Fischbach, hat eine
neue E-Mail-Adresse:
Pfarrbuero@hl-dreifaltigkeit-fischbach.de

S. 88 und S. 310
Bei der Spanischen Kath. Gemeinde; Frankfurt; ist die
Telefax-Nummer zu ändern:
(0 69) 48 00 61 53

S.  335
Der Militärgeneralvikar Walter Wakenhut und das Kath.
Militärbischofsamt, Berlin, haben eine neue E-Mail-Adres-
se:
walterwakenhut@bundeswehr.org
kmba@bundeswehr.org

S. 336
Die Dienststellenadresse des Kath. Leitenden Militärdekans,
Koblenz, ist zu ändern:
Falckenstein-Kaserne, 56070 Koblenz, Von Kuhl-Str. 50,



- 290 -

Telefon: Militärdekan: (02 61) 8 96-34 20, Vorzimmer:
(02 61) 8 96-34 21, Telefax: (02 61) 8 96-34 25,
E-Mail: kathlmildekkoblenz@bundeswehr.org

Die Dienststellenadresse des Kath. Standortpfarrers in Diez
ist zu ändern:
Schloss Oranienstein, 65582 Diez, Telefon (0 64 32)
9 40-27 70/1, Telefax (0 64 32) 9 40-27 72

Die private Telefon-Nr. des Militärpfarrers Ralf Hufsky ist
zu korrigieren: (0 61 32) 89 72 69

Bei Dekan Friedhelm Fischer sind folgende Angaben hinzu-
zufügen:
Telefon (Pfarrhaus): (0 61 24) 70 27 16, Telefax: (0 61 24)
70 27 15, E-Mail: pfarreist.michael.kemel@web.de

Nr. 449 Abzugeben
Die Kath. Pfarrei St. Georg Pfaffenwiesbach/Friedrichsthal
kann aus ihrer aufgegebenen Filialkirche Friedrichsthal fol-

gende Einrichtungsgegenstände (z. T. Sakralgegenstände)
abgeben:

1. ein schwarzer Tisch-Tabernakel (Metall/Stein), Quer-
format, mit 4 Rundfüßen (9 cm hoch), auf den beiden
Fronttüren ein Kreuz aus meist weiß-roten Steinen
mit Fischsymbolen; schwer; Format: 40 cm tief, 62 cm
breit, insgesamt 27 cm hoch;

2. einen elektrischen Liedanzeiger mit Nummernpult,
Lichttafel und Kabel (ca. 23 m, hat sehr zuverlässig
gearbeitet);

3. eine Mikrofonanlage aus den 60er Jahren (Verteiler
und dazugehöriger Netzstecker, zwei Mikrofone, ein
Ambo-, ein Tischmikrofonständer, zwei Kabel).

Interessenten wenden sich bitte an das Kath. Pfarramt
Pfaffenwiesbach, Telefon (0 60 81) 33 20, Fax: (0 60 81)
68 74 03, oder an folgende E-Mail-Adresse:
elmar.feitenhansl@gmx.de. Auf Anfrage sind auch Fotogra-
fien der Gegenstände erhältlich.

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg, 65549 Limburg/Lahn. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen
Ordinariates Limburg. Bezugspreis: Jährlich 23,- Euro.
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Nr. 450 Statut für die Pfarrseelsorge
nach c. 517 § 2 CIC

Hiermit wird die Geltungsdauer des Regelungswerkes „Sta-
tut für die Pfarrseelsorge nach c. 517 § 2 CIC“ (Amtsblatt
Limburg 1999, 51-53) bis zum 31. Dezember 2005 verlän-
gert.

Limburg, den 15. April  2004 T Franz Kamphaus
Az.: 602H/04/01/1 Bischof von Limburg

Nr. 451 Diözesankirchensteuerbeschluss für das
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2004 für das
Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer
Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg erlässt
folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das Bistum
Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) für das Rechnungs-
jahr (Kalenderjahr) 2004:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen-
steuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer)
für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2004. Sind Kinder
nach dem Einkommensteuergesetz zu berücksichtigen, so
sind die Vorschriften des § 51 a Abs. 2 und Abs. 2 a des
Einkommensteuergesetzes maßgebend.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den
Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer. Er wird auf 7 v. H.
der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der
Vereinfachungsregelung nach Nr. 1 des Erlasses des Minis-
teriums der Finanzen vom 19. Mai 1999 - S 2447 A - 99 - 001
- 02 - 443 - (BStBl 1999, Teil I, Seite 509 f) - Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Kirchensteuer vom Vermö-
gen wird nicht erhoben.

Das besondere Kirchgeld (§ 5 Abs. 1 Ziff. 5 des rheinland-
pfälzischen Kirchensteuergesetzes vom 24. Februar 1971)
bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 Satz 2 der
Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg (rheinland-
pfälzischer Anteil) vom 8. November 1971 in der Fassung

vom 16. Dezember 1989, zuletzt geändert am 21. November
2001, die einen Bestandteil der Kirchensteuerordnung bildet.

Limburg, den 11. Dezember 2003 T Franz Kamphaus
Az.: 612E/03/01/9 Bischof von  Limburg

Der vorstehende Diözesankirchensteuerbeschluss des
Bistums Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) vom 
11. Dezember 2003 für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr)
2004 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG vom 24.
Februar 1971 (GVBl. S. 59) anerkannt.

Mainz, den 19. Februar 2004
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung
und Kultur Rheinland-Pfalz
Im Auftrag Helmut Burkhardt

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz
Im Auftrag Werner Widmann

Nr. 452 Diözesankirchensteuerbeschluss für das
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2004 für das
Bistum Limburg (hessischer Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg erlässt
folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss für das Bistum
Limburg (hessischer Anteil) für das Rechnungsjahr (Kalen-
derjahr) 2004:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen-
steuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer)
für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2004. Sind Kinder
nach dem Einkommensteuergesetz zu berücksichtigen, so
sind die Vorschriften des § 51 a Abs. 2 und Abs. 2 a des
Einkommensteuergesetzes maßgebend.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den
Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer. Er wird auf 7 v. H.
der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der
Vereinfachungsregelung nach Nr. 1 des Erlasses des Hessi-
schen Ministeriums der Finanzen vom 19. Mai 1999 - S 2444
A - 7 - II B 2 a - (BStBl 1999, Teil I, Seite 509 f) - Gebrauch
macht.
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Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögen-
steuer wird nicht erhoben.

Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (§ 2 Abs. 1 Nr.
5 des hessischen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom
12. Februar 1986) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs.
3 Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg
(hessischer Anteil) vom 10. Dezember 1968 in der Fassung
vom 21. November 2001, die einen Bestandteil der Kirchen-
steuerordnung bildet.

Limburg, den 11. Dezember 2003 T Franz Kamphaus
Az.: 612E/03/01/9 Bischof von Limburg

Genehmigung
Genehmigung des Diözesankirchensteuerbeschlusses für
das Bistum Limburg (hessischer Anteil) für das Rechnungs-
jahr (Kalenderjahr) 2004

Gemäß § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in der
Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I S. 442), genehmige
ich folgenden, vom Diözesankirchensteuerrat des Bistums
Limburg am 14. / 15. November 2003 erlassenen Diözesan-
kirchensteuerbeschluss für das Bistum Limburg (hessischer
Anteil) für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2004:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen-
steuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer)
für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2004. Sind Kinder
nach dem Einkommensteuergesetz zu berücksichtigen, so
sind die Vorschriften des § 51 a Abs. 2 und Abs. 2 a des
Einkommensteuergesetzes maßgebend.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den
Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer. Er wird auf 7 v. H.
der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der
Vereinfachungsregelung nach Nr. 1 des Erlasses des Hessi-
schen Ministeriums der Finanzen vom 19. Mai 1999 - S 2444
A - 7 - II B 2 a - (BStBl. I S. 509) Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögens-
steuer wird nicht erhoben.

Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (§ 2 Abs. 1 Nr.
5 des Hessischen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom
12. Februar 1986, zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.
Oktober 2001) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg
(hessischer Anteil) vom 10. Dezember 1968 in der Fassung
vom 21. November 2001, die einen Bestandteil der Kirchen-
steuerordnung bildet.

Wiesbaden, 16. Februar 2004 gez. Joachim Jacobi
I B 1.2 - 870.130.005 - 2 In Vertretung

Nr. 453 Diakonenweihe
Am Samstag, dem 27. März 2004, hat Bischof Dr. Franz
Kamphaus den Priesterkandidaten Marcus Walter FISCHER,
Dompfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt, in der Pfarrkirche
St. Johannes der Täufer in Ruppach-Goldhausen, zum Dia-
kon geweiht.

Der Einsatzort im Diakonatspraktikum ist die Pfarrei St.
Johannes der Täufer, Ruppach-Goldhausen. Das Diako-
natspraktikum dauert vom 28. März 2004 bis 3. April 2005.

Nr. 454 Mitglieder des XI. Priesterrates
Vertreter der Bezirke

Frankfurt:
LEBER, Norbert, Pfarrer, Holbeinstraße 70, 60596 Frankfurt
LÖWENSTEIN, P. Martin SJ, Hochschulpfarrer,
Beethovenstraße 28, 60325 Frankfurt

Hochtaunus:
LAWATSCH, Paul, Pfarrer, Hans-Böckler-Straße 1-3, 61267
Neu-Anspach

Lahn-Dill-Eder:
PETER, Stefan, Pfarrer, Burgstraße 40, 35075 Gladenbach

Limburg:
GROS, Helmut, Pfarrer, Brunnenstraße 16, 65618 Selters
KREMER, Franz-Josef, Pfarrer, Pfortenstraße 3, 65604 Elz

Main-Taunus:
BRAUN, Joachim, Jugendpfarrer, Mainblick 51, 65779
Kelkheim

Rheingau:
REHBERG, Gereon, Dekan, Pfarrer, Kirchgasse 1, 65343
Eltville

Rhein-Lahn:
NEIS, Stephan, Pfarrer, Elligstraße 5, 56340 Osterspai

Untertaunus:
KLEE, Andreas, Pfarrer, Kirchstraße 7, 65307 Bad
Schwalbach

Westerwald:
FUCHS, Andreas, Pfarrer, Kirchstraße 3, 56414 Meudt
SAHL, Achim W., Pfarrer, Hauptstraße 51, 56477 Rennerod

Wetzlar:
DRECHSLER, Martin, Pfarrer, Schulstraße 20, 35625 Hüt-
tenberg

Wiesbaden:
STRUTH, Matthias, Pfarrer, Birgidstraße 12, 65191
Wiesbaden

Mitglieder kraft Amtes
ARNOLD, Dr. Johannes, Regens, Weilburger Straße 16,
65549 Limburg
ENGEL, P. Helmut SJ, Prof. Dr. theol.,
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen,
Offenbacher Landstraße 224, 60599 Frankfurt a. M.

Durch den Bischof berufene Mitglieder
Für die Jüngeren Priester:
OTTO, Dr. Werner, Jugendpfarrer, Wilhelmshöher Straße
67, 60389 Frankfurt a. M.
PAULY, Michael, Kaplan, Rosenstraße 13, 56412
Nentershausen

Für die Emeritierten:
BEFFART, Franz, Pfarrer i. R., Berger Straße 450, 60385
Frankfurt a. M.



- 293 -

HÖRLE, Josef, Pfarrer i. R., Otto-Balzer-Straße 1, 56130
Bad Ems

Für die Ordenspriester:
GROSS, P. Claudius OFM, Kreuzweg 23, 65719 Hofheim
SCHARDT, P. Thomas OFM, Sigmund-Freud-Straße 111,
60435 Frankfurt a. M.

Für die Priester anderer Muttersprache:
GRAS, Stephan, Pfarrer, Rheinstraße 19, 65375 Oestrich-
Winkel

Aus dem Diözesanklerus:
FRANZ, Georg, Jugendpfarrer, Kleine Frankfurter Straße
3a, 65189 Wiesbaden
KALTEIER, Reinhold, Dekan, Pfarrer, Pfarrgasse 2, 65719
Hofheim
LOMBERG, Franz-Heinrich, Pfarrer, Erbsengasse 3, 65795
Hattersheim
REICHERT, Ludwig, Pfarrer, Pfarrgasse 2, 65719 Hofheim
WÜST, Klaus, Pfarrer, Hauptstraße 52, 65760 Eschborn

Vertreter des Diakonenrates:
BECKER, Bernd, Diakon, Lessingstraße 19, 65189
Wiesbaden

Ständige Gäste des Priesterrates mit Mitspracherecht:
ELTZ, Dr. Johannes zu, Bischofsvikar, Roßmarkt 4, 65549
Limburg
GEIS, Dr. Günther, Generalvikar, Roßmarkt 4, 65549
Limburg
PIESCHL, Gerhard, Weihbischof, Roßmarkt 4, 65549
Limburg
WANKA, Helmut, Ordinariatsrat, Roßmarkt 4, 65549
Limburg

Vertreter der Limburger Priesterkandidaten in Sankt
Georgen:
PERABO, Konrad, Offenbacher Landstraße 224, 60599
Frankfurt

Sprecher des XI. Priesterrates:
KALTEIER, Reinhold, Dekan, Pfarrer, Pfarrgasse 2, 65719
Hofheim

Sekretär des XI. Priesterrates:
HILGERT, Joachim, Diakon, Weilburger Straße 16, 65549
Limburg

Sekretariat:
LAMBOY, Marion, Weilburger Straße 16, 65549 Limburg

Nr. 455 Pfarrexamen 2004
Entsprechend der Ordnung für die Priesterbildung im Bistum
Limburg vom 10. August 1981 besteht das Pfarrexamen aus
einer schriftlichen Hausarbeit und einer mündlichen Prü-
fung. Die mündliche Prüfung ist in diesem Jahr für Mitt-
woch, 01.12.2004, angesetzt.

In der Prüfung von insgesamt 45 Minuten werden behandelt:

a) die vorliegende Hausarbeit, ausgehend von einem
theologischen Problem,

b) ein vorgegebenes theologisches Thema und seine
pastorale Relevanz,

c) Fragen des kirchlichen Rechts (Sakramentenrecht,
Synodalrecht) und des Arbeitsrechts.

Zu Punkt b) wird für das Jahr 2004 das Thema „Kooperative
und gesellschaftsbezogene Pastoral im Bistum Limburg“
festgelegt.

Die Anmeldung zum Pfarrexamen ist bis zum 30. September
2004 an den Regens des Bischöflichen Priesterseminars zu
richten.

Die schriftliche Hausarbeit soll einen Umfang von 40 bis 50
Textseiten haben.

Das Thema kann in Absprache mit dem Regens des Priester-
seminars frei gewählt werden. Letzter Abgabetermin ist
Freitag, 15. Oktober 2004.

Bei Anmeldung zum Pfarrexamen wird die Liste über die
Literatur, insbesondere zu Punkt b, ausgehändigt, die für das
Prüfungsgespräch vorausgesetzt wird.

Nr. 456 Aussiedler- und Spätaussiedlerwallfahrt 2004
Die 9. Aussiedlerwallfahrt für die Diözesen Limburg und
Mainz nach Dieburg zur schmerzhaften Gottesmutter findet
am Sonntag, den 20. Juni 2004, statt. Das Hochamt beginnt
um 10.00 Uhr, die Wallfahrt endet mit einer Schlussandacht
um 14.00 Uhr.
Nähere Auskünfte erteilen Pfr. Lorenz Eckstein, Dieburg,
Telefon (0 60 71) 2 23 77 und der Beauftragte der Deutschen
Bischofskonferenz für die Seelsorge an katholischen
Deutschen aus Russland, P. Eugen Reinhardt, Königstein,
Telefon (0 61 74) 40 71.

Nr. 457 Internationale Begegnung „Priester formen
die Heiligen für das neue Jahrtausend”

Die Kleruskongregation veranstaltet vom 18. - 23. Oktober
2004 auf Malta unter dem o. g. Leitwort eine Internationale
Begegnung von Priestern. Nähere Informationen hierzu
über das Sekretariat des Generalvikars, Telefon (0 64 31)
29 52 21) oder im Internet unter http://www.clerus.org.

Nr. 458 Sportwerkwoche für Priester und Diakone
Der Arbeitskreis „Kirche und Sport“ und der DJK Sportver-
band laden alle interessierten Priester und Diakone zu einer
Sportwerkwoche vom 2. bis 6. August 2004 in das DJK
Bildungs- und Sportzentrum „Kardinal von Galen“ nach
Münster/Westfalen ein. Die Teilnahmegebühr beträgt  170
Euro. Anmeldung und Information: Arbeitsstelle „Kirche
und Sport“, Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Telefon
(02 11) 9 48 36 13, Fax: (02 11) 9 48 36 36; E-Mail:
funder@djk.de; Internet: http://www.dkj.de.

Nr. 459 Mannheimer Seminar „Wege erwachsenen
Glaubens“

Das Mannheimer Evangelisierungsteam e.V. bietet in Zu-
sammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Seelsorgeamt Frei-
burg für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der
Gemeindepastoral und Interessierte vom 10. Juni 2004 (18
Uhr) bis 12. Juni 2004 (13 Uhr) in Mannheim ein Seminar
„Wege erwachsenen Glaubens - Mit Glaubenskursen zum
Gemeindewachstum“ an. Das Konzept dieser Glaubenskurse
ist darauf ausgerichtet, dem Einzelnen eine lebendige Bezie-
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hung zu Gott zu ermöglichen. Ziel des Seminars ist es, die
Teilnehmer/innen zu befähigen, Glaubenskurse in ihrer
Gemeinde bzw. in ihrem pastoralen Raum zu planen und
durchzuführen.

Die Kursgebühren betragen 70 Euro (inkl. Verpflegung,
zzgl. Übernachtungskosten). Anmeldeschluss ist der 14. Mai
2004. Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen sind
erhältlich bei: Klemens Armbruster, Erzbischöfliches
Seelsorgeamt Abt. I, Okenstr. 15, 79108 Freiburg,
Telefon (07 61) 5 14 41 41, E-Mail-Adresse:
klemens.armbruster@seelsorgeamt-freiburg.de

Nr. 460 Todesfall
Herr Pfarrer Franz-Josef Hensler ist am 28. März 2004 im
Alter von 70 Jahren im Ignatius-Lötschert-Haus in Horbach
gestorben. Das Requiem wurde am Samstag, 3. April 2004,
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche Herz Jesu in Siershahn
gefeiert; anschließend war die Beerdigung auf dem Friedhof.

Franz-Josef Hensler wurde am 22. August 1933 in Limburg
geboren. Er wuchs im Schatten des Domes auf und unter der
geistlichen Begleitung von Herrn Stadtpfarrer Fendel reifte
in ihm schon früh der Entschluss, Priester zu werden. Nach
dem Abitur am 16. März 1954 am Städtischen Realgymnasi-
um in Limburg begann er in Sankt Georgen mit dem Theo-
logiestudium. Bischof Dr. Wilhelm Kempf weihte ihn am
8. Dezember 1960 im Limburger Dom zum Priester.

Seinen seelsorglichen Dienst begann Franz-Josef Hensler als
Seelsorgepraktikant in Kaub (1961). Es folgten Kaplansjah-
re in Siershahn (1961-1966), wo er auch als Religionslehrer
an der Berufsschule wirkte und in Nastätten (1966-1968).
Zum 01. August 1968 übertrug ihm Bischof Wilhelm Kempf
die Pfarrei Mariä Heimsuchung in Höhn/Ww.  Mit drei
Mitbrüdern aus demselben Weihejahrgang (Klaus Schmidt,
Toni Sode †, Karl Wagner) begann ein für die damalige Zeit
mutiges Experiment einer pastoralen Teamarbeit im Pfarr-
verband Bad Marienberg, ein zukunftsweisender Versuch
einer kooperativen Pastoral über die bestehenden Pfarrgren-
zen hinaus. Die Pfarrei Mariä Heimsuchung leitete Pfarrer
Hensler bis zum 31. Juli 1982. Von 1975 bis 1982 war er
zusätzlich Pfarrverwalter in Nistertal und von 1976-1979
Dekan im Dekanat Bad Marienberg. Zum 1. August 1982
übertrug Bischof Franz Kamphaus Herrn Pfarrer Hensler
die Pfarrereien Herz-Jesu in Siershahn und Mariä Himmel-
fahrt in Helferskirchen in Personalunion. Von 1984-1986
und von 1998-1999 war er Pfarrverwalter in Leuterod-
Ötzingen. Am 8. Dezember 2000 konnte er sein 40-jähriges
Priesterjubiläum feiern.

Herr Pfarrer Hensler war ein volksnaher Priester, kein spe-
kulativer Theologe. Als ein Mann der kirchlichen Praxis kam
er gern den Bedürfnissen der Menschen entgegen. In seinen
Pfarreien Siershahn und Helferskirchen, sowie in den Nach-
bargemeinden, in denen er bereitwillig Aushilfen übernahm,
war er sehr beliebt. Große Freude bereitete ihm die Renovie-
rung der Pfarrkirche in Siershahn im Jahre 2003.

Die letzten Jahre seines Lebens waren überschattet von
Krankheiten und verschiedenen Krankenhausaufenthalten,
die wohl erkennen ließen, dass die Zeit seines aktiven Dienstes
dem Ende zugehen würde. Gleichwohl hing Pfarrer Hensler
an den ihm anvertrauten Menschen und mochte, auch ange-
sichts des Priestermangels, noch nicht an Ruhestand denken.
Nach dem letzten Krankenhausaufenthalt und einer Rehabi-
litationsmaßnahme fand er Aufnahme im Ignatius-Lötschert-
Haus in Horbach, um sich dort unter der guten Pflege der
Barmherzigen Brüder weiter zu erholen. Der Herr hat es
anders gefügt und ihn in den Morgenstunden des Passions-
sonntages zu sich heim gerufen.

Wir danken Herrn Pfarrer Hensler für seinen überzeugenden
priesterlichen Dienst im Bistum und empfehlen ihn dem
Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in denen er
wirkte.

Nr. 461 Dienstnachrichten
Mit Termin rückwirkend zum 10. März 2004 hat der Herr
Bischof Herrn Diakon Peter FISCHER, Strüth, zum Präses
des Kolpingswerkes, Bezirksverband Rhein-Lahn, ernannt.
(227)

Mit Termin 29. März 2004 bis auf weiteres hat der Herr
Generalvikar Herrn Bezirksdekan Heinz-Walther BAR-
THENHEIER, Montabaur, zum Pfarrverwalter der Pfarrei-
en Herz-Jesu in Siershahn und Mariä Himmelfahrt in Hel-
ferskirchen ernannt. (264)

Mit Termin 01. April 2004 hat der Herr Bischof Herrn
Pfarrer Alfred MUCH, Höhr-Grenzhausen, zum Dekan des
Dekanates Ransbach ernannt. (247)

Mit Termin 01. Mai bis 31. August 2004 hat der Herr
Generalvikar Herrn Pfarrer i. R. Reinhard KLEIN, Neuhäu-
sel, zum Pfarrverwalter für die Pfarrei St. Anna in Neuhäusel
und die Pfarrvikarie Mariä Himmelfahrt in Eitelborn er-
nannt. (256)

Mit Termin 01. Mai 2004 wird Herr Diakon mit Zivilberuf
Hans-Jürgen SIEBERS, bisher Pfarrei St. Vincenz in Eltvil-
le-Hattenheim, in die Pfarrei St. Ägidius in Schlangenbad-
Niedergladbach versetzt. (215, 242)

Nr. 462 Änderungen im Schematismus
S. 158
Die E-Mail-Adresse der Pfarrei St. Peter und Paul, Villmar,
ist zu korrigieren: pfarramt.villmar@t-online.de

S. 108
Die Pfarrei St. Josef, Frankfurt-Höchst, hat eine neue 
E-Mail-Adresse: st.josef-hoechst@t-online.de

S. 311
Die Vietnamesische Kath. Mission hat eine neue Telefax-
Nummer.: (07 21) 9 11 92 04.
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Nr. 463 Zusatzversorgungswerk der
Pfarrhaushälterinnen

Änderung des § 11 der Satzung für das Zusatzversorgungs-
werk für Pfarrhaushälterinnen in der Diözese Limburg

§ 11 erhält mit Wirkung vom 01.01.2005 folgenden Wort-
laut:

Satzungsänderungen werden in der Regel vom Verwaltungs-
rat beschlossen. Sie müssen einstimmig gefasst werden. Zu
ihrer Gültigkeit bedürfen sie der Genehmigung des Bischofs
von Limburg. Eine Satzungsänderung kann auch vom Bi-
schof erfolgen; dieser wird vorher den Verwaltungsrat hö-
ren. Die Satzung sowie Satzungsänderungen werden im
Amtsblatt des Bistums Limburg veröffentlicht.

Limburg, 21. April 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565T/04/02/1 Bischof von Limburg

Nr. 464 Verwaltungsanordnung des Generalvikars zu
den „Richtlinien für das Verfahren bei der
Besetzung von Pfarrstellen im Bistum
Limburg“

Hiermit wird die Geltungsdauer der Verwaltungsanordnung
des Generalvikars zu den „Richtlinien für das Verfahren bei
der Besetzung von Pfarrstellen im Bistum Limburg“ v. 15.
Dezember 1999 (Amtsblatt 1999, S. 107f.) ad experimentum
verlängert bis zum 31. Dezember 2005.

Limburg, 06. Mai 2004 Dr. Günther Geis
Az.: 703BB/04/01/7 Generalvikar

Nr. 465 Anmeldungen für das Priesterseminar
In diesen Tagen geht an den meisten Schulen des Landes die
Reifeprüfung zu Ende. Abiturienten, die sich für die Theo-
logie und den Priesterberuf interessieren, erhalten im Pries-
terseminar Limburg Informationen und Beratung. Pfarrer,
Religionslehrer und andere Gesprächspartner sollen Inter-
essenten auf diese Möglichkeit hinweisen.
Für das Wintersemester 2004/2005 können sich junge Män-
ner mit dem Berufsziel, Priester zu werden, zum Theologie-
studium anmelden.

Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist die allge-
meine Hochschulreife. Die Priesterkandidaten des Bistums
Limburg absolvieren ihr Studium an der Philosophisch-

Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am
Main.

Die Anmeldung erfolgt beim Regens des Priesterseminars in
Limburg, der auch über die weiteren Schritte der Zulassung
informiert.

Sollten Unklarheiten über die Zulassungsvoraussetzungen
bestehen, können sie ebenfalls mit dem Regens des Priester-
seminars in Limburg besprochen werden.

Anmeldungen sind zu richten an:
Regens Dr. Johannes Arnold
Bischöfliches Priesterseminar
Weilburger Str. 16
65549 Limburg
Telefon (0 64 31) 20 07-25
E-Mail: j.arnold@bistumlimburg.de

Nr. 466 Netzwerk@Pfarrbüro
Die Lernpfarrbüros können nun Ihre Arbeit aufnehmen.
Wenn in den Pfarreien neue PfarrrsekretärInnen den Dienst
beginnen und Interesse an einer Einarbeitung im Lernpfarr-
büro besteht, bitten wir Sie, sich mit Frau Gisela Müller,
Dez. Finanzen, Verwaltung u. Bau, Telefon (0 64 31)
29 52 58 oder Frau Jutta Schwarz, Dez. Personal, Telefon
(0 64 31) 29 54 72 in Verbindung zu setzen.

Nr. 467 Druckschriften des Sekretariates der
Deutschen Bischofskonferenz

In der Reihe der Druckschriften des Sekretariates der Deut-
schen Bischofskonferenz sind  erschienen:

Verlautbarungen Nr. 164:
Instruktion Redemptionis Sacramentum über einige Dinge be-
züglich der heiligsten Eucharistie, die einzuhalten und zu
vermeiden sind
(1 Expl. wird mit Sammelversand zugeschickt)

Verlautbarungen Nr. 165:
Instruktion Erga migrantes caritas Christi
(Die Liebe Christi zu den Migranten) Päpstlicher Rat der
Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs

Arbeitshilfen Nr. 185:
Der pastorale Dienst in einer Zeit der Aussaat.
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Die Druckschriften können von Interessenten im Dezernat
Pastorale Dienste, Telefon (0 64 31) 29 52 27, bestellt
werden.

Nr. 468 Ausschreibungen
Zur Wiederbesetzung sind ausgeschrieben
• zum 1. September 2004 die Pfarrstelle St. Martin/

Lahnstein, gleichzeitig die Stelle des Priesterlichen Leiters des
Pastoralen Raumes Lahnstein;

• zum 1. September 2004  die Pfarrstelle St. Peter u. Paul,
Wiesbaden-Schierstein, gleichzeitig die Stelle des Leitenden
Priesters der Pfarreien St. Georg und Katharina, Wiesbaden-
Fauenstein, und St. Hedwig, Wiesbaden-Gräselberg und
Sauerland, gleichzeitig die Stelle des Priesterlichen Leiters des
Pastoralen Raumes „Gemeinden am Schiersteiner Kreuz“;

• zum 1. Oktober 2004 die Pfarrstellen St. Lubentius/
Dietkirchen, St. Nikolaus/Dehrn und St. Jakobus/Lin-
denholzhausen, gleichzeitig die Stelle des Priesterlichen Leiters
des Pastoralen Raumes Dietkirchen;

• zum 1. Dezember 2004 die Pfarrstellen St. Johannes d.
T./Niederwalluf, St. Martin/Eltville-Martinsthal, St. Mar-
tin/Oberwalluf, gleichzeitig die Stelle des Leitenden Priesters
der Pfarrei St. Antonius Erem./Eltville-Rauenthal, gleich-
zeitig die

• Stelle des Priesterlichen Leiters des Pastoralen Raumes
Walluf.

Die Ausschreibungsunterlagen liegen im Dezernat Pastorale
Dienste des Bischöflichen Ordinariates vor und können dort
angefordert werden, Telefon (0 64 31) 29 52 27. Bewerber
können sich melden bzw. vorgeschlagen werden bis 18. Juni
2004.

Nr. 469 Todesfälle
Herr Pfarrer Christoph Spang ist am 5. Mai 2004 im Alter
von 47 Jahren in Frankfurt gestorben. Das Requiem wurde
gefeiert am Mittwoch, dem 12. Mai 2004 um 14.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Antonius, Robert-Fischbach-Straße 21, Rans-
bach-Baumbach. Anschließend war die Beerdigung auf dem
Friedhof in Baumbach.

Christoph Spang wurde am 8. März 1957 in Baumbach/Ww.
geboren. Das Zeugnis der Reife erwarb er im Sommer 1976
am Staatl. Gymnasium in Montabaur. Nach dem Abitur
begann er ein Studium an der Fachhochschule des Landes
Rheinland-Pfalz in Koblenz, Fachrichtung Keramik, und
schloss 1979 diesen Studiengang mit dem Dipl. Ing. ab. Von
1979 bis 1987 arbeitete er in großen heimischen Keramikun-
ternehmen als Betriebsassistent und zuletzt als Bereichsleiter
der Produktion. In diesen Jahren der Berufstätigkeit be-
schäftigte er sich immer wieder mit der Frage, ob er zum
priesterlichen Dienst berufen sei. Erfahrene Seelsorger, auch
aus der Verwandtschaft, waren ihm in diesem Prozess des
Nachdenkens über den Willen Gottes hilfreiche Berater. Am
Ende stand für ihn fest: Ich möchte Priester werden. So
begann er im Herbst 1987 das Theologiestudium in Sankt
Georgen in Frankfurt und wurde am 25. Juni 1994 im
Limburger Dom zum Priester geweiht.

Seine Kaplanszeit begann Christoph Spang im heutigen
Pastoralen Raum Bad Marienberg mit den Pfarreien Bad

Marienberg, Höhn, Höhn-Schönberg, Mörlen und Nistertal
(1994-1996). Von Oktober 1996 bis April 1997 war er als
Pfarrverwalter in den Pfarreien St. Christophorus in Nieder-
selters und St. Petrus in Eisenbach tätig. Im Mai 1997 kam er
als Kaplan in die Dompfarrei St. Georg in Limburg. Gleich-
zeitig ernannte ihn der Herr Bischof zum Domvikar an der
Kathedralkirche. In dieser Zeit begleitete Christoph Spang
als Kurat den Pfadfinderstamm Limburg Dom. Die Arbeit
mit diesen jungen Christen war geprägt von großer Herzlich-
keit und vielen spirituellen Impulsen, so dass er bei seiner
Verabschiedung im November 2000 zum Ehrenkurat er-
nannt wurde. Seine Kontaktfreudigkeit zur Jugend und seine
geistliche Tiefe bewogen den Herrn Bischof, Kaplan Spang
im Mai 1997 die Leitung der Diözesanstelle Berufe der
Kirche zu übertragen. Im Jahr 2000 waren mehrere Klinik-
aufenthalte notwendig. Im Nachgang dazu kam es zu ver-
schiedenen, nicht vorhersehbaren Komplikationen, die sei-
nen Gesundheitszustand nachhaltig beeinträchtigten.  Nach
Rehabilitationsmaßnahmen und einer erfreulichen Stabili-
sierung seines Zustandes konnte der Herr Bischof ihm zum
1. Dezember 2000 die Pfarreien St. Lambertus in Runkel-
Arfurt und Mariä Heimsuchung in Runkel übertragen. Mit
Freude und vielen Ideen ging Pfarrer Spang an die Arbeit.
Leider führten erneute Rückschläge dazu, dass er den Herrn
Bischof schon zum 30. Juni 2002 um Entpflichtung von
seiner pfarrlichen Aufgabe bitten musste. Er siedelte um
nach Frankfurt-Bornheim. In der guten Atmosphäre des
Pfarrhauses von St. Josef fand er unter der Sorge von Pfarrer
Metzler und dem Pastoralteam eine Bleibe. Sie ermöglichte
ihm, auf seine gesundheitliche Situation zu achten und im
Rahmen der verbleibenden Kräfte auch einige priesterliche
Dienste zu übernehmen, bis Christus, der Gute Hirte, ihn zu
sich heim rief.

Wir danken Herrn Pfarrer Spang für seinen überzeugenden
priesterlichen Dienst im Bistum und empfehlen ihn dem
Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in denen er
wirkte.

Herr Pfarrer i. R. P. Ladislaus van den Boogaart
OFMCap, ist am 9. Mai 2004 im Alter von 81 Jahren im
Seniorenheim Carpe diem in Niederselters gestorben.

Das Requiem wurde gefeiert am Freitag, dem 14. Mai 2004
um 15.00 Uhr im Kapuzinerkloster Velp/Niederlande, an-
schließend war die Beerdigung auf dem Klosterfriedhof. Die
Pfarrgemeinde Dombach gedachte seiner in einer Eucharis-
tiefeier am Mittwoch, 12. Mai um 19.00 Uhr. In der Pfarrkir-
che Niederselters fand  am Donnerstag, 13. Mai um 18.30
Uhr ein Requiem für den verstorbenen Pfarrer statt.

Adrianus Johannes van den Boogaart (Ordensname Ladis-
laus) wurde am 27.05.1922 in Nistelrode, Prov. Nord-Bra-
bant/Holland, als jüngstes Kind einer großen Familie gebo-
ren. Nach Abschluss der Schulzeit arbeitete er zunächst in
einem Büro, ehe er in den Kriegsjahren das Theologiestudi-
um aufnahm. 1945 trat er ins Noviziat der Holländischen
Kapuziner-Provinz ein und wurde am 6. August 1952 in
Udenhout/Holl. zum Priester geweiht. In den 50er Jahren
gehörte er zu den „Zigeunern Gottes“ des Paters Werenfried
van Straaten, die in den Sommermonaten mit ihrer Kapellen-
wagenmission durch die Lande zogen und die heimatvertrie-
benen Katholiken seelsorglich betreuten. 1961 kam P. van
den Boogaart nach Niederrodenbach bei Hanau (Bistum
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Fulda). Anschließend wirkte er als Pfarrkurat in Cornberg b.
Bebra. Seinen Dienst in unserem Bistum begann er am 15.
Juni 1968 als Cooperator expositus mit dem Titel eines
Pfarrvikars in Bleidenstadt und Hahn-Wehen. Als Hahn im
April 1970 zur Pfarrvikarie erhoben wurde, war P. van den
Boogaart dort bis zum 28. Februar 1979 Pfarrer. Am 1. März
1979 übertrug ihm Bischof Dr. Wilhelm Kempf die Pfarrei
St. Christophorus in Niederselters, eine Gemeinde, die ihm
zur zweiten Heimat wurde. Als Stellvertreter des Dekans im
Dekanat Bad Camberg wirkte er von 1980 bis 1990.

Entsprechend der franziskanischen Ordenstradition sah P.
van den Boogaart seinen Auftrag vor allem darin, den
Menschen unverkürzt das Evangelium zu bezeugen. Die
Sprache seiner Verkündigung und die Methoden seiner
seelsorglichen Arbeit waren im guten Sinne des Wortes
volkstümlich. Volksnah und kontaktfreudig wie er war,
kannte er die alltäglichen Nöte der Menschen und stand
ihnen in den Herausforderungen des Lebens als Priester zur
Seite. In seiner unnachahmlichen Art konnte P. Ladislaus
auch schon einmal energisch das Wort ergreifen, wenn er
den Eindruck hatte, die Belange der Kirche würden nicht
angemessen beachtet. Durch seine Präsenz mitten unter den
Menschen hat er sich einen bleibenden Platz, nicht nur in der
Geschichte von Niederselters, sondern des ganzen Golde-
nen Grundes erworben. In all den Jahren seines priesterli-
chen Wirkens hat ihn seine treue Haushälterin, Therese
Kalb, gut versorgt. Das Pfarrhaus von Niederselters war
immer ein gastliches Haus. Als P. Ladislaus 1996 schweren
Herzens auf die Pfarrei Niederselters verzichtete, zog er zur
Freude der Gemeinde in das Pfarrhaus von Dombach. So
weit es seine angeschlagene Gesundheit zuließ, konnte er
dort und in anderen Kirchen des pastoralen Raumes Bad
Camberg noch viele Gottesdienste feiern. Im August 2002
durfte er sein Goldenes Priesterjubiläum begehen.

Wir danken Herrn Pfarrer P. Ladislaus van den Boogaart
OFMCap für seinen überzeugenden priesterlichen Dienst
im Bistum und empfehlen ihn dem Gebet der Mitbrüder und
der Gemeinden, in denen er wirkte.

Nr. 470 Notfallseelsorge
Der Herr Generalvikar hat entsprechend der „Richtlinien
für die Notfallseelsorge im Bistum Limburg“ (Amtsblatt
2003, S. 179ff.) neue Beauftragungen erteilt. Damit entfallen
alle bisher erteilten Beauftragungen. Für die von der Richt-
linie erfasste Personengruppe gelten nur noch durch den
Herrn Generalvikar ausgestellte Beauftragungen.

Nr. 471 Dienstnachrichten
Mit Termin 01. Mai 2004 hat der Herr Bischof Herrn Pfarrer
Michael NIERMANN, Herborn, zum Bezirksdekan für den
Bezirk Lahn-Dill-Eder ernannt. (136, 139)

Mit Termin 01. Mai 2004 hat der Herr Bischof Herrn P. Jörg
DANTSCHER SJ die Pfarrei St. Ignatius in Frankfurt/M.
übertragen und ihn gleichzeitig zum Pfarrer ernannt. (85)

Mit Termin 01. Juni 2004 hat der Herr Generalvikar Herrn
Pfarrer Reinhold KALTEIER zum priesterlichen Leiter des

pastoralen Raumes Hofheim-Kriftel im Bezirk Main-Taunus
ernannt. (192)

Mit Termin 01. Juli 2004 hat der Herr Bischof Herrn P. Anto
BATINIC OFM, Wirges, die Pfarreien St. Christophorus in
Frankfurt/Main-Preungesheim und Allerheiligste Dreifal-
tigkeit in Frankfurt/Main übertragen und ihn gleichzeitig
zum Pfarrer ernannt. (105, 106)

Mit Termin 01. Juli 2004 bis zum 31. August 2004 wird Herr
Kaplan Daniel GURSKY, zurzeit Höhn-Schönberg, als Pas-
toralpraktikant in der Pfarrei St. Bonifatius in Wirges einge-
setzt. (262)

Mit Termin 31. August 2004 hat der Herr Bischof den
Verzicht von Herrn Pfarrer Mato ARACIC auf die Pfarrei
Mariä Schmerzen in Lahnau-Dorlar angenommen. Herr
Pfarrer Aracic kehrt in seine Heimatdiözese Sarajewo zu-
rück. (279)

Mit Termin 31. August 2004 hat der Herr Bischof den
Verzicht von Herrn Pfarrer P. Reinhard HOHMANN PA
auf die Pfarrei St. Antonius in Frankfurt/M. angenommen.
Zu diesem Termin hat der Provinzial der Weißen Väter in
Köln den Gestellungsvertrag für P. Reinhard Hohmann PA
gekündigt. P. Hohmann PA übernimmt eine neue Aufgabe
in den afrikanischen Missionen. (84)

Mit Termin 31. August 2004 hat der Superior der Apostoli-
schen Lebensgemeinschaft der Priester im Opus Spiritus
Sancti in Moshi/Tansania den Gestellungsvertrag für P.
Amedeus TARIMO ALCP/OSS, priesterlicher Mitarbeiter
im pastoralen Raum Blasiusberg mit Dienstsitz in Wilsen-
roth, gekündigt. P. Tarimo übernimmt eine neue Aufgabe in
Tansania. (176)

Mit Termin 31. August 2004 hat der Prior des Deutschen
Ordens in Weyarn/Bayern den Gestellungsvertrag für P.
Wolfgang-Marian SCHNOOR OT, Kaplan in der Pfarrei
Deutschorden in Frankfurt/M., gekündigt. (89)

Mit Termin 01. September 2004 hat der Herr Bischof Herrn
Pfarrer Ludwig JANZEN, Pfarrer der Pfarrei Heilig Geist in
Frankfurt/Main-Riederwald zusätzlich die Pfarrei Herz Jesu
in Frankfurt/Main-Fechenheim übertragen. (102)

Mit Termin 01. September 2004 hat der Herr Bischof Herrn
P. Bernhard SCHELOSKE SAC, zurzeit Vallendar, zum
Beichtseelsorger an der St. Bonifatiuskirche in Wiesbaden
ernannt und Herrn P. Walter GRÄF SAC, Wiesbaden, mit
Termin 31. August 2004 von der Aufgabe des Beichtseelsor-
gers an der St. Bonifatiuskirche in Wiesbaden entpflichtet.
(301)

Mit Termin 30. September 2004 hat der Herr Bischof den
Verzicht von Herrn Pfarrer Klaus-Philipp
BARTHENHEIER auf die Pfarrei Allerheiligen in Frank-
furt/M. angenommen. (88)

Nr. 472 Änderungen im Schematismus
Folgende E-Mail-Adressen sind zu ergänzen:

S. 144
Pfarrvikarie St. Marien, Battenberg: info@sankt-marien-
battenberg.de
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S. 300
Pfarrei Dreifaltigkeit, Wiesbaden: pfarrbuero@dreifaltigkeit-
wiesbaden.de

Folgende E-Mail-Adressen sind zu ändern:

S. 242
Pfarrei Herz Jesu, Schlangenbad: schlangenbad@kath-
pfarrgemeinde.de

S. 311
Ukrainerseelsorge: ukrainerffm@gmx.net

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg, 65549 Limburg/Lahn. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen
Ordinariates Limburg. Bezugspreis: Jährlich 23,- Euro.
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Nr. 473 Sozialdatenschutz
Ergänzend zu dem im Amtsblatt des Bistums Limburg vom
01.03.2004, Nr. 424 veröffentlichten Merkblatt zum Sozial-
datenschutz weisen wir hin auf ein von dem kirchlichen
Datenschutzbeauftragten der bayerischen (Erz-) Diözesen
verfasstes ausführliches Merkblatt zum Sozialdatenschutz in
der freien Jugendhilfe, hier der katholischen Kirche, das von
betroffenen Einrichtungen im Internet über:
www.datenschutz-kirche.de/themen.html#merkblatt einge-
sehen und heruntergeladen werden kann.

Limburg, den 02. Juni 2004 Dr. Günther Geis
Az.: 555T/04/04/5 Generalvikar

Nr. 474 Disziplinarordnung für die kirchlichen
Beamten im Bistum Limburg vom 23. April
1992

Mit Wirkung vom 01. Mai 2004 wurde

Herr Dr. Paul PLATZBECKER, Studienleiter des Pädago-
gischen Zentrums der Bistümer im Lande Hessen, zum
Disziplinargerichtsrat als Beisitzer in der Disziplinarkammer
für die Zeit von vier Jahren berufen.

Frau Monika SCHUMAK, Studiendirektorin i. K. an der
St.-Angela-Schule, Königstein, wurde als dessen Stellvertre-
terin zur Disziplinargerichtsrätin berufen.

Herr Dr. Guido AMEND, Leiter des Kommissariats der
Katholischen Bischöfe im Lande Hessen, Wiesbaden, wurde
als Stellvertreter der Justiziarin zum Disziplinargerichtsrat be-
rufen.

Limburg, den 02.06.2004 Dr. Günther Geis
Az.: 10X/04/01/1 Generalvikar

Nr. 475 Kommission zur Ordnung des Diözesanen
Arbeitsvertragsrechts (KODA)

Nachdem Freiherr von Boeselager auf sein Amt als KODA-
Mitglied verzichtet hat, wurde mit Wirkung vom 18. Juni

2004 Diözesanjugendpfarrer Wolfgang Pax durch den Generalvi-
kar als Dienstgebervertreter in die KODA berufen.

Limburg, 18.06.2004 Dr. Günther Geis
Az.: 565AH/04/05/1 Generalvikar

Nr. 476 Mitglieder des 10. DIÖZESANSYNODAL-
RATES

Bischof:
KAMPHAUS, Dr. Franz

Präsidentin der Diözesanversammlung:
SCHLAUSCH, Beatrix

Von der Diözesanversammlung gewählte Mitglieder:
ARNOLD, Stephan
BENTRUP, Elisabeth
BLEUL, Thomas
BRÜCKMANN, Pfr. Alexander
GASPARINI, Marco
GLAS, Gerhard
GIERSE, Klaus
GROSS, Uwe
HONERVOGT, Hans-Werner
NEUHOFF, Ute Maria
OTTERBACH, Wiegand
PETERS, Dr. Magarethe
PULFRICH, Christian
SCHWADERLAPP, Eugen
SCHWERDT, Babara
VOLKMAR, Werner
WIELAND, Barbara

Bischofsvikar:
ELTZ, Dr. Johannes zu

Weihbischof:
PIESCHL, Gerhard

Generalvikar:
GEIS, Dr. Günther
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Vertreter des Priesterrates:
LEBER, Pfr. Norbert
REICHERT, Pfr. Ludwig

Vertreter des Ordensrates:
KOLL, P. Franz SSCC
VIETH, Sr. Monika v. K. SMMP

Vertreter des Diakonenrates:
FASSBENDER, Bernd

Vertreter des Rates der Gemeinden von Katholiken
anderer Muttersprache:
BELTRAN, Antonio
PRANJIC, Klaudija

Vertreter der Pastoralreferenten/-referentinnen:
STAMMBERGER, Ralf

Vertreter der Gemeindereferenten/-referentinnen:
LAPPAS, Magdalena

Geschäftsführer:
Rick, Daniel

Nr. 477 Wahl einer Vertreterin/eines Vertreters der
Berufsgruppe der Pastoralreferent/inn/en in
den 10. Diözesansynodalrat

Es wurden in einer Wahlversammlung 31 Stimmen abgege-
ben; alle sind gültig. Auf Ralf Stammberger entfallen 29 Ja-
Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung. Ralf Stamm-
berger hat die Wahl angenommen und vertritt damit die
Berufsgruppe der Pastoralreferenten und -referentinnen im
10. Diözesansynodalrat.

Nr. 478 Wahl einer Vertreterin/eines Vertreters der
Berufsgruppe der Gemeindereferent/inn/en
in den 10. Diözesansynodalrat

Es wurden per Briefwahl 92 Stimmen abgegeben; alle sind
gültig. Auf Magdalena Lappas entfallen 78 Ja-Stimmen, 9
Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Magdalena Lappas hat
die Wahl angenommen und vertritt damit die Berufsgruppe
der Gemeindereferenten und -referentinnen im 10. Diöze-
sansynodalrat.

Nr. 479 Firmung 2005 durch beauftragten Firm-
spender

Die Gemeinden, die im Jahr 2005 die Firmung durch einen
beauftragten Firmspender wünschen, sind gebeten, ihre
Terminwünsche an das Liturgiereferat des Bischöflichen
Ordinariates zu melden. Dabei sollen für die Firmung in
jeder Gemeinde drei Terminvorschläge (in der Reihenfolge
der Erwünschtheit) genannt werden.

Es mögen die pastoralen Chancen der Zusammenführung in
einer Firmfeier auf der Ebene des pastoralen Raumes -
gegebenenfalls unter (jährlichem) Wechsel der beteiligten
Gemeinden - sorgfältig erwogen werden. Das trägt auch
dazu bei, dass die Gruppen der Firmanden zahlenmäßig

nicht zu klein werden. Es sollen mindestens 12   Firmbewer-
berinnen bzw. Firmbewerber pro Firmspendung sein und
nicht weniger.

Die Terminwünsche werden bei Mehrfachbenennung in der
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Als Firmtermine
kommen nicht in Frage: Epiphanie (06. Jan.), Palmsonntag
(20. März), Ostersonntag (27. März), Pfingstsonntag (15.
Mai), Fronleichnam (26. Mai), Allerheiligen, Allerseelen,
Christkönig (20. November), die Tage der Diakonen- und
Priesterweihen, der Aussendungsfeier, sowie die ganze Fas-
ten - und Adventszeit.

Der Anmeldeschluss für die Firmtermine ist der 15. Oktober
2004. Nachträglich erbetene Firmtermine können nicht be-
rücksichtigt werden. Im November des Jahres erhalten die
Gemeinden die Mitteilung über den Firmtermin und den
Firmspender.

Nr. 480 Zuwendungsbestätigung für Spenden zu
Gunsten des Bonifatiuswerkes der deutschen
Katholiken

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken weist auf-
grund des neuen Spendenrechts auf die aktuellen Freistel-
lungsdaten hin:

Hilfswerk: Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V.,
Kamp 22, 33098 Paderborn

Finanzamt: Paderborn

Steuer-Nr. 339/5794/0212

Freistellungsbescheid vom: 11. Juni 2004

Veranlagungszeitraum: 2001 - 2003

Zweck: Kirchliche Zwecke i. S. der §§ 51 ff. AO

Dieser Freistellungsbescheid gilt für 3 Jahre. Im Jahre 2007
werden die aktuellen Daten mitgeteilt.

Nr. 481 Video-Film: „Bonifatius - Ein Mönch
bewegt Europa“

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken vertreibt an-
lässlich des Jubiläumsjahres zum 1250. Todestag des Heili-
gen Bonifatius einen 53-minütigen Video-Film zum Leben
und Wirken des „Apostels der Deutschen“. Erstellt vom
Bistum Groningen, hat das Bonifatiuswerk die deutsche
Synchronisation und den bundesweiten Vertrieb übernom-
men.

Besucht werden im Film die Orte, an denen der Mönch und
Bischof Bonifatius mit Mut und Energie für seine Überzeu-
gungen einstand, wo er Klöster gründete, Bistümer neu
ordnete und wo er schließlich als Missionar den Märtyrertod
starb. Das Bonifatius-Video verdeutlicht die außergewöhn-
liche Kraft eines Mannes, der aufgrund seiner Glaubens-
überzeugung ganz Europa bewegte.

Der Video-Film „Bonifatius - Ein Mönch bewegt Europa“
kostet 14,90 Euro und ist erhältlich beim Bonifatiuswerk der
deutschen Katholiken, Kamp 22, 33098 Paderborn,
Telefon (0 52 51) 29 96 54 (Frau Diße), E-Mail:
disse@bonifatiuswerk.de.
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Nr. 482 Todesfall
Herr Pfarrer Ferdinand Fromm, Dr. theol. - Domkapi-
tular em. ist am 14. Juni 2004 im Alter von 91 Jahren im St.
Vincenz-Krankenhaus in Limburg gestorben. Das Pontifi-
kalrequiem wurde gefeiert am Samstag, den 19. Juni 2004 um
10.00 Uhr im Hohen Dom zu Limburg, anschließend war die
Beerdigung auf dem Domherrenfriedhof.

Ferdinand Fromm wurde am 04. Dezember 1912 in Fulda
geboren. Er besuchte das humanistische Gymnasium in
Limburg und erlangte 1931 das Reifezeugnis. Das Theolo-
giestudium begann er mit dem Sommersemester 1931 in
Frankfurt, Sankt Georgen, danach wechselte er an die Päpst-
liche Universität Gregoriana in Rom. Nach Abschluss seiner
Studien wurde er dort im Juli 1938 zum Dr. theol. promo-
viert. Die Priesterweihe empfing er am 25. Oktober 1936 in
der Kapelle des Collegium Germanicum-Hungaricum durch
Kardinal Marchetti Selvaggiani.

Nach der Rückkehr aus der Ewigen Stadt war Ferdinand
Fromm zunächst Kaplan in Wirges (1938), Höhn-Schön-
berg (1938-42), Wiesbaden-Dreifaltigkeit (1942-47) und
Frankfurt St. Bernhard (1947-54). Mit Wirkung vom 16.
November 1954 wurde er zum Rektor des St. Marienkran-
kenhaus in Frankfurt berufen. Nach dem Tod von Regens
Pappert suchte Bischof Wilhelm einen neuen Regens für das
Limburger Priesterseminar. Die Wahl fiel auf Ferdinand
Fromm. Von September 1955 bis April 1967 hat er als
Regens eine ganze Generation von Seminaristen auf dem
letzten Stück ihres Weges zur Priesterweihe begleitet. Dabei
waren ihm eine priesterliche Persönlichkeitsbildung und
geistliche Tiefe, pastorale Kompetenz und liturgische Kultur
Herzensanliegen, die er zu vermitteln suchte. Ferdinand
Fromm war Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender
der deutschsprachigen Regentenkonferenz. Ebenso war er
Mitbegründer und langjähriges Vorstandsmitglied der
deutschsprachigen Pastoraltheologenkonferenz.

Nach seiner Verabschiedung als Regens übernahm er im
April 1967 - mit dem Titel Pfarrer - die Leitung des damals
neu errichteten Priesterreferates im Bischöflichen Ordinari-
at. Pfarrer Fromm war Mitbegründer und langjähriger Sekre-
tär des Priesterrates, sowie Begründer und langjähriger Lei-
ter der Priesterfortbildung im Bistum, sowie Mitbegründer
und Vorsitzender der Bundeskonferenz für berufsbegleiten-
de Fortbildung (KBF). In diesen Jahren gingen von ihm
wesentliche Impulse für die Entwicklung der Pastoraltheo-
logie aus. Er war einer der Initiatoren und langjähriger Leiter
des Theologisch-Pastoralen-Instituts (TPI) in Mainz, dessen
Träger die Bistümer Limburg, Mainz und Trier sind. Papst
Paul VI. ernannte Ferdinand Fromm im Februar 1967 zum
Päpstlichen Hausprälaten. Von 1974 bis zur Erreichung der
Altersgrenze im Dezember 1987 gehörte er dem Limburger
Domkapitel an. Aus Altersgründen legte er an seinem 75.
Geburtstag alle Ämter nieder. Im Jahr 2001 konnte Ferdi-
nand Fromm das seltene Fest des Eisernen Priesterjubilä-
ums feiern.

Vor allem das zweite Vatikanische Konzil (1962-65) und die
Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland (1971-75), die die Verantwortung des gesam-
ten Gottesvolkes betonten, prägten sein Handeln und Wir-
ken. Ferdinand Fromm hat im Bereich der Aus- und Fortbil-

dung der Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie der deutsch-
sprachigen Pastoraltheologie die konzeptionelle und struk-
turelle Entwicklung auf diözesaner und überdiözesaner Ebene
entscheidend mitgestaltet. Die Kooperation in der Seelsorge
vor Ort und in den praktisch theologischen Wissenschaften
war ihm ein wichtiges Anliegen, das er unermüdlich anregte
und anmahnte. Wichtige Ereignisse und Umbrüche in Poli-
tik, Gesellschaft und Kirche beobachtete und kommentierte
er noch bis ins hohe Alter mit besonderem Interesse. So
lange es seine Gesundheit zuließ, half er als Subsidiar in der
Dompfarrei mit und übernahm gerne Gottesdienste im
Dom und in der Stadtkirche.

Bei der Würdigung des engagierten priesterlichen Dienstes
von Ferdinand Fromm darf Frau Eva Rau nicht vergessen
werden. Sie hat über Jahrzehnte in großer Hingabe für ihn
gesorgt und vor allem in den letzten Jahren die Last des
Alterns geduldig mitgetragen und ihn vorbildlich gepflegt.
Dafür gebührt ihr Dank und Anerkennung des Bistums.

Wir danken Herrn Pfarrer Ferdinand Fromm für seinen
überzeugenden priesterlichen Dienst im Bistum und emp-
fehlen ihn dem Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in
denen er wirkte.

Nr. 483 Dienstnachrichten
Mit Termin 15. Juni 2004 hat der Herr Generalvikar Herrn
Pfarrer Klaus KRECHEL, Nentershausen, zum Stellvertre-
ter des Dekans im Dekanat Meudt ernannt. (S. 246)

Mit Termin 01. Juli 2004 hat der Herr Generalvikar Herrn
Pfarrer Frank Peter BEULER, Flörsheim, zum priesterli-
chen Leiter des pastoralen Raumes Flörsheim im Bezirk
Main-Taunus ernannt. (S. 189)

Mit Termin 01. September 2004 hat der Herr Bischof Herrn
Kaplan Peter LAUER, Wiesbaden, zum Domvikar an der
Kathedralkirche zu Limburg/Lahn ernannt. ( S. 9)

In Berichtigung der Meldung im Amtsblatt Nr. 6 vom 1. Juni
2004 (S. 297) wird Herr Kaplan Daniel GURSKY vom 1. Juli
2004 bis zum 31. August 2005 als Pastoralpraktikant in der
Pfarrei St. Bonifatius in Wirges eingesetzt. (S. 262)

Nr. 484 Änderungen im Schematismus
Folgende Pfarreien haben eine neue E-Mail-Adresse:
S. 101
Pfarrei Maria Rosenkranz, Frankfurt-Seckbach:
pfarrbuero@mariarosenkranz.de

S. 300
Pfarrei Hl. Familie Wiesbaden: pfarrbuero@fa-mi.de

S. 250
Pfarrei St. Goar, Hundsangen:
st.goar-hundsangen@bistum-limburg.de
Pfarrei St. Antonius Eremit:
st.antonius-dreikirchen@bistum-limburg.de

S. 251
Pfarrei St. Matthias, Steinefrenz:
st.matthias-steinefrenz@bistum-limburg.de
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Bei folgenden Pfarreien ist die E-Mail-Adresse zu korri-
gieren:
S. 251
Pfarrei St. Laurentius, Nentershausen:
st.laurentius-nentershausen@bistum-limburg.de

Pfarrei St. Katharina, Niedererbach:
st. katharina-niedererbach@bistum-limburg.de

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg, 65549 Limburg/Lahn. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen
Ordinariates Limburg. Bezugspreis: Jährlich 23,- Euro.

Nr. 485 Erinnerung an die Aktion für Bischof Pünder
Mit Amtsblatt Nr. 2 vom 15. Februar 2004 wurde darauf
hingewiesen, dass Bischof Pünder für seine Neupriester um
Überlassung nicht mehr gebrauchter Kelche bittet. Wir
weisen darauf hin, dass ein diesbezüglicher Transport vorbe-
reitet wird und bieten nochmals die Gelegenheit an, nicht
mehr gebrauchte Kelche und Ziborien im Liturgiereferat bis
Ende Juli abzugeben.
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Nr. 503 Auflösung der Spanischsprachigen Katholi-
schen Gemeinde Wetzlar

Nach Anhörung und mit Zustimmung der Beteiligten wird
hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1
Die Spanischsprachige Katholische Gemeinde Wetzlar wird
aufgelöst.

§ 2
Das Gebiet der bisherigen Spanischsprachigen Katholi-
schen Gemeinde Wetzlar wird wie folgt aufgeteilt: Das
Territorium der Bezirke Wetzlar und Lahn-Dill-Eder wird
der Spanischsprachigen Katholischen Gemeinde Frankfurt/
M. hinzugefügt, das Territorium der Bezirke Limburg und
Westerwald wird der Spanischsprachigen Katholischen Ge-
meinde Wiesbaden hinzugefügt.

§ 3
Diese Urkunde tritt rückwirkend zum 30. Juni 2004 in Kraft.

Limburg, 12. Juli 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 226F/04/02/2 Bischof von Limburg

Nr. 504 Auflösung der Kroatischen Katholischen
Gemeinde Wetzlar

Nach Anhörung und mit Zustimmung der Beteiligten wird
hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1
Die Kroatische Katholische Gemeinde Wetzlar wird aufge-
löst.

§ 2
Das Gebiet der bisherigen Kroatischen Katholischen Ge-
meinde Wetzlar wird wie folgt aufgeteilt: Das Territorium
der Bezirke Wetzlar und Lahn-Dill-Eder wird der Kroati-
schen Katholischen Gemeinde Frankfurt/M. hinzugefügt,
das Territorium der Bezirke Limburg und Westerwald wird
der Kroatischen Katholischen Gemeinde Wiesbaden hinzu-
gefügt.

§ 3
Diese Urkunde tritt rückwirkend zum 30. Juni 2004 in Kraft.

Limburg, 12. Juli 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 224KC/04/01/2 Bischof von Limburg

Nr. 505 Neuordnung der Seelsorge für die Katholi-
ken italienischer Muttersprache und Errich-
tung einer Gemeinde für Katholiken italieni-
scher Muttersprache Limburg-Wetzlar mit
Sitz in Limburg

Nach Anhörung und mit Zustimmung der Beteiligten wird
hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1
Die bisherigen Italienischen Katholischen Gemeinden Lim-
burg, Montabaur und Wetzlar werden aufgelöst.

§ 2
Aufgrund von Motu proprio „Pastoralis migratorum cura“
- über die Wanderseelsorge - vom 15. August 1969  (AAS 61
[1969], S. 601ff.) wird eine Gemeinde für Katholiken italie-
nischer Muttersprache Limburg-Wetzlar (missio cum cura
animarum) mit Sitz in Limburg errichtet, die das Gebiet der
gemäß § 1 dieser Urkunde aufgelösten Italienischen Katho-
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lischen Gemeinden Limburg, Montabaur und Wetzlar um-
fasst.

§ 3
Aufgrund der Bestimmung in  § 1 dieser Urkunde umfasst
das Gebiet der Gemeinde für Katholiken italienischer Mut-
tersprache Limburg-Wetzlar das Territorium der Bezirke
Limburg, Wetzlar und Westerwald sowie das Dekanat Idstein
des Bezirks Untertaunus. Der dieser Gemeinde zugehörige
Personenkreis bestimmt sich nach § 3 der Verordnung zur
Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache im Bistum
Limburg vom 23. Juli 1981 (Amtsblatt 1981, S. 91ff.).

§ 4
Die rechtliche Umschreibung der Gemeinde für Katholiken
italienischer Muttersprache Limburg-Wetzlar und die Stel-
lung ihres Leiters regeln sich nach der in § 3 genannten
Verordnung.

§ 5
Für den synodalen Bereich gilt die Synodalordnung für das
Bistum Limburg vom 23. November 1977 (Amtsblatt 1977,
S. 539-559), insbesondere die Vorschriften der §§ 27-39.

§ 6
Der Leiter der Gemeinde für Katholiken italienischer Mut-
tersprache Limburg-Wetzlar führt den Titel „Pfarrer“. Er
hat die in § 8 der in § 3 genannten Verordnung festgelegten
Rechte und Pflichten.

§ 7
Das Vermögen der Gemeinde für Katholiken italienischer
Muttersprache Limburg-Wetzlar ist zweckgebundenes Son-
dervermögen des Bistums Limburg. Die Verwaltung und
Vertretung dieses Vermögens regeln sich nach § 4 der o. g.
Verordnung.

§ 8
Die Besoldung des Leiters (Pfarrers) der Gemeinde für
Katholiken italienischer Muttersprache Limburg-Wetzlar
erfolgt nach der im Bistum Limburg geltenden Pfarrerbesol-
dungsordnung.

§ 9
Diese Urkunde tritt rückwirkend zum 30. Juni 2004 in Kraft.

Limburg, 12. Juli 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 225F/04/03/1 Bischof von Limburg

Nr. 506 Umpfarrung des Stadtteiles Frankfurt/Main-
Berkersheim: Abdruck der Umpfarrungsur-
kunde

Umpfarrung

Nach Zustimmung von Pfarrgemeinderat und Verwaltungs-
rat der Katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus,
Frankfurt/Main-Preungesheim und Allerheiligste Dreifal-
tigkeit, Frankfurt/Main, und Anhörung des Priesterrates
wird verordnet, was folgt:

§ 1
Der Stadtteil Frankfurt/Main-Berkersheim mit den Straßen
Am Dachsberg, Auf der Kuhr, Am Neuenberg, Im Steinbü-
gel, Am Schieferstein, In der Roterde, Im Klingenfeld, Im
Wiesengarten, Im Geiersrain, Am Herrenhof, Berkersheimer
Obergasse, Berkersheimer Untergasse, Berkersheimer Hohl,

Berkersheimer Bahnstraße, Am Honigberg, Am Hohlacker,
An der Roseneller, Auf der Sandeller, Am kalten Berg und
Am Traubengarten, südlich begrenzt von der A 661, östlich
begrenzt von der B 3, nördlich von der Bistumsgrenze wird
von der Katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus,
Frankfurt/Main-Preungesheim abgetrennt und der Katholi-
schen Kirchengemeinde Allerheiligste Dreifaltigkeit, Frank-
furt/Main zugeordnet. Die beiliegende Karte ist Bestandteil
des Dekrets und hat den Vorrang bei der Auslegung der
Grenzziehung.

§ 2
Die katholischen Bewohner des beschriebenen Gebietes in
Frankfurt/Main-Berkersheim scheiden aus der Pfarrei St.
Christophorus in Frankfurt/Main-Preungesheim aus und
werden der Pfarrei Allerheiligste Dreifaltigkeit in Frankfurt/
Main zugewiesen.

Diese Urkunde tritt in Kraft am 01. Juli 2003.

Limburg, den 17. Juni 2003 T Franz Kamphaus
Az.: 12420/03/01/2 Bischof von Limburg

Nr. 507 Abfindungsregelung für Beschäftigte, die
freiwillig ihren Arbeitsplatz aufgeben und in
den Ruhestand gehen - Beschluss der KODA
vom 22. Juni 2004

Nachfolgende „Abfindungsregelung für Beschäftigte, die
freiwillig ihren Arbeitsplatz aufgeben und in den Ruhestand
gehen“ wird wie folgt in Kraft gesetzt:

Präambel
Die nachfolgende Regelung dient dazu, Beschäftigte, die
bereits die Möglichkeit der vorzeitigen Inanspruchnahme
einer Altersrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze1 ha-
ben, einen Anreiz zur freiwilligen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zu geben, um einen wegen der finanziell ange-
spannten Situation notwendigen Arbeitsplatzabbau möglichst
ohne betriebsbedingte Entlassungen zu erreichen. Die Be-
schäftigten erhalten für den Verlust ihres Arbeitsplatzes eine
Abfindung.

1. Geltungsbereich
Die Regelung gilt für die Beschäftigten
a) des Bistums Limburg
b) der Kirchengemeinden.

2. Anspruchsberechtigte
Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis wegen des Bezugs
einer vorgezogenen Altersrente unter Inkaufnahme von
Rentenabschlägen spätestens sechs Monate vor Erreichen
der Regelaltersgrenze endet, erhalten eine Abfindung. Die
Abfindung wird mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses
gezahlt.

3. Voraussetzungen
(1) Die oder der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die
Absicht, das Arbeitsverhältnis zu beenden, mindestens 6
Monate vor dem geplanten Termin mitzuteilen.

(2) Der Arbeitgeber schließt mit der oder dem Beschäftigten

1  Regelaltersgrenze: Altersgrenze mit der die Regelaltersren-
te bezogen werden kann (z. Z. Ablauf des Monats, in dem das
65. Lebensjahr vollendet wird).
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einen Aufhebungsvertrag dahingehend ab, dass das Arbeits-
verhältnis mit dem letzten Tag vor Beginn der Altersrente
endet.

4. Höhe der Abfindung
(1) Der oder die Beschäftigte erhält für jedes volle Jahr, das
sie oder er vor Erreichen der Regelaltersrente ausscheidet,
eine Abfindung nach Maßgabe der folgenden Absätze. Er-
gibt sich bei der Berechnung der Jahre des Ausscheidens vor
Erreichen der Regelaltersrente ein Bruchteil eines Jahres, so
wird für jeden vollendeten Monat 1/12 der Abfindung
gezahlt.

(2) Für jeden Monat im kirchlichen Dienst im Bistums
Limburg erhält die oder der Beschäftigte entsprechend der
zuletzt erreichten Vergütungsgruppe den Prozentsatz der
monatlichen Vergütung im Sinne des § 7 AVO, wie er sich
aus der folgenden Tabelle ergibt.

Der sich aus Satz 1 ergebende Betrag erhöht sich für Verhei-
ratete um 10 %. Für Nicht-Verheiratete (z. B. Ledige, Ver-
witwete) reduziert sich der Betrag um 5 %.

Eingruppierung Prozentsatz

BAT I 0,290

BAT I a 0,293

BAT I b 0,297

BAT II a 0,301

BAT II b 0,305

BAT III 0,310

BAT IV a 0,315

BAT IV b 0,320

BAT V a 0,326

BAT V b 0,332

BAT V c 0,338

BAT VI a 0,343

BAT VI b 0,348

BAT VII 0,353

BAT VIII 0,357

BAT IX a 0,360

BAT IX b 0,363

BAT X 0,365

MTL 1 a 0,367

MTL 1 0,369

Bei Beschäftigten, die im Anschluss an eine Vereinbarung
eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses in den Ruhestand ge-
hen, wird als monatliche Vergütung die Höhe der Bezüge
nach § 4 Abs. 1 der Ordnung zur Regelung der Altersteilzeit
für die Beschäftigten im kirchlichen Dienst im Bistum Lim-
burg zugrunde gelegt.

(3) Bestand das Arbeitsverhältnis bereits vor dem 01.01.1994,
so wird zur Berechnung der Dienstzeit § 6 AVO alte Fassung

zu Grunde gelegt, sofern sich hierdurch eine längere Dienst-
zeit ergibt.

(4) Eine Abfindung nach § 5 Abs. 7 der Ordnung zur
Regelung der Altersteilzeit für die Beschäftigten im kirchli-
chen Dienst im Bistum Limburg wird auf eine nach dieser
Regelung zu zahlende Abfindung angerechnet.

5. Geltungsdauer
Die Regelung tritt zum 01.07.2004 in Kraft und gilt für alle
Arbeitsverhältnisse, die spätestens zum 31.12.2008 beendet
werden.

6. Übergangsregelung
Bis zum 31.12.2004 wird auf die Einhaltung der Frist des
Punktes 3 Absatz 1 verzichtet.

Limburg, 02. August 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565 AH/04/02/5 Bischof von Limburg

Nr. 508 Änderung der Arbeitsvertragsordnung für die
Beschäftigten im kirchlichen Dienst in der
Diözese Limburg - Beschluss der KODA
vom 22. Juni 2004

Die „Arbeitsvertragsordnung für die Beschäftigten im kirch-
lichen Dienst in der Diözese Limburg (AVO)“ wird wie folgt
geändert:

1. Die Arbeitsvertragsordnung für die Beschäftigten im
kirchlichen Dienst in der Diözese Limburg wird in § 10
um einen neuen Absatz (3 b) mit folgendem Wortlaut
ergänzt:

(3 b) Die Arbeitszeit von Beschäftigten, die als Lehr-
kräfte im Rahmen eines Vertrages über die Gestellung
eines Religionslehrers oder einer Religionslehrerin zur
hauptberuflichen Erteilung von Religionsunterricht
an eine Schule überstellt sind, richtet sich nach der
Pflichtstundenverordnung des jeweiligen Bundeslan-
des, in dem sie eingesetzt sind.

2. Der bisherige Absatz (3 b) wird zu einem neuen
Absatz (3 c).

3. Inkrafttreten, Übergangsregelung
Die Änderung tritt zum 01. Januar 2004 in Kraft.
Auf die Nachleistung von bis zur Veröffentlichung im
Amtsblatt nicht geleisteten Unterrichtstunden wird
verzichtet.

Limburg, 02. August 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565 AH/04/02/5 Bischof von Limburg

Nr. 509 Ordnung über die Gewährung von Supervisi-
onen im Bistum Limburg - Beschluss der
KODA vom 22. Juni 2004

Nachfolgende „Ordnung über die Gewährung von Supervi-
sionen im Bistum Limburg“ wird in Kraft gesetzt:

Ordnung über die Gewährung und Finanzierung von Supervisionen im
Bistum Limburg

§ 1
Diese Ordnung gilt für die Beschäftigten des Bistums Lim-
burg, die in einer Referentenfunktion oder als Abteilungslei-
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ter tätig sind.

§ 2
Supervision ist ein wichtiger Reflexionsbaustein der Arbeit.
Als Unterstützungs- und Qualitätsentwicklungsinstrument
leistet die Supervision im Rahmen der strategischen Perso-
nalentwicklung einen wichtigen organisationsrelevanten
Beitrag.
Supervision im Sinne dieser Ordnung unterstützt
1. Situationen, die sich im Arbeitsprozess ergeben,
insbesondere Konfliktsituationen im Team, Neuausrichtung
der Arbeit, Übernahme einer komplexen Aufgabe im Team
und Rollenklärungen und
2. Fragestellungen zur Berufsorientierung: Berufsorientie-
rung im Sinne dieser Ordnung ist die Auseinandersetzung
mit der bisherigen Berufsbiographie zur Klärung der weite-
ren beruflichen Zukunft.

§ 3
Die Beteiligung des Bistums an den Kosten einer Supervisi-
on erfolgt im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung
gestellten Mittel.

§ 4
(1) Bei Supervisionen im Sinne von § 2 Satz 2 Nr. 1 erhalten
die Beschäftigten Dienstbefreiung im Umfang von 10 Sit-
zungen á 90 Minuten bei Einzelsupervisionen bzw. von 10
Sitzungen á 120 Minuten bei Team-/Gruppensupervisio-
nen.

(2) Beschäftigte erhalten im Kalenderjahr für Supervisions-
maßnahmen im Sinne von § 2 Satz 2 Nr. 1 bei Einzelsuper-
visionen einen max. Kostenzuschuss von  53,00  Euro und
bei Team-/Gruppensupervisionen einen max. Kostenzu-
schuss von 73,00 Euro, bei Supervisionsmaßnahmen im
Sinne von § 2 Satz 2 Nr. 2 erhalten Beschäftigte einen
Kostenzuschuss von max. 27,00 Euro pro Sitzung.

(3) Bei Reisen zum Zwecke der Supervision im Sinne von
§ 2 Satz 2 wird eine Wegstreckenentschädigung entspre-
chend § 15 a RKVO gewährt.

§ 5
Diese Ordnung tritt zum 01. Januar 2004 in Kraft.

Limburg, 02. August 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565 AH/04/02/5 Bischof von Limburg

Nr. 510 Änderung der Ordnung zur Regelung der
Altersteilzeitarbeit für die Beschäftigten im
kirchlichen Dienst im Bistum Limburg
(ATZO)- Beschluss der KODA vom 22. Juni
2004

Die Ordnung zur Regelung der Altersteilzeitarbeit für die
Beschäftigten im kirchlichen Dienst im Bistum Limburg
(ATZO) wird wie folgt geändert:

In § 2 Absatz 5 Satz 2 ATZO wird das Datum „01. Januar
2006“ durch das Datum „01. Januar 2010“ ersetzt.

Limburg, 02. August 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565 AH/04/02/5 Bischof von Limburg

Nr. 511 Änderung der Vergütungsrichtlinien für die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirch-
lichen Dienst des Bistums Limburg -
Beschluss der KODA vom 22. Juni 2004

Die Vergütungsrichtlinien für die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen im kirchlichen Dienst des Bistums Limburg werden
in Punkt A. Allgemeine Vergütungsrichtlinie, 1. Höherer
Dienst, a) Regelstellen wie folgt geändert:

1. In den Vergütungsgruppen BAT III und BAT II a
werden bei den 2. Spiegelstrichen hinter den Worten
„Diplom-Pädagogen“ die Worte „ohne wissenschaft-
liche Hochschulbildung“ ergänzt.

2. In der Vergütungsgruppe BAT I b wird der 3. Spiegel-
strich ersatzlos gestrichen.

3. Die Änderung tritt zum 01. Juli 2004 in Kraft.

Limburg, 02. August 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565 AH/04/02/5 Bischof von Limburg

Nr. 513 Woche der ausländischen Mitbürger/
Interkulturelle Woche 2004

Im Amtsblatt Nr. 8 vom 01. August 2004 hatten wir auf die
Woche der ausländischen Mitbürger/Interkulturelle Woche
2004 aufmerksam gemacht. Gleichzeitig hatten wir auf das
Materialheft hingewiesen, das bei der Vorbereitung von
Begegnungs- und Informationsveranstaltungen sowie bei
der Gestaltung von Gottesdiensten Hilfestellung gibt. Wie
im Amtsblatt angegeben, kann der Materialumschlag unmit-
telbar beim Ökumenischen Vorbereitungsausschuss in Frank-
furt bestellt werden, bei Interesse können wir Ihnen diesen

Nr. 512 Verpflichtende Einführung des liturgi-
schen Buches „Wort-Gottes-Feier.
Werkbuch für die Sonn- und Feiertage“ im
Bistum Limburg

Auf seiner Sitzung vom 23./24. Juni 2003 hat der Ständige
Rat der Deutschen Bischofskonferenz den überarbeiteten
Entwurf „Die Wort-Gottes-Feier“ zustimmend zur Kennt-
nis genommen und das Deutsche Liturgische Institut beauf-
tragt, gemeinsam mit dem Österreichischen Liturgischen
Institut die Herausgabe im Auftrag der Deutschen Bischofs-
konferenz, der Österreichischen Bischofskonferenz und des
Erzbischofs von Luxemburg zu besorgen. Die Diözesanbi-
schöfe sind gebeten, eigene Festlegungen zur Verwendung
dieses Buches in ihren Bistümern zu treffen.

Nachdem die Auslieferung an die Gemeinden im Bistum
Limburg erfolgt ist, mache ich hierdurch das Buch „Wort-
Gottes-Feier.  Werkbuch für die Sonn- und Feiertage“ (Trier
2004) ab sofort für den liturgischen Gebrauch im Bistum
Limburg verbindlich.

Weiterhin ist es verpflichtende Grundlage der Ausbildung
der Diakone, der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und der Bischöflichen Gottesdienstbeauftragten im
Bistum Limburg.

Limburg, 31. August 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 252 A/04/04/1 Bischof von Limburg
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zur Verfügung stellen. Ihre Anfrage richten Sie bitte an das
Dezernat Pastorale Dienste, Telefon (0 64 31) 29 53 09, Fax
(0 64 31) 29 55 84, E-Mail: e.scheib@bistumlimburg.de.

Der Materialumschlag beinhaltet folgende Unterlagen:

1 Materialheft „Integrieren statt ignorieren“,
1 Plakat DIN A3 „Integrieren statt ignorieren“,
1 Materialheft „Tag des Flüchtlings“,
1 Plakat DIN A3 „Tag des Flüchtlings“.

Der Vorbereitungsausschuss bittet, Veranstaltungsprogram-
me und geplante Aktionen mitzuteilen, damit auch über
Veranstaltungen vor Ort berichtet werden kann.

Nr. 514 Kirchliches Handbuch, Band XXXVI
Der neueste Band des „Kirchlichen Handbuches“, Statisti-
sches Jahrbuch der Bistümer im Bereich der Deutschen
Bischofskonferenz, Band 36 (Zusammenfassung der Ergeb-
nisse aus der kirchlichen Statistik 1999 und 2000) ist soeben
erschienen. Dieses Buch ist gegen eine Schutzgebühr von
12,00 Euro erhältlich.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die vorherigen
Bände 28 bis 35 noch erhältlich sind.

Interessenten wenden sich bitte an das Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz, Referat Statistik, Kaiserstraße 161,
53113 Bonn, Telefon (02 28) 1 0 33 11, Fax (02 28) 10  33 74.

Nr. 515 Druckschriften des Sekretariates der Deut-
schen Bischofskonferenz

In der Reihe der Druckschriften des Sekretariates der Deut-
schen Bischofskonferenz sind erschienen:

Verlautbarungen Nr. 166:
Kongregation für die Glaubenslehre.
Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die
Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in
der Welt

Die deutschen Bischöfe Nr. 75:
Katechese in veränderter Zeit

(je 1 Expl. wird mit Sammelversand zugeschickt)

Die Druckschriften können von Interessenten im Dezernat
Pastorale Dienste, Telefon (0 64 31) 29 52 27 bestellt werden.

Nr. 516 Dienstnachrichten
Mit Termin 20. Juli 2004 bis auf weiteres hat der Herr
Generalvikar Herrn Bezirksdekan Heinz-Walter BARTHEN-
HEIER, Montabaur, kommissarisch zu dem die Seelsorge
Leitenden Priester gemäß c. 517 § 2 CIC für die Pfarrei St.
Josef in Leuterod-Ötzingen ernannt. (264)

Mit Termin 01. August 2004 wurde Herr Diakon im Haupt-
beruf Franz REUTER, bislang Bezugsperson in der Pfarr-
vikarie Heilig Geist in Bicken, in die Altenheimseelsorge des
Dekanates Frankfurt/M.-Ost mit Dienstsitz in der Pfarrei
St. Josef in Frankfurt/M.-Bornheim versetzt. (140, 100)

Mit Termin 03. August 2004 bis auf weiteres hat der Herr
Generalvikar Herrn Pfarrer Don Giacomo GIACOMEL,

Bad Homburg, zum vicarius substitutus für die Italienische
Katholische Gemeinde in Frankfurt/M.-Höchst ernannt.
(306)

Mit Termin 31. August 2004 hat Herr Pfarrer Peter
WAGNER, Wiesbaden-Dotzheim, auf die Pfarrei St. An-
dreas in Wiesbaden verzichtet – siehe Amtsblatt Nr. 8 v.
01.08.04, S. 307. (291)

Mit Termin 31. August 2004 hat Herr Pfarrer Klaus
WALDECK, Wiesbaden, auf die Pfarrei St. Klara in Wiesba-
den verzichtet. (294)

Mit Termin 31. August 2004 hat der Provinzial der Kroati-
schen Franziskaner in Split – vertreten durch P. Josip Bebic
OFM, Delegat für die Kroatenseelsorge in Deutschland, den
Gestellungsvertrag für P. Ante MARKOVIC OFM, Kaplan
in der Kroatischen Katholischen Gemeinde Frankfurt/M.,
gekündigt. P. Markovic übernimmt eine neue Aufgabe in
Kroatien. (307)

Mit Termin 01. September 2004 hat der Herr Generalvikar
Herrn P. Dinko PULJIC OFM zum Kaplan in der Kroati-
schen Katholischen Gemeinde in Frankfurt/M. ernannt.
(307)

Mit Termin 01. bis 25. September 2004 hat der Herr Gene-
ralvikar Herrn Stadtdekan Ernst-Ewald ROTH, Wiesbaden,
zum Pfarrverwalter für die Pfarrei St. Peter und Paul in
Wiesbaden-Schierstein sowie kommissarisch zu dem die
Seelsorge Leitenden Priester gemäß c. 517 § 2 CIC für die
Pfarreien St. Georg und Katharina in Wiesbaden-Frauen-
stein und St. Hedwig in Wiesbaden Gräselberg u. Sauerland
ernannt. (292)

Mit Termin 26. September 2004 hat der Herr Bischof Herrn
Kaplan Knud W. SCHMITT die Pfarrei St. Peter und Paul in
Wiesbaden-Schierstein übertragen und ihn gleichzeitig zum
Pfarrer ernannt. (292)

Mit Termin 26. September 2004 hat der Herr Bischof Herrn
Pfarrer Knud W. SCHMITT zum Leitenden Priester für die
Pfarreien St. Georg und Katharina in Wiesbaden Frauen-
stein sowie St. Hedwig in Wiesbaden-Gräselberg und Sauer-
land bestellt. (292)

In Korrektur der Meldung im Amtblatt Nr. 8 v. 01. August
2004 hat der Herr Bischof Herrn P. Karl KNOTT SAC die
Pfarrei St. Anna in Neuhäusel mit Termin 01. September
2004 übertragen. Ebenfalls zu korrigieren ist die Nachricht,
dass der Provinzial der Thüringischen Franziskanerprovinz
Herrn P. Klaus WOLTER OFM zum neuen Leiter des
Exerzitien- und Bildungshauses St. Josef in Hofheim be-
stimmt habe. Neuer Leiter dieser Einrichtung ist P. Markus
LAIBACH OFM. (256, 192, 373)

Mit Termin 1. Mai 2004 wurde Herr Pastoralreferent Martin
DÜCK, bislang Pfarrei Heilig Kreuz in Frankfurt/M., als
Bezugsperson in die Pfarrei Allerheiligste Dreifaltigkeit in
Frankfurt/M. versetzt. (101, 106)

Personelle Veränderungen der hauptamtlich pastora-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Mit Termin 01. September 2004 werden folgende Gemeindereferent-
innen und Gemeindereferenten angestellt:

Anneliese NINK in Nauort, Pfarrei St. Johannes der Täufer
(100 % BU). (260)
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Kristina RAABE in Höhr-Grenzhausen, Pfarrei St. Peter
und Paul (50 % BU). (260)

Martin ROSSBACH in Idstein, Pfarrei St. Martin (100 %
BU). (204, 237)

Dr. Andrea STEIL in Mittenaar-Bicken, Pfarrvikarie Heilig
Geist, als Bezugsperson (100 % BU). (275, 140)

Mit Termin 01. September 2004 wird Frau Gemeinderefe-
rentin Ulrike JAKUBASSA nach ihrem Sonderurlaub mit
einem BU von 50 % in der Pfarrei St. Wendel, Frankfurt/M.,
eingesetzt. (90)

Mit Termin 01. September 2004 werden als Gemeindeassistentinnen
angestellt:

Sandra EIDNER-SISTIG in Mörlen, Pfarrei Mariä Emp-
fängnis (60 % BU). (268)

Martina JÜSTEL in Waldems-Esch, Pfarrivikarie St. Tho-
mas (100 % BU). (237)

Daniela LUKACIC in Kelkheim-Ruppertshain, Pfarrei St.
Matthäus (100 % BU). (200)

Claudia TAUGS in Brechen-Oberbrechen, Pfarrei Sieben
Brüder (100 % BU). (156)

Mit Termin 01. September 2004 werden folgende Gemeindereferent-
innen und Gemeindereferenten versetzt:

Elisabeth GEISLER von Idstein, Pfarrei St. Martin, nach
Waldems, Pfarrvikarie St. Thomas, als Bezugsperson (100 %
BU). (237)

Petra GRÖSSCHEN von Nauort, Pfarrei St. Johannes, nach
Hartenfels, Pfarrei St. Antonius Erem., als Bezugsperson
(100 % BU). (260, 267)

Bernhard HARJUNG von Diez, Pfarrei Herz Jesu, nach
Lindenholzhausen, Pfarrei St. Jakobus, als Bezugsperson
(100 % BU). (166, 165)

Alexandra MÜHL von Runkel, Pfarrei Mariä Heimsuchung,
nach Lahnau-Dorlar, Pfarrei Mariä Schmerzen, als Pfarrbe-
auftragte (100 % BU). (159, 279)

Bernarda WESTRUP von Kelkheim, Pfarrei St. Franziskus,
nach Wiesbaden, Pfarrei St. Andreas, als Pfarrbeauftragte
(100 % BU). (198, 291)

Mit Termin 30. Juni 2004 hat Frau Gemeindereferentin
Gisela MEHLING, Frankfurt/M.-Höchst, die Freistellungs-
phase der Altersteilzeit begonnen. (108)

Mit Termin 30. Juni 2004 ist Frau Gemeindereferentin Sr.
Clarentia KURZ ADJC, vormals Hartenfels, aus dem Dienst
des Bistums Limburg ausgeschieden. (267)

Mit Termin 15. Juli 2004 hat Herr Gemeindereferent Detlef
KOBOLD, Bad Ems, die Freistellungsphase der Altersteil-
zeit begonnen. (219, 226)

Mit Termin 01. September 2004 werden folgende Pastoralreferent-
innen und Pastoralreferenten angestellt:

Jody ANTONY in Wiesbaden-Sonnenberg, Pfarrei Herz-
Jesu, als Pfarrbeauftragter (100 % BU). (222, 303)

Dr. Matthias BRAUNWARTH in Kelkheim, Pfarrei St.
Franziskus, als Pfarrbeauftragter (100 % BU). (108, 198)

Ulrike FERDINAND in Marienstatt, Pfarrei Mariä Him-
melfahrt (100 % BU). (262, 271)

Beate GLANIA in Frankfurt/M., Pfarrei Heilig Kreuz (100
% BU). (101)

Thorsten KLUG in Bad Camberg, Pfarrei St. Peter und Paul
(100 % BU). (111, 152)

Franz-Karl KLUG in Bad Homburg, Pfarrei St. Marien 
(100 % BU). (121)

Stephan LECHTENBÖHMER  in Eltville-Hattenheim,
Pfarrei St. Vincenz, als Bezugsperson (100 % BU). (224, 215)

Peter SCHWADERLAPP in Walbrunn-Ellar, Pfarrei St.
Maximinus, als Bezugsperson (100 % BU). (250, 178)

Mit Termin 01. September 2004 werden als Pastoralassistentinnen
bzw. Pastoralassistenten angestellt:

Edwin BORG in Selters, Pfarrei St. Bonifatius (100 % BU).
(266)

Judith BORG in Girod, Pfarrei St. Jakobus (100 % BU).
(258)

Simone KRÄMER in Nassau, Pfarrei St. Bonifatius
(100 % BU). (224)

Charlotte LANGER in Westerburg, Pfarrei Christ-König
(100 % BU). (272)

Mit Termin 01. September 2004 wird Frau Pastoralreferen-
tin Susanne SCHUHMACHER-GODEMANN nach
Elternzeit/Sonderurlaub in Schwalbach, Pfarrei St. Pankra-
tius, eingesetzt (50 % BU). (203)

Mit Termin 01. September 2004 werden folgende Pastoralreferent-
innen und Pastoralreferenten versetzt:

Michael Alban GRIMM von Wiesbaden-Nordenstadt, Pfar-
rei Christ-König, nach Wiesbaden, Krankenhausseelsorge
(50 % BU). (297, 331)

Caroline HILFENHAUS von Wiesbaden-Sonnenberg, Pfar-
rei Herz Jesu, nach Bad Soden-Altenhain, Kirchengemeinde
Maria Geburt (50 % BU). (303, 202)

Birgit LOSACKER von Villmar-Langhecke, Pfarrei St.
Marien, nach Diez, Pfarrei Herz Jesu (100 % BU). (158, 166)

Maria SCHMEDT von Bad Homburg, Pfarrei St. Marien,
nach Frankfurt/M., Pfarrei St. Gallus (75 % BU). (121, 86)

Mit Termin 01. Oktober 2004 wird Herr Pastoralreferent
Meinolf KAMPKÖTTER von Beselich-Niedertiefenbach,
Pfarrei St. Marien, nach Runkel-Dehrn, Pfarrei St. Nikolaus,
versetzt (100 % BU). (183, 164)

Mit Termin 01. Februar 2005 wird Herr Pastoralreferent
Richard FREITAG von Frankfurt/M., Pfarrei St. Albert,
nach Frankfurt/M., Pfarrei St. Bonifatius mit dem Schwer-
punkt Schulseelsorge, versetzt (100 % BU). (103, 89)

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg, 65549 Limburg/Lahn. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen
Ordinariates Limburg. Bezugspreis: Jährlich 23,- Euro.



Nr. 10 Limburg, 1. Oktober 2004

Amtsblatt des Bistums Limburg

Nr. 517 Mitarbeitervertretungsordnung für das Bistum
Limburg (MAVO) .......................................................... 315

Nr. 518 Ausführungsbestimmungen zur Mitarbeitervertre-
tungsordnung (MAVO) für das Bistum Limburg
vom 14. September 2004:
Katholische Schulen im Bistum Limburg ................. 336

Nr. 519 Ausführungsbestimmungen zur Mitarbeitervertre-
tungsordnung (MAVO) für das Bistum Limburg
vom 14. September 2004:
Mitarbeitervertretung der beim Bistum Limburg
(Dezernat Personal) angestellten pastoralen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ............................................... 336

Nr. 520 Neuwahl der Mitarbeitervertretung 2005 .................. 336

Nr. 521 Stiftungsaufsicht im rheinland-pfälzischen Teil
des Bistums Limburg ..................................................... 336

Nr. 522 Gemeinsamer Hirtenbrief der deutschen Bischöfe
anlässlich des Bonifatius-Jubiläums ............................ 336

Nr. 523 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Sonntag der
Weltmission am 24. Oktober 2004 ............................. 338

Nr. 524 Aufruf der deutschen Bischöfe zum
Diaspora-Sonntag 2004 ................................................. 338

Nr. 525 Durchführung des Diasporasonntags am
21. November 2004 ....................................................... 339

Nr. 526 Buchsonntag am 7. November 2004 .......................... 339

Nr. 527 Adventskalender 2004 ................................................... 339

Nr. 528 Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten ............. 340

Nr. 529 Musikwiedergaben in Gottesdiensten -
Gesonderte Meldepflicht an die GEMA ................... 340

Nr. 530 Tag der Altenheim- und Krankenhausseelsorger .... 340

Nr. 531 Exerzitien für Priester, Ordensgeistliche und
Diakone ............................................................................ 340

Nr. 532 Gebetswoche für die Einheit der Christen 2005 ..... 340

Nr. 533 Handreichung für die Gemeinden zum Jahrestag
der Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung
zur Rechtfertigungslehre ............................................... 341

Nr. 534 Dienstnachrichten .......................................................... 341

Nr. 535 Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer
am 14.11.2004 ................................................................. 341

Nr. 536 Änderungen im Schematismus .................................... 341

Nr. 537 Abzugeben ....................................................................... 342

Nr. 517 Mitarbeitervertretungsordnung für das
Bistum Limburg (MAVO)

Inhaltsübersicht
PRÄAMBEL
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 1 a Bildung von Mitarbeitervertretungen
§ 1 b Gemeinsame Mitarbeitervertretung
§ 2 Dienstgeber
§ 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
§ 4 Mitarbeiterversammlung
§ 5 Mitarbeitervertretung

II. Die Mitarbeitervertretung
§ 6 Voraussetzung für die Bildung der Mitarbeitervertretung -

Zusammensetzung der Mitarbeitervertretung
§ 7 Aktives Wahlrecht
§ 8 Passives Wahlrecht
§ 9 Vorbereitung der Wahl
§ 10 Dienstgeber - Vorbereitungen zur Bildung einer Mitarbei-

tervertretung
§ 11 Durchführung der Wahl
§ 11 a Voraussetzungen für vereinfachtes Wahlverfahren
§ 11 b Vorbereitung der Wahl für vereinfachtes Wahlverfahren
§ 11 c Durchführung der Wahl für vereinfachtes Wahlverfahren
§ 12 Anfechtung der Wahl
§ 13 Amtszeit der Mitarbeitervertretung
§ 13 a Weiterführung der Geschäfte
§ 13 b Ersatzmitglied, Verhinderung des ordentlichen Mitglieds

und ruhende Mitgliedschaft

§ 13 c Erlöschen der Mitgliedschaft
§ 13 d Übergangsmandat
§ 13 e Restmandat
§ 14 Tätigkeit der Mitarbeitervertretung
§ 15 Rechtsstellung der Mitarbeitervertretung
§ 16 Schulung der Mitarbeitervertretung und des Wahlaus-

schusses
§ 17 Kosten der Mitarbeitervertretung
§ 18 Schutz der Mitglieder der Mitarbeitervertretung
§ 19 Kündigungsschutz
§ 20 Schweigepflicht

III. Mitarbeiterversammlung
§ 21 Einberufung der Mitarbeiterversammlung
§ 22 Aufgaben und Verfahren der Mitarbeiterversammlung

III.a Sonderregelungen für gemeinsame Mitarbei-
tervertretungen

§ 22 a Sonderregelungen für gemeinsame Mitarbeitervertretungen
nach § 1 b

IV. Besondere Formen der Vertretung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern

§ 23 Sondervertretung
§ 24 Gesamtmitarbeitervertretung
§ 24 a Bildung und Zusammensetzung der Haupt-Mitarbeiterver-

tretung
§ 24 b Mitwirkung der Haupt-Mitarbeitervertretung
§ 25 Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen

V. Zusammenarbeit zwischen Dienstgeber und
Mitarbeitervertretung

§ 26 Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung



- 316 -

§ 27 Information
§ 27 a Information in wirtschaftlichen Angelegenheiten
§ 28 Formen der Beteiligung, Dienstvereinbarung
§ 28 a Aufgaben und Beteiligung der Mitarbeitervertretung zum

Schutz der Menschen mit Behinderungen
§ 29 Anhörung und Mitberatung
§ 30 Anhörung und Mitberatung bei ordentlicher Kündigung
§ 30 a Anhörung und Mitberatung bei Massenentlassung
§ 31 Anhörung und Mitberatung bei außerordentlicher Kündi-

gung
§ 32 Vorschlagsrecht
§ 33 Zustimmung
§ 34 Zustimmung bei Einstellung und Anstellung
§ 35 Zustimmung bei sonstigen persönlichen Angelegenheiten
§ 36 Zustimmung bei Angelegenheiten der Dienststelle
§ 37 Antragsrecht
§ 38 Dienstvereinbarungen
§ 39 Gemeinsame Sitzungen und Gespräche

VI. Schlichtungsverfahren
§ 40 Schlichtungsstelle
§ 41 Schlichtungsverfahren
§ 42 Entscheidung der Schlichtungsstelle

VII. Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen
und der Auszubildenden, Vertrauensperson
der Menschen mit Behinderungen, Vertrau-
ensmann der Zivildienstleistenden

§ 43 Wahl und Anzahl der Sprecherinnen und Sprecher der
Jugendlichen und der Auszubildenden

§ 43 a Versammlung der Jugendlichen und Auszubildenden
§ 44 Amtszeit der Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen

und Auszubildenden
§ 45 Mitwirkung der Sprecherinnen und Sprecher der

Jugendlichen und Auszubildenden
§ 46 Mitwirkung der Vertrauensperson der schwerbehinderten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
§ 46 a Rechte des Vertrauensmannes der Zivildienstleistenden

VIII. Schulen, Hochschulen
§ 47 Ausnahmen

IX. Schlussbestimmungen
§ 48 Unabdingbarkeit
§ 49 Inkrafttreten und Übergangsregelung

PRÄAMBEL
Grundlage und Ausgangspunkt für den kirchlichen Dienst
ist die Sendung der Kirche. Diese Sendung umfasst die
Verkündigung des Evangeliums, den Gottesdienst und sa-
kramentale Verbindung der Menschen mit Jesus Christus
sowie den aus dem Glauben erwachsenen Dienst am Nächs-
ten. Daraus ergibt sich als Eigenart des kirchlichen Dienstes
seine religiöse Dimension.

Als Maßstab für ihre Tätigkeit ist sie Dienstgebern und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgegeben, die als Dienst-
gemeinschaft den Auftrag der Einrichtung erfüllen und so an
der Sendung der Kirche mitwirken.

Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Dienst in der
Kirche mitgestalten und mitverantworten und an seiner
religiösen Grundlage und Zielsetzung teilhaben, sollen sie
auch aktiv an der Gestaltung und Entscheidung über die sie
betreffenden Angelegenheiten mitwirken unter Beachtung
der Verfasstheit der Kirche, ihres Auftrages und der kirchli-

chen Dienstverfassung. Dies erfordert von Dienstgebern
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Bereitschaft zu
gemeinsam getragener Verantwortung und vertrauensvoller
Zusammenarbeit.

Deshalb wird aufgrund des Rechtes der katholischen Kirche,
ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, unter Bezugnahme
auf die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse vom 22. September 1993, die
im Bistum Limburg am 01. Januar 1994 in Kraft getreten ist,
die folgende Ordnung für Mitarbeitervertretungen erlassen.

I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Mitarbeitervertretungsordnung gilt für die

Dienststellen, Einrichtungen und sonstigen selbstän-
dig geführten Stellen - nachfolgend als Einrichtung(en)
bezeichnet -

1. des Bistums,

2. der Kirchengemeinden, Kirchenstiftungen und
Kichengemeindeverbände,

3. des Diözesancaritasverbandes und dessen Glie-
derungen, soweit sie öffentliche juristische Per-
sonen des kanonischen Rechts sind,

4. der sonstigen öffentlichen juristischen Personen
des kanonischen Rechts.

(2) Diese Mitarbeitervertretungsordnung ist auch anzu-
wenden im Bereich der sonstigen kirchlichen Rechts-
träger und ihrer Einrichtungen der anderen mehrdi-
özesanen1 und überdiözesanen2 Rechtsträger,
unbeschadet ihrer Rechtsform. Die vorgenannten
Rechtsträger und ihre Einrichtungen sind gehalten,
die Mitarbeitervertretungsordnung für ihren Bereich
rechtsverbindlich zu übernehmen.

(3) In den Fällen des Abs. 2 ist in allen Einrichtungen
eines mehrdiözesanen oder überdiözesanen Rechts-
trägers die Mitarbeitervertretungsordnung der Diö-
zese anzuwenden, in der sich der Sitz der Hauptnie-
derlassung (Hauptsitz) befindet. Abweichend von
Satz 1 kann auf Antrag eines mehrdiözesan oder
überdiözesan tätigen Rechtsträgers der Diözesan-
bischof des Hauptsitzes im Einvernehmen mit den
anderen Diözesanbischöfen, in deren Diözese der
Rechtsträger tätig ist, bestimmen, dass in den Ein-
richtungen des Rechtsträgers die Mitarbeitervertre-
tungsordnung der Diözese angewandt wird, in der
die jeweilige Einrichtung ihren Sitz hat, oder eine
Mitarbeitervertretungsordnung eigens für den Rechts-
träger erlassen.

§ 1 a Bildung von Mitarbeitervertretungen
(1) In den Einrichtungen der in § 1 genannten kirchli-

chen Rechtsträger sind Mitarbeitervertretungen nach
Maßgabe der folgenden Vorschriften zu bilden.

1 Das sind solche, die in mehreren, nicht jedoch in allen
Diözesen im Gebiet der Deutschen Bischofskonferenz Ein-
richtungen unterhalten.
2 Das sind solche, die im gesamten Konferenzgebiet Ein-
richtungen unterhalten.
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(2) Unbeschadet des Abs. 1 kann der Rechtsträger nach
Anhörung betroffener Mitarbeitervertretungen re-
geln, was als Einrichtung gilt. Die Regelung bedarf
der Genehmigung durch den Ordinarius.

(3) Für alle beim Bistum Limburg (Dezernat Personal)
angestellten und in der Gemeinde- oder Kategorial-
seelsorge tätigen pastoralen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wird eine eigene Mitarbeitervertretung
gebildet.

§ 1 b Gemeinsame Mitarbeitervertretung
(1) Die Mitarbeitervertretungen und Dienstgeber meh-

rerer Einrichtungen verschiedener Rechtsträger kön-
nen durch eine gemeinsame Dienstvereinbarung die
Bildung einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung
vereinbaren, soweit dies der wirksamen und zweck-
mäßigen Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dient. Dienstgeber und Mitarbeiter-
vertretungen können nach vorheriger Stellungnah-
me der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einrichtungen einbeziehen, in denen Mitarbeiterver-
tretungen nicht gebildet sind. Die auf Grundlage
dieser Dienstvereinbarung gewählte Mitarbeiterver-
tretung tritt an die Stelle der bisher bestehenden
Mitarbeitervertretungen. Sind in keiner der Einrich-
tungen Mitarbeitervertretungen gebildet, so können
die Rechtsträger nach vorheriger Stellungnahme der
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
Bildung einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung
vereinbaren, soweit die Gesamtheit der Einrichtun-
gen die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 erfüllt.

(2) Die Dienstvereinbarung nach Abs. 1 Satz 1 und die
Regelung nach Abs. 1 Satz 4 bedürfen der Genehmi-
gung durch den Ordinarius. Sie sind, soweit sie keine
andere Regelung treffen, für die folgende Wahl und
die Amtszeit der aus ihr hervorgehenden Mitarbeiter-
vertretung wirksam. Für die gemeinsamen Mitarbei-
tervertretungen gelten die Vorschriften dieser Ord-
nung nach Maßgabe des § 22 a.

§ 2 Dienstgeber
(1) Dienstgeber im Sinne dieser Ordnung ist der Rechts-

träger der Einrichtung.
(2) Für den Dienstgeber handelt dessen vertretungsbe-

rechtigtes Organ oder die von ihm bestellte Leitung.
Der Dienstgeber kann eine Mitarbeiterin oder einen
Mitarbeiter in leitender Stellung schriftlich beauf-
tragten, ihn zu vertreten.

§ 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser

Ordnung sind alle Personen, die bei einem Dienstge-
ber (§ 2) aufgrund eines Beschäftigungsverhältnis-
ses, aufgrund ihrer Ordenszugehörigkeit, aufgrund
eines Gestellungsvertrages oder zu ihrer Ausbildung
tätig sind. Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die dem
Dienstgeber zur Arbeitsleistung überlassen werden
im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, sind
keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne
dieser Ordnung.

(2) Als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gelten nicht:

1. die Mitglieder eines Organs, das zur gesetzlichen
Vertretung berufen ist,

2. Leiterinnen und Leiter von Einrichtungen im
Sinne des § 1,

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur selb-
ständigen Entscheidung über Einstellungen, An-
stellungen oder Kündigungen befugt sind,

4. sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in lei-
tender Stellung,

5. Geistliche einschließlich Ordensgeistliche,

6. Personen, deren Beschäftigung oder Ausbildung
überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöh-
nung, beruflichen und sozialen Rehabilitation
oder Erziehung dient.

Die Entscheidung des Dienstgebers zu den Nrn.
3 und 4 bedarf der Beteiligung der  Mitarbeiter-
vertretung gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 18. Die Ent-
scheidung bedarf bei den in § 1 Abs. 1 genannten
Rechtsträgern der Genehmigung des Ordinarius.
Die Entscheidung ist der Mitarbeitervertretung
schriftlich mitzuteilen.

(3) Die besondere Stellung der Ordensleute gegenüber
den Ordensoberen wird durch diese Ordnung nicht
berührt. Eine Mitwirkung in den persönlichen Ange-
legenheiten findet nicht statt.

(4) Soweit in dieser Ordnung eine Beteiligung der Mitar-
beitervertretung vorgesehen ist, erfolgt diese in Be-
amtenangelegenheiten in Form der Anhörung. Ein
Schlichtungsverfahren findet nicht statt.

§ 4 Mitarbeiterversammlung
(1) Die Mitarbeiterversammlung ist die Versammlung

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(2) Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine ge-
meinsame Veranstaltung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nicht stattfinden, so sind Teilversamm-
lungen zulässig.

§ 5 Mitarbeitervertretung
Die Mitarbeitervertretung ist das von den wahlberechtigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählte Organ, das die
ihm nach dieser Ordnung zustehenden Aufgaben und Ver-
antwortungen wahrnimmt.

II. DIE MITARBEITERVERTRETUNG
§ 6 Voraussetzung für die Bildung der Mitarbeitervertretung -

Zusammensetzung der Mitarbeitervertretung
(1) Die Bildung einer Mitarbeitervertretung setzt voraus,

dass in der Einrichtung in der Regel mindestens fünf
wahlberechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(§ 7) beschäftigt werden, von denen mindestens drei
wählbar sind (§ 8).

(2) Die Mitarbeitervertretung besteht aus

1 Mitglied bei 5 - 15 wahlberechtigten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern

3 Mitgliedern bei 16 - 50 wahlberechtigten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern

5 Mitgliedern bei 51 - 100 wahlberechtigten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
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7 Mitgliedern bei 101 - 200 wahlberechtigten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern

9 Mitgliedern bei 201 - 300 wahlberechtigten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern

11 Mitgliedern bei 301 - 600 wahlberechtigten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern

13 Mitgliedern bei 601 - 1000 wahlberechtigten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern

15 Mitgliedern bei 1001 - und mehr wahlberechtig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

(3) Für die Wahl einer Mitarbeitervertretung in einer
Einrichtung mit einer oder mehreren nicht selbstän-
dig geführten Stellen kann der Dienstgeber eine
Regelung treffen, die eine Vertretung auch der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der nicht selbständig
geführten Stellen in Abweichung von § 11 Abs. 6
durch einen Vertreter oder eine Vertreterin gewähr-
leistet, und zwar nach Maßgabe der jeweiligen Zahl
der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Einrichtungen. Eine solche Regelung be-
darf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung.

(4) Der Mitarbeitervertretung sollen jeweils Vertreter
der Dienstbereiche und Gruppen angehören. Die
Geschlechter sollen in der Mitarbeitervertretung, ent-
sprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis, in der
Einrichtung vertreten sein. Auszubildende sollen an-
gemessen vertreten sein.

(5) Maßgebend für die Zahl der Mitglieder ist der Tag, bis
zu dem Wahlvorschläge eingereicht werden können
(§ 9 Abs. 5 Satz 1).

§ 7 Aktives Wahlrecht
(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet
haben und seit mindestens sechs Monaten ohne
Unterbrechung in einer Einrichtung desselben Dienst-
gebers tätig sind.

(2) Wer zu einer Einrichtung abgeordnet ist, wird nach
Ablauf von drei Monaten in ihr wahlberechtigt; zum
gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht bei der
früheren Einrichtung. Satz 1 gilt nicht, wenn fest-
steht, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter
binnen weiterer sechs Monate in die frühere Einrich-
tung zurückkehren wird.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ausbil-
dungsverhältnis sind nur bei der Einrichtung wahlbe-
rechtigt, von der sie eingestellt sind.

(4) Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter,

1. für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten
ein Betreuer nicht nur vorübergehend bestellt ist,

2. die am Wahltag für mindestens noch sechs Mo-
nate unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind,

3. deren Beschäftigungsverhältnis - ggf. zusammen-
gerechnet mit unmittelbar vorausgegangenen Be-
schäftigungsverhältnissen bei demselben Dienst-
geber - bis zu einem Jahr befristet ist,

4. die sich am Wahltag in der Freistellungsphase
eines nach dem Blockmodell vereinbarten Al-
tersteilzeitverhältnisses befinden.

§ 8 Passives Wahlrecht
(1) Wählbar sind die wahlberechtigten Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, die am Wahltag seit mindestens
einem Jahr ohne Unterbrechung im kirchlichen Dienst
stehen, davon mindestens seit sechs Monaten in einer
Einrichtung desselben Dienstgebers tätig sind.

(2) Nicht wählbar sind Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die zur selbständigen Entscheidung in anderen
als den in § 3 Abs. 2 Nr. 3 genannten Personalange-
legenheiten befugt sind.

§ 9 Vorbereitung der Wahl
(1) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit der

Mitarbeitervertretung bestimmt die Mitarbeiterver-
tretung den Wahltag. Er soll spätestens zwei Wochen
vor Ablauf der Amtszeit der Mitarbeitervertretung
liegen.

(2) Die Mitarbeitervertretung bestellt spätestens acht
Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit die Mitglieder des
Wahlausschusses. Er besteht aus drei oder fünf Mit-
gliedern, die, wenn sie Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter sind, wahlberechtigt sein müssen. Der Wahl-
ausschuss wählt seine Vorsitzende oder seinen Vor-
sitzenden.

(3) Scheidet ein Mitglied des Wahlausschusses aus, so
hat die Mitarbeitervertretung unverzüglich ein neues
Mitglied zu bestellen. Kandidiert ein Mitglied des
Wahlausschusses für die Mitarbeitervertretung, so
scheidet es aus dem Wahlausschuss aus.

(4) Der Dienstgeber stellt dem Wahlausschuss zur Auf-
stellung des Wählerverzeichnisses spätestens sieben
Wochen vor Ablauf der Amtszeit eine Liste aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den erforderli-
chen Angaben zur Verfügung. Der Wahlausschuss
stellt die Liste der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf und legt sie mindestens vier
Wochen vor der Wahl für die Dauer von einer Woche
zur Einsicht aus. Die oder der Vorsitzende des Wahl-
ausschusses gibt bekannt, an welchem Ort, für wel-
che Dauer und von welchem Tage an die Listen zur
Einsicht ausliegen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mit-
arbeiter kann während der Auslegungsfrist gegen die
Eintragung oder Nichteintragung einer Mitarbeiterin
oder eines Mitarbeiters Einspruch einlegen. Der Wahl-
ausschuss entscheidet über den Einspruch.

(5) Der Wahlausschuss hat sodann die wahlberechtigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzufordern,
schriftliche Wahlvorschläge, die jeweils von
mindestens drei wahlberechtigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unterzeichnet sein müssen, bis zu
einem von ihm festzusetzenden Termin einzurei-
chen. Der Wahlvorschlag muss die Erklärung der
Kandidatin oder des Kandidaten enthalten, dass sie
oder er der Benennung zustimmt. Der Wahlaus-
schuss hat in ausreichender Zahl Formulare für Wahl-
vorschläge auszulegen.
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(6) Die Kandidatenliste soll mindestens doppelt soviel
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber enthalten
wie Mitglieder nach § 6 Abs. 2 zu wählen sind.

(7) Der Wahlausschuss bestätigt den Wahlbewerbern
und Wahlbewerberinnen den Eingang der Wahl-
vorschläge, prüft die Wählbarkeit und lässt sich von
der Wahlbewerberin oder dem Wahlbewerber bestä-
tigen, dass kein Ausschlussgrund im Sinne des § 8
vorliegt.

(8) Spätestens eine Woche vor der Wahl sind die Namen
der zur Wahl vorgeschlagenen und vom Wahlaus-
schuss für wählbar erklärten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in alphabetischer Reihenfolge durch Aus-
hang bekannt zugeben. Danach ist die Kandidatur
unwiderruflich.

§ 10 Dienstgeber - Vorbereitungen zur Bildung einer Mitarbei-
tervertretung

(1) Wenn in einer Einrichtung die Voraussetzungen für
die Bildung einer Mitarbeitervertretung vorliegen,
hat der Dienstgeber spätestens nach drei Monaten zu
einer Mitarbeiterversammlung einzuladen. Er leitet
sie und kann sich hierbei vertreten lassen. Die Mitar-
beiterversammlung wählt den Wahlausschuss, der
auch den Wahltag bestimmt. Im Falle des Ausschei-
dens eines Mitgliedes bestellt der Wahlausschuss
unverzüglich ein neues Mitglied.

(1a) Absatz 1 gilt auch,

1. wenn die Mitarbeitervertretung ihrer Verpflich-
tung gem. § 9 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt,

2. im Falle des § 12 Abs. 5 Satz 2,

3. im Falle des § 13 Abs. 2 Satz 3,

4. in den Fällen des § 13 a nach Ablauf des Zeitrau-
mes, in dem die Mitarbeitervertretung die Ge-
schäfte fortgeführt hat,

5. nach Feststellung der Nichtigkeit der Wahl der
Mitarbeitervertretung durch die Schlichtungsstelle
in anderen als den in § 12 genannten Fällen, wenn
ein ordnungsgemäßer Wahlausschuss nicht mehr
besteht.

(2) Kommt die Bildung eines Wahlausschusses nicht
zustande, so hat auf Antrag mindestens eines Zehn-
tels der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und nach Ablauf eines Jahres der Dienstge-
ber erneut eine Mitarbeiterversammlung zur Bildung
eines Wahlausschusses einzuberufen.

(3) In neuen Einrichtungen entfallen für die erste Wahl
die in den § 7 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 festgelegten
Zeiten.

§ 11 Durchführung der Wahl
(1) Die Wahl der Mitarbeitervertretung erfolgt unmittel-

bar und geheim. Für die Durchführung der Wahl ist
der Wahlausschuss verantwortlich.

(2) Die Wahl erfolgt durch Abgabe eines Stimmzettels.
Der Stimmzettel enthält in alphabetischer Reihenfol-
ge die Namen aller zur Wahl stehenden Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter (§ 9 Abs. 8 Satz 1). Die Abgabe

der Stimme erfolgt durch Ankreuzen eines oder
mehrerer Namen. Es können so viele Namen ange-
kreuzt werden, wie Mitglieder zu wählen sind. Der
Wahlzettel ist in Anwesenheit von mindestens zwei
Mitgliedern des Wahlausschusses in die bereitgestell-
te Urne zu werfen. Die Stimmabgabe ist in der Liste
der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu vermerken.

(3) Bemerkungen auf dem Wahlzettel und das Ankreu-
zen von Namen von mehr Personen, als zu wählen
sind, machen den Stimmzettel ungültig.

(4) Im Falle der Verhinderung ist eine vorzeitige Stimm-
abgabe durch Briefwahl möglich. Der Stimmzettel ist
in den für die Wahl vorgesehenen Umschlag und
zusammen mit dem persönlich unterzeichneten Wahl-
schein in einem weiteren verschlossenen Umschlag
mit der Aufschrift „Briefwahl“ und der Angabe des
Absenders dem Wahlausschuss zuzuleiten. Diesen
Umschlag hat der Wahlausschuss bis zum Wahltag
aufzubewahren und am Wahltag die Stimmabgabe in
der Liste der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu vermerken, den Umschlag zu öffnen
und den für die Wahl bestimmten Umschlag in die
Urne zu werfen. Die Briefwahl ist nur bis zum Ab-
schluss der Wahl am Wahltag möglich.

(5) Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit stellt der
Wahlausschuss öffentlich fest, wie viele Stimmen auf
die einzelnen Gewählten entfallen sind und ermittelt
ihre Reihenfolge nach der Stimmenzahl. Das Ergeb-
nis ist in einem Protokoll festzuhalten, das von dem
Wahlausschuss zu unterzeichnen ist.

(6) Als Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind diejeni-
gen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben.
Alle in der nach der Stimmenzahl entsprechenden
Reihenfolge den gewählten Mitgliedern folgenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ersatzmitglie-
der. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

(7) Das Ergebnis der Wahl wird vom Wahlausschuss am
Ende der Wahlhandlung bekanntgegeben. Der Wahl-
ausschuss stellt fest, ob jede oder jeder Gewählte die
Wahl annimmt. Bei Nichtannahme gilt an ihrer oder
seiner Stelle die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter
mit der nächstfolgenden  Stimmenzahl als gewählt.
Mitglieder und Ersatzmitglieder der Mitarbeiterver-
tretung werden durch Aushang bekannt gegeben.

(8) Die gesamten Wahlunterlagen sind für die Dauer der
Amtszeit der gewählten Mitarbeitervertretung
aufzubewahren. Die Kosten der Wahl trägt der Dienst-
geber.

§ 11 a Voraussetzungen für das vereinfachte Wahlverfahren
(1) In Einrichtungen mit bis zu 20 wahlberechtigten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Mitarbei-
tervertretung anstelle des Verfahrens nach den §§ 9
bis 11 im vereinfachten Wahlverfahren zu wählen.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Mitar-
beiterversammlung mit der Mehrheit der Anwesen-
den, mindestens jedoch einem Drittel der wahlbe-
rechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



- 320 -

spätestens 8 Wochen vor Beginn des einheitlichen
Wahlzeitraums die Durchführung der Wahl nach den
§§ 9 bis 11 beschließt.

§ 11 b Vorbereitung der Wahl für das vereinfachte Wahlverfahren
(1) Spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit

lädt die Mitarbeitervertretung die Wahlberechtigten
durch Aushang oder sonst in geeigneter Weise, die
den wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern die Möglichkeit der Kenntnisnahme gibt, zur
Wahlversammlung ein und legt gleichzeitig die Liste
der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus.

(2) Ist in der Einrichtung eine Mitarbeitervertretung
nicht vorhanden, so handelt der Dienstgeber gemäß
Abs. 1.

§ 11 c Durchführung der Wahl beim vereinfachten Wahlverfahren
(1) Die Wahlversammlung wird von einer Wahlleiterin

oder einem Wahlleiter geleitet, die oder der mit
einfacher Stimmenmehrheit gewählt wird. Im Be-
darfsfall kann die Wahlversammlung zur Unterstüt-
zung der Wahlleiterin oder des Wahlleiters Wahlhel-
ferinnen und Wahlhelfer bestimmen.

(2) Mitglieder der Mitarbeitervertretung und Ersatzmit-
glieder der Mitarbeitervertretung werden in einem
gemeinsamen Wahlgang gewählt. Jede wahlberech-
tigte Mitarbeiterin und jeder wahlberechtigte Mitar-
beiter kann Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl
vorschlagen.

(3) Die Wahl erfolgt durch Abgabe des Stimmzettels.
Auf dem Stimmzettel sind von der Wahlleiterin oder
dem Wahlleiter die Kandidatinnen und Kandidaten
in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von
Familienname und Vorname aufzuführen. Die Wahl-
leiterin oder der Wahlleiter trifft Vorkehrungen, dass
die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme geheim
abgeben können. Unverzüglich nach Beendigung der
Wahlhandlung zählt sie oder er öffentlich die Stim-
men aus und gibt das Ergebnis bekannt.

(4) § 9 Abs. 7, § 11 Abs. 2 Satz 3, 4 und 6, § 11 Abs. 6 bis
8 und § 12 gelten entsprechend; an die Stelle des
Wahlausschusses tritt die Wahlleiterin oder der Wahl-
leiter.

§ 12 Anfechtung der Wahl
(1) Jede wahlberechtigte Mitarbeiterin und jeder wahlbe-

rechtigte Mitarbeiter oder der Dienstgeber hat das
Recht, die Wahl wegen eines Verstoßes gegen die §§ 6
bis 11 c innerhalb einer Frist von einer Woche nach
Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich anzu-
fechten. Die Anfechtungserklärung ist dem Wahl-
ausschuss zuzuleiten.

(2) Unzulässige oder unbegründete Anfechtungen weist
der Wahlausschuss zurück. Stellt er fest, dass die
Anfechtung begründet ist und dadurch das Wahler-
gebnis beeinflusst sein kann, so erklärt er die Wahl für
ungültig; in diesem Fall ist die Wahl unverzüglich zu
wiederholen. Im Falle einer sonstigen begründeten
Wahlanfechtung berichtigt er den durch den Verstoß
verursachten Fehler.

(3) Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses ist die
Anrufung der Schlichtungsstelle innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Entscheidung zulässig.

(4) Eine für ungültig erklärte Wahl lässt die Wirksamkeit
der zwischenzeitlich durch die Mitarbeitervertretung
getroffenen Entscheidungen unberührt.

(5) Die Wiederholung einer erfolgreich angefochtenen
Wahl obliegt dem Wahlausschuss. Besteht kein ord-
nungsgemäß besetzter Wahlausschuss (§ 9 Abs. 2
Satz 2) mehr, so findet § 10 Anwendung.

§ 13 Amtszeit der Mitarbeitervertretung
(1) Die regelmäßigen Wahlen zur Mitarbeitervertretung

finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. März bis
30. April statt.

(2) Die Amtszeit beginnt mit dem Tag der Wahl oder,
wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine Mitarbeiterver-
tretung besteht, mit Ablauf der Amtszeit dieser Mit-
arbeitervertretung. Sie beträgt vier Jahre. Sie endet
jedoch vorbehaltlich der Regelung in Abs. 5 spätestens
am 30. April des Jahres, in dem nach Abs. 1 die
regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen stattfin-
den.

(3) Außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes findet
eine Neuwahl statt, wenn

1. an dem Tage, an dem die Hälfte der Amtszeit seit
Amtsbeginn abgelaufen ist, die Zahl der wahlbe-
rechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um
die Hälfte, mindestens aber um 50, gestiegen
oder gesunken ist,

2. die Gesamtzahl der Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung auch nach Eintreten sämtlicher Er-
satzmitglieder um mehr als die Hälfte der ur-
sprünglich vorhandenen Mitgliederzahl gesun-
ken ist,

3. die Mitarbeitervertretung mit der Mehrheit ihrer
Mitglieder ihren Rücktritt beschlossen hat,

4. die Wahl der Mitarbeitervertretung mit Erfolg
angefochten worden ist,

5. die Mitarbeiterversammlung der Mitarbeiterver-
tretung gemäß § 22 Abs. 2 das Misstrauen ausge-
sprochen hat,

6. die Mitarbeitervertretung im Falle grober Ver-
nachlässigung oder Verletzung der Befugnisse
und Verpflichtungen als Mitarbeitervertretung
durch Beschluss der Schlichtungsstelle aufgelöst
ist.

(4) Außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes ist die
Mitarbeitervertretung zu wählen, wenn in einer Ein-
richtung keine Mitarbeitervertretung besteht und die
Voraussetzungen für die Bildung der Mitarbeiterver-
tretung (§ 10) vorliegen.

(5) Hat außerhalb des einheitlichen Wahlzeitraumes eine
Wahl stattgefunden, so ist die Mitarbeitervertretung
in dem auf die Wahl folgenden nächsten einheitli-
chen Wahlzeitraum neu zu wählen. Hat die Amtszeit
der Mitarbeitervertretung zu Beginn des nächsten
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einheitlichen Wahlzeitraumes noch nicht ein Jahr
betragen, so ist die Mitarbeitervertretung in dem
übernächsten einheitlichen Wahlzeitraum neu zu
wählen.

§ 13 a Weiterführung der Geschäfte
Ist bei Ablauf der Amtszeit (§ 13 Abs. 2) noch keine neue
Mitarbeitervertretung gewählt, führt die Mitarbeitervertre-
tung die Geschäfte bis zur Übernahme durch die neugewähl-
te Mitarbeitervertretung fort, längstens für die Dauer von
sechs Monaten vom Tag der Beendigung der Amtszeit an
gerechnet. Dies gilt auch in den Fällen des § 13 Abs. 3 Nrn.
1 bis 3.

§ 13 b Ersatzmitglied, Verhinderung des ordentlichen Mitglieds
und ruhende Mitgliedschaft

(1) Scheidet ein Mitglied der Mitarbeitervertretung wäh-
rend der Amtszeit vorzeitig aus, so tritt an seine Stelle
das nächstberechtigte Ersatzmitglied (§ 11 Abs. 6
Satz 2).

(2) Im Falle einer zeitweiligen Verhinderung eines Mit-
glieds tritt für die Dauer der Verhinderung das nächst-
berechtigte Ersatzmitglied ein. Die Mitarbeiterver-
tretung entscheidet darüber, ob eine zeitweilige Ver-
hinderung vorliegt.

(3) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung ruht,
solange dem Mitglied die Ausübung seines Dienstes
untersagt ist. Für die Dauer des Ruhens tritt das
nächstberechtigte Ersatzmitglied ein.

§ 13 c Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit der Mitarbeitervertretung,

2. Beschluss der Schlichtungsstelle bei Verlust der Wähl-
barkeit,

3. Niederlegung des Amtes,

4. Ausscheiden aus der Einrichtung oder Eintritt in die
Freistellungsphase eines nach dem Blockmodell ver-
einbarten Altersteilzeitverhältnisses,

5. Beschluss der Schlichtungsstelle im Falle grober Ver-
nachlässigung oder Verletzung der Befugnisse und
Pflichten als Mitarbeitervertreterin oder Mitarbeiter-
vertreter.

§ 13 d Übergangsmandat
(1) Wird eine Einrichtung gespalten, so bleibt deren

Mitarbeitervertretung im Amt und führt die Ge-
schäfte für den ihr bislang zugeordneten Teil einer
Einrichtung weiter, soweit sie die Voraussetzungen
des § 6 Abs. 1 erfüllen und nicht in eine Einrichtung
eingegliedert werden, in der eine Mitarbeitervertre-
tung besteht (Übergangsmandat). Die Mitarbeiter-
vertretung hat insbesondere unverzüglich Wahlaus-
schüsse zu bestellen. Das Übergangsmandat endet,
sobald in den Teilen einer Einrichtung eine neue
Mitarbeitervertretung gewählt und das Wahlergebnis
bekannt gegeben ist, spätestens jedoch sechs Monate
nach Wirksamwerden der Spaltung. Durch Dienst-
vereinbarung kann das Übergangsmandat um bis zu
weitere sechs Monate verlängert werden.

(2) Werden Einrichtungen oder Teile von Einrichtun-
gen zu einer Einrichtung zusammengelegt, so nimmt
die Mitarbeitervertretung der nach der Zahl der wahl-
berechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter größ-
ten Einrichtung oder des größten Teils einer Einrich-
tung das Übergangsmandat wahr. Absatz 1 gilt ent-
sprechend.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch, wenn die Spaltung oder
Zusammenlegung von Einrichtungen und Teilen von
Einrichtungen im Zusammenhang mit einer Betriebs-
veräußerung oder einer Umwandlung nach dem Um-
wandlungsgesetz erfolgt.

(4) Führt die Spaltung, die Zusammenlegung oder Über-
tragung dazu, dass eine ehemals nicht in den Gel-
tungsbereich nach § 1 fallende Einrichtung oder ein
Teil einer Einrichtung nunmehr in den Geltungsbe-
reich dieser Ordnung fällt, so gelten Abs. 1 und 2
entsprechend. Die nicht nach dieser Ordnung gebil-
dete Arbeitnehmervertretung handelt dann als Mitar-
beitervertretung. Bestehende Vereinbarungen zwi-
schen dem Dienstgeber und der nicht nach dieser
Ordnung gebildeten Arbeitnehmervertretung erlö-
schen und zuvor eingeleitete Beteiligungsverfahren
enden.

§ 13 e Restmandat
Geht eine Einrichtung durch Stilllegung, Spaltung oder
Zusammenlegung unter, so bleibt deren Mitarbeitervertre-
tung solange im Amt, wie dies zur Wahrung der damit im
Zusammenhang stehenden Beteiligungsrechte erforderlich
ist.

§ 14 Tätigkeit der Mitarbeitervertretung
(1) Die Mitarbeitervertretung wählt bei ihrem ersten

Zusammentreten, das innerhalb einer Woche nach
der Wahl stattfinden soll und von der oder dem
Vorsitzenden des Wahlausschusses einzuberufen ist,
mit einfacher Mehrheit aus den Mitgliedern ihre
Vorsitzende oder ihren Vorsitzenden. Die oder der
Vorsitzende soll katholisch sein. Außerdem sollen
eine stellvertretende Vorsitzende oder ein stellvertre-
tender Vorsitzender und eine  Schriftführerin oder
ein Schriftführer gewählt werden. Die oder der Vor-
sitzende der Mitarbeitervertretung oder im Falle ihrer
oder seiner Verhinderung deren Stellvertreterin oder
Stellvertreter vertritt die Mitarbeitervertretung im
Rahmen der von ihr gefassten Beschlüsse. Zur Ent-
gegennahme von Erklärungen sind die oder der
Vorsitzende, deren Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter oder ein von der Mitarbeitervertretung zu benen-
nendes Mitglied berechtigt.

(2) Die Mitarbeitervertretung kann ihrer oder ihrem
Vorsitzenden mit Zweidrittelmehrheit der Mitglie-
der das Vertrauen entziehen. In diesem Fall hat eine
Neuwahl der oder des Vorsitzenden stattzufinden.

(3) Die oder der Vorsitzende oder bei Verhinderung
deren Stellvertreterin oder Stellvertreter beruft die
Mitarbeitervertretung unter Angabe der Tagesord-
nung zu den Sitzungen ein und leitet sie. Sie oder er
hat die Mitarbeitervertretung einzuberufen, wenn die
Mehrheit der Mitglieder es verlangt.
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(4) Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung sind nicht
öffentlich. Sie finden in der Regel während der Ar-
beitszeit in der Einrichtung statt. Bei Anberaumung
und Dauer der Sitzung ist auf die dienstlichen Erfor-
dernisse Rücksicht zu nehmen.

(5) Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Die
Mitarbeitervertretung beschließt mit Stimmenmehr-
heit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(6) Über die Sitzung der Mitarbeitervertretung ist eine
Niederschrift zu fertigen, die die Namen der An- und
Abwesenden, die Tagesordnung, den Wortlaut der
Beschlüsse und das jeweilige Stimmenverhältnis ent-
halten muss. Die Niederschrift ist von der oder dem
Vorsitzenden zu unterzeichnen. Soweit die Leiterin
oder der Leiter der Dienststelle oder deren Beauf-
tragte oder Beauftragter an der Sitzung teilgenom-
men haben, ist ihnen der entsprechende Teil der
Niederschrift abschriftlich zuzuleiten.

(7) Der Dienstgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die
Unterlagen der Mitarbeitervertretung in der Einrich-
tung verwahrt werden können.

(8) Die Mitarbeitervertretung kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben.

(9) Die Mitarbeitervertretung kann in ihrer Geschäfts-
ordnung bestimmen, dass Beschlüsse im Umlaufver-
fahren gefasst werden können, sofern dabei Einstim-
migkeit erzielt wird. Beschlüsse nach Satz 1 sind
spätestens in der Niederschrift der nächsten Sitzung
im Wortlaut festzuhalten.

(10) Die Mitarbeitervertretung kann aus ihrer Mitte Aus-
schüsse bilden, denen mindestens drei Mitglieder der
Mitarbeitervertretung angehören müssen. Den Aus-
schüssen können Aufgaben zur selbständigen Erledi-
gung übertragen werden; dies gilt nicht für die Betei-
ligung bei Kündigungen sowie für den Abschluss und
die Kündigung von Dienstvereinbarungen. Die Über-
tragung von Aufgaben zur selbständigen Erledigung
erfordert eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder.
Die Mitarbeitervertretung kann die Übertragung von
Aufgaben zur selbständigen Erledigung durch Be-
schluss mit Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder wider-
rufen. Die Übertragung und der Widerruf sind dem
Dienstgeber schriftlich anzuzeigen.

§ 15 Rechtsstellung der Mitarbeitervertretung
(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung führen ihr

Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind zur
ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im
notwendigen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit
freizustellen. Die Freistellung beinhaltet den An-
spruch auf Reduzierung der übertragenen Aufgaben.

(3) Auf Antrag der Mitarbeitervertretung sind von ihrer
dienstlichen Tätigkeit jeweils für die Hälfte der durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit einer oder
eines Vollbeschäftigten freizustellen in Einrichtun-
gen mit - im Zeitpunkt der Wahl - mehr als

300 wahlberechtigten Mitarbeiterinnen u. Mitarbei-
tern 2 Mitarbeitervertreterinnen od. Mitarbeiterver-
treter,

600 wahlberechtigten Mitarbeiterinnen u. Mitarbei-
tern 3 Mitarbeitervertreterinnen od. Mitarbeiterver-
treter,

1000 wahlberechtigten Mitarbeiterinnen u. Mitarbei-
tern 4 Mitarbeitervertreterinnen od. Mitarbeiterver-
treter.

Dienstgeber und Mitarbeitervertretung können sich
für die Dauer der Amtszeit dahingehend einigen, dass
das Freistellungskontingent auf mehr oder weniger
Mitarbeitervertreterinnen oder Mitarbeitervertreter
verteilt werden kann.

(4) Zum Ausgleich für die Tätigkeit als Mitglied der
Mitarbeitervertretung, die aus einrichtungsbedingten
Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen
ist, hat das Mitglied der Mitarbeitervertretung An-
spruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung und Fort-
zahlung des Arbeitsentgelts. Kann ein Mitglied der
Mitarbeitervertretung die Lage seiner Arbeitszeit ganz
oder teilweise selbst bestimmen, hat es die Tätigkeit
als Mitglied der Mitarbeitervertretung außerhalb sei-
ner Arbeitszeit dem Dienstgeber zuvor mitzuteilen.
Gibt dieser nach Mitteilung keine Möglichkeit zur
Tätigkeit innerhalb der Arbeitszeit, liegt ein einrich-
tungsbedingter Grund vor. Einrichtungsbedingte
Gründe liegen auch vor, wenn die Tätigkeit als Mit-
glied der Mitarbeitervertretung wegen der unter-
schiedlichen Arbeitszeiten der Mitglieder der Mitar-
beitervertretung nicht innerhalb der persönlichen
Arbeitszeit erfolgen kann. Die Arbeitsbefreiung soll
vor Ablauf der nächsten sechs Kalendermonate ge-
währt werden. Ist dies aus einrichtungsbedingten
Gründen nicht möglich, kann der Dienstgeber die
aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit vergüten.

(5) Kommt es in den Fällen nach den Absätzen 2 und 4
nicht zu einer Einigung, entscheidet auf Antrag der
Mitarbeitervertretung die Schlichtungsstelle.

§ 16 Schulung der Mitarbeitervertretung und des Wahlausschus-
ses

(1) Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist auf
Antrag der Mitarbeitervertretung während ihrer Amts-
zeit bis zu insgesamt drei Wochen Arbeitsbefreiung
unter Fortzahlung der Bezüge für die Teilnahme an
Schulungsveranstaltungen zu gewähren, wenn diese
die für die Arbeit in der Mitarbeitervertretung erfor-
derlichen Kenntnisse vermitteln, von dem Bistum
oder dem Diözesancaritasverband als geeignet aner-
kannt sind und dringende dienstliche oder betriebli-
che Erfordernisse einer Teilnahme nicht entgegen-
stehen. Bei Mitgliedschaft in mehreren Mitarbeiter-
vertretungen kann der Anspruch nur einmal geltend
gemacht werden.

(2) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für ihre
Tätigkeit und für Schulungsmaßnahmen, die Kennt-
nisse für diese Tätigkeit vermitteln, Arbeitsbefrei-
ung, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
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rung der Aufgaben erforderlich ist. Abs. 1 Satz 2 gilt
entsprechend.

§ 17 Kosten der Mitarbeitervertretung
(1) Der Dienstgeber trägt die für die Wahrnehmung der

Aufgaben der Mitarbeitervertretung notwendigen
Kosten einschließlich der Reisekosten im Rahmen
der für den Dienstgeber geltenden Reisekostenrege-
lung. Zu den notwendigen Kosten gehören

- auch die Kosten für die Teilnahme an Schulungs-
veranstaltungen im Sinne des § 16;

- die Kosten, die durch die Beiziehung sachkundi-
ger Personen entstehen, soweit diese zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben erfor-
derlich ist und der Dienstgeber der Kostenüber-
nahme vorher zugestimmt hat;

- die Kosten der Beauftragung eines Bevollmäch-
tigten in Verfahren vor der Schlichtungsstelle,
soweit der Vorsitzende der Schlichtungsstelle
feststellt, dass die Bevollmächtigung zur Wah-
rung der Rechte des Bevollmächtigenden not-
wendig und zweckmäßig erscheint.

(2) Der Dienstgeber stellt unter Berücksichtigung der
bei ihm vorhandenen Gegebenheiten die sachlichen
und personellen Hilfen zur Verfügung.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für gemeinsame
Mitarbeitervertretungen (§ 1 b) und erweiterte Ge-
samt-Mitarbeitervertretungen (§ 24 Abs. 2), mit der
Maßgabe, dass die Kosten von den beteiligten Dienst-
gebern entsprechend dem Verhältnis der Zahl der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zeitpunkt der
Bildung getragen werden. Die beteiligten Dienstge-
ber haften als Gesamtschuldner.

§ 18 Schutz der Mitglieder der Mitarbeitervertretung
(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen in

der Ausübung ihres Amtes nicht behindert und auf-
grund ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch be-
günstigt werden.

(1a) Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern der Mitarbeiter-
vertretung darf einschließlich eines Zeitraumes von
einem Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft nicht
geringer bemessen werden, als das Arbeitsentgelt
vergleichbarer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
einrichtungsüblicher Entwicklung.

(2) Mitglieder der Mitarbeitervertretung können gegen
ihren Willen in eine andere Einrichtung nur versetzt
oder abgeordnet werden, wenn dies auch unter Be-
rücksichtigung dieser Mitgliedschaft aus wichtigen
dienstlichen Gründen unvermeidbar ist und die Mit-
arbeitervertretung gemäß § 33 zugestimmt hat.

(3) Erleidet eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, die
oder der Anspruch auf Unfallfürsorge nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen hat, anlässlich der Wahr-
nehmung von Rechten oder in Erfüllung von Pflich-
ten nach dieser Ordnung einen Unfall, der im Sinne
der beamtenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften
ein Dienstunfall wäre, so sind diese Vorschriften
entsprechend anzuwenden.

(4) Beantragt eine in einem Berufsausbildungsverhältnis
stehende Mitarbeiterin oder ein in einem Berufsaus-
bildungsverhältnis stehender Mitarbeiter, die oder
der Mitglied der Mitarbeitervertretung oder Spreche-
rin oder Sprecher der Jugendlichen und der Auszubil-
denden ist, spätestens einen Monat vor Beendigung
des Ausbildungsverhältnisses für den Fall des erfolg-
reichen Abschlusses ihrer oder seiner Ausbildung
schriftlich die Weiterbeschäftigung, so bedarf die
Ablehnung des Antrags durch den Dienstgeber der
Zustimmung der Mitarbeitervertretung gemäß § 33,
wenn der Dienstgeber gleichzeitig andere Auszubil-
dende weiterbeschäftigt. Die  Zustimmung kann nur
verweigert werden, wenn der durch Tatsachen be-
gründete Verdacht besteht, dass die Ablehnung der
Weiterbeschäftigung wegen der Tätigkeit als Mitar-
beitervertreterin oder Mitarbeitervertreter erfolgt.
Verweigert die Mitarbeitervertretung die vom Dienst-
geber beantragte Zustimmung, so kann dieser gemäß
§ 33 Abs. 4 die Schlichtungsstelle anrufen. In diesem
Schlichtungsverfahren ist das Mitglied Beteiligter.

§ 19 Kündigungsschutz
(1) Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung kann nur

gekündigt werden, wenn ein Grund für eine außeror-
dentliche Kündigung vorliegt. Abweichend von Satz
1 kann in den Fällen des Art. 5 Abs. 3 bis 5 der
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse auch eine ordentliche
Kündigung ausgesprochen werden. Die Sätze 1 und
2 gelten ebenfalls innerhalb eines Jahres nach Been-
digung der Amtszeit, es sei denn, die Mitgliedschaft
ist nach § 13 c Nrn. 2, 3 oder 5 erloschen.

(2) Nach Ablauf der Probezeit darf einem Mitglied des
Wahlausschusses vom Zeitpunkt seiner Bestellung
an, einer Wahlbewerberin oder einem Wahlbewerber
vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlages
an, jeweils bis sechs Monate nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses nur gekündigt werden, wenn ein
Grund für eine außerordentliche Kündigung vor-
liegt. Für die ordentliche Kündigung gilt Abs. 1 Satz
2 entsprechend.

(3) Die ordentliche Kündigung eines Mitglieds der Mit-
arbeitervertretung, eines Mitglieds des Wahlausschus-
ses oder einer Wahlbewerberin oder eines Wahlbe-
werbers ist auch zulässig, wenn eine Einrichtung
geschlossen wird, frühestens jedoch zum Zeitpunkt
der Schließung der Einrichtung, es sei denn, dass die
Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt durch zwin-
gende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. Wird
nur ein Teil einer Einrichtung geschlossen, so sind
die in Satz 1 genannten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in einen anderen Teil der Einrichtung zu über-
nehmen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht
möglich, gilt Satz 1.

§ 20 Schweigepflicht
Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben über dienst-
liche Angelegenheiten oder Tatsachen, die ihnen aufgrund
ihrer Zugehörigkeit zur Mitarbeitervertretung bekannt ge-
worden sind und Verschwiegenheit erfordern, Stillschwei-
gen zu bewahren. Das gilt auch für die Zeit nach Ausschei-
den aus der Mitarbeitervertretung. Eine Verletzung der
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Schweigepflicht stellt in der Regel eine grobe Pflichtverlet-
zung im Sinne des § 13 c Nr. 5 dar.

III. MITARBEITERVERSAMMLUNG
§ 21 Einberufung der Mitarbeiterversammlung
(1) Die Mitarbeiterversammlung (§ 4) ist nicht öffent-

lich. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden der
Mitarbeitervertretung einberufen und geleitet. Die
Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung
mindestens eine Woche vor dem Termin durch Aus-
hang oder in sonst geeigneter Weise, die den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit der
Kenntnisnahme gibt, zu erfolgen.

(2) Die Mitarbeiterversammlung hat mindestens einmal
im Jahr stattzufinden. Auf ihr hat die oder der Vorsit-
zende der Mitarbeitervertretung einen Tätigkeitsbe-
richt zu erstatten.

(3) Auf Verlangen von einem Drittel der wahlberechtig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die oder der
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung die Mitarbei-
terversammlung unter Angabe der Tagesordnung
innerhalb von zwei Wochen einzuberufen. Das glei-
che gilt, wenn der Dienstgeber aus besonderem Grund
die Einberufung verlangt. In diesem Fall ist in der
Tagesordnung der Grund anzugeben. An dieser Ver-
sammlung nimmt der Dienstgeber teil.

(4) Notwendige Fahrtkosten für jährlich höchstens zwei
Mitarbeiterversammlungen sowie für die auf Verlan-
gen des Dienstgebers einberufene Mitarbeiterver-
sammlung (Abs. 3) werden von dem Dienstgeber
nach den bei ihm geltenden Regelungen erstattet.

§ 22 Aufgaben und Verfahren der Mitarbeiterversammlung
(1) Die Mitarbeiterversammlung befasst sich mit allen

Angelegenheiten, die zur Zuständigkeit der Mitarbei-
tervertretung gehören. In diesem Rahmen ist die
Mitarbeitervertretung der Mitarbeiterversammlung
berichtspflichtig. Sie kann der Mitarbeitervertretung
Anträge unterbreiten und zu den Beschlüssen der
Mitarbeitervertretung Stellung nehmen.

(2) Spricht mindestens die Hälfte aller wahlberechtigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Mitarbei-
terversammlung der Mitarbeitervertretung das Miss-
trauen aus, so findet eine Neuwahl statt (§ 13 Abs. 3
Nr. 5).

(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitarbeiterver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüs-
se bedürfen der einfachen Mehrheit aller anwesenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anträge der Mitar-
beiterversammlung gelten bei Stimmengleichheit als
abgelehnt.

(4) Anträge und Beschlüsse sind in einer Niederschrift
festzuhalten und von der oder dem Vorsitzenden
und der Schriftführerin oder dem Schriftführer der
Mitarbeitervertretung zu unterzeichnen. Der Nie-
derschrift soll eine Anwesenheitsliste beigefügt wer-
den. Bei Teilversammlungen (§ 4 Abs. 2) und im Falle
des Abs. 2 ist eine Anwesenheitsliste beizufügen.

III. a SONDERREGELUNGEN FÜR GEMEIN-
SAME MITARBEITERVERTRETUNGEN

§ 22 a Sonderregelungen für gemeinsame Mitarbeitervertretungen
nach § 1 b

(1) Die dem Dienstgeber gegenüber der Mitarbeiterver-
tretung nach dieser Ordnung obliegenden Pflichten
obliegen bei der gemeinsamen Mitarbeitervertretung
den betroffenen Dienstgebern gemeinschaftlich. Dies
gilt auch für die Einberufung der Mitarbeiterver-
sammlung zur Vorbereitung der Wahl einer gemein-
samen Mitarbeitervertretung (§ 10) sowie die Füh-
rung des gemeinsamen Gesprächs nach § 39 Abs. 1
Satz 1. Die Informationspflicht des Dienstgebers
nach § 27 Abs. 1, § 27 a und die Verpflichtungen aus
den Beteiligungsrechten nach §§ 29 bis 37 sind auf die
jeweils eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schränkt. Die betroffenen Dienstgeber können sich
gegenseitig ermächtigen, die Aufgaben füreinander
wahrzunehmen.

(2) Die §§ 7 Abs. 1 und 2, 8 Abs. 1 und § 13 c Nr. 4 finden
mit der Maßgabe Anwendung, dass der Wechsel
einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters zu einem
kirchlichen Dienstgeber innerhalb des Zuständig-
keitsbereichs der Mitarbeitervertretung nicht den
Verlust des Wahlrechts, der Wählbarkeit und der
Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung zur Folge
hat.

(3) Für die Wahl der gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tung gelten die §§ 9 bis 11 c, soweit das Wahlverfah-
ren nicht durch besondere diözesane Verordnung
geregelt wird.

(4) Die Mitarbeiterversammlung ist die Versammlung
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrich-
tungen, für die eine gemeinsame Mitarbeitervertre-
tung gemäß § 1 b gebildet ist.

IV. BESONDERE FORMEN DER VERTRE-
TUNG VON MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITERN

§ 23 Sondervertretung
- entfällt -

§ 24 Gesamtmitarbeitervertretung und erweiterte Gesamtmitar-
beitervertretung

(1) Bestehen bei einem Dienstgeber (§ 2) mehrere Mitar-
beitervertretungen, so kann im Einvernehmen zwi-
schen Dienstgeber und allen Mitarbeitervertretun-
gen eine Gesamtmitarbeitervertretung gebildet wer-
den.

(2) Die Mitarbeitervertretungen oder, soweit vorhan-
den, die Gesamtmitarbeitervertretungen mehrerer
Einrichtungen mehrerer Rechtsträger können durch
eine gemeinsame Dienstvereinbarung mit allen be-
troffenen Dienstgebern die Bildung einer erweiterten
Gesamtmitarbeitervertretung vereinbaren, soweit dies
der wirksamen und zweckmäßigen Interessenvertre-
tung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dient.
Diese tritt an die Stelle bestehender Gesamtmitarbei-
tervertretungen.

(3) Jede Mitarbeitervertretung entsendet in die Gesamt-
mitarbeitervertretung oder erweiterte Gesamtmitar-
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beitervertretung ein Mitglied. Außerdem wählen die
Sprecherinnen oder Sprecher der Jugendlichen und
Auszubildenden und die Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der beteiligten Mitarbeitervertretungen aus ihrer
Mitte je eine Vertreterin oder einen Vertreter und je
eine Ersatzvertreterin oder einen Ersatzvertreter in
die Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte Ge-
samtmitarbeitervertretung. Durch Dienstvereinba-
rung kann die Mitgliederzahl und Zusammensetzung
abweichend geregelt werden.

(4) Die Gesamtmitarbeitervertretung und erweiterte Ge-
samtmitarbeitervertretung wirkt bei den Angelegen-
heiten im Sinne der §§ 26 bis 38 mit, die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter aus dem Zuständigkeitsbe-
reich mehrerer Mitarbeitervertretungen betreffen. In
allen übrigen Angelegenheiten wirkt die Mitarbeiter-
vertretung der Einrichtung mit, unabhängig davon,
wer für den Dienstgeber handelt.

(5) Soll eine einmal eingerichtete Gesamtmitarbeiterver-
tretung oder erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung
aufgelöst werden, so bedarf es dafür der Zustimmung
aller betroffenen Mitarbeitervertretungen und Dienst-
geber. Für die Gesamtmitarbeitervertretung kann
anlässlich des Einvernehmens nach Abs. 1 und für
die erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung kann
durch die zugrunde liegende Dienstvereinbarung eine
abweichende Regelung getroffen werden.

(6) Für die Gesamtmitarbeitervertretung und erweiterte
Gesamtmitarbeitervertretung gelten im übrigen die
Bestimmungen dieser Ordnung sinngemäß mit Aus-
nahme des § 15 Abs. 3.

§ 24a Bildung und Zusammensetzung der Haupt-Mitarbeiterver-
tretung

(1) Zur Vertretung gemeinsamer Interessen wird für die
Mitarbeiter aller Dienststellen des Bistums, der Ge-
samtverbände und der Kirchengemeinden sowie der
Anstellungsträger, für deren Bereich die Geltung der
„Arbeitsvertragsordnung für die Beschäftigten im
kirchlichen Dienst in der Diözese Limburg (AVO)“
vom Bischöflichen Ordinariat angeordnet wurde oder
mit denen entsprechende Vereinbarungen getroffen
wurden, eine Haupt-Mitarbeitervertretung gebildet.

(2) Die Haupt-Mitarbeitervertretung setzt sich zusam-
men aus

- zwei von der Mitarbeitervertretung beim Bischöf-
lichen Ordinariat gewählten Mitgliedern,

- einer Vertreterin oder einem Vertreter der Mitar-
beitervertretung nach § 1a Abs. 3,

- drei von den Mitarbeitervertretungen der Ge-
samtverbände und Kirchengemeinden gewähl-
ten Mitgliedern,

- einem von den Mitarbeitern der Kirchengemein-
den, die gemäß § 6 Abs. 1 keine Mitarbeitervertre-
tung wählen können, gewählten Mitglied,

- drei von den Mitarbeitervertretungen der übri-
gen Anstellungsträger gewählten Mitgliedern.

(3) Als Dienstgeber im Sinne des § 2 gilt das Bischöfliche
Ordinariat.

§ 24b Mitwirkung der Haupt-Mitarbeitervertretung
(1) Die Mitwirkung der Haupt-Mitarbeitervertretung voll-

zieht sich nur in den Angelegenheiten, die vom
Bischöflichen Ordinariat für die Mitarbeiter aller
beteiligten Einrichtungen verbindlich festgelegt wer-
den. Soweit die Zuständigkeit der „Kommission zur
Ordnung des diözesanen Arbeitsvertragsrechtes
(KODA)“ gegeben ist, findet eine Mitwirkung der
Haupt-Mitarbeitervertretung nicht statt.

(2) Die Haupt-Mitarbeitervertretung wirkt bei den An-
gelegenheiten im Sinne der §§ 26 bis 39 mit, die
Mitarbeiter aus dem Zuständigkeitsbereich mehrerer
Dienstgeber betreffen. In allen übrigen Angelegen-
heiten wirkt die Mitarbeitervertretung der Einrich-
tung mit, unabhängig davon, wer für den Dienstge-
ber handelt.

(3) Für die Haupt-Mitarbeitervertretung gelten im übri-
gen die Bestimmungen dieser Ordnung entsprechend.

(4) Die Haupt-Mitarbeitervertretung wählt die Vertreter
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die „Kom-
mission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsver-
tragsrechtes (KODA)“.

§ 25 Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen
(1) Die Mitarbeitervertretungen im Bistum Limburg bil-

den die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitar-
beitervertretungen im Bistum Limburg.

(2) Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist

1. gegenseitige Information und Erfahrungsaus-
tausch mit den vertretenen Mitarbeitervertretun-
gen,

2. Beratung der Mitarbeitervertretungen in Angele-
genheiten des Mitarbeitervertretungsrechtes,

3. Förderung der Anwendung der Mitarbeiterver-
tretungsordnung,

4. Sorge um die Schulung der Mitarbeitervertreter-
innen und Mitarbeitervertreter,

5. Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortentwick-
lung der Mitarbeitervertretungsordnung,

6. Wahl der Beisitzerinnen und Beisitzer der Schlich-
tungsstelle gemäß § 40 Abs. 7.

7. Erarbeitung von Anregungen an die Vertreter-
innen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Bistums-KODA und der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen Ca-
ritasverbandes (Zentral-KODA B.)

(3) Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich zusammen aus:

- einer Vertreterin oder einem Vertreter der Mitar-
beitervertretung beim Bischöflichen Ordinariat,

- einer Vertreterin oder einem Vertreter aller Ge-
samtmitarbeitervertretungen,

- einer Vertreterin oder einem Vertreter der Mitar-
beitervertretung nach § 1a Abs. 3,
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- zwei von den Mitarbeitervertretungen der Ge-
samtverbände und Kirchengemeinden gewähl-
ten Vertreterinnen oder Vertretern,

- vier von den Mitarbeitervertretungen der sonsti-
gen kirchlichen und caritativen Rechtsträger ge-
wählten Vertreterinnen oder Vertretern, soweit
keine Gesamtmitarbeitervertretung besteht.

(4) Organe der Arbeitsgemeinschaft sind:

- die Mitgliederversammlung

- der Vorstand (eine Vorsitzende oder ein Vorsit-
zender, eine Stellvertreterin oder ein Stellvertre-
ter, eine Schriftführerin oder ein Schriftführer)

(5) Das Bistum trägt im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft
im Bistumshaushalt zur Wahrnehmung der Aufgaben
zur Verfügung gestellten Mittel die notwendigen Kos-
ten, einschließlich der Reisekosten entsprechend der
für das Bistum geltenden Reisekostenregelung. Für
die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und für
die Tätigkeit des Vorstandes besteht Anspruch auf
Arbeitsbefreiung, soweit dies zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft
erforderlich ist und kein unabweisbares dienstliches
oder betriebliches Interesse entgegensteht. § 15 Abs. 4
gilt entsprechend. Regelungen zur Erstattung der
Kosten der Freistellung werden durch Sonderbestim-
mung geregelt.

(6) Die Arbeitsgemeinschaft kann sich mit Arbeitsge-
meinschaften anderer (Erz-)Diözesen zu einer Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen
zur Wahrung folgender Aufgaben zusammenschlie-
ßen:

1. Förderung des Informations- und Erfahrungs-
austausches unter ihren Mitgliedern,

2. Erarbeitung von Vorschlägen zur Anwendung
des Mitarbeitervertretungsrechts,

3. Erarbeitung von Vorschlägen zur Entwicklung
der Rahmenordnung für eine Mitarbeitervertre-
tungsordnung,

4. Kontaktpflege mit der Kommission für Perso-
nalwesen des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands.

Deswegen hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbei-
tervertretungen das Recht, Anregungen an die Vertreter-
innen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Zentral-KODA zu richten.

Das Nähere bestimmt die Vollversammlung des Verbandes
der Diözesen Deutschlands.

V. ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN
DIENSTGEBER UND MITARBEITERVER-
TRETUNG

§ 26 Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung
(1) Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstgeber

und Mitarbeitervertretung in besonderer Weise, ver-
trauensvoll zusammenzuarbeiten und sich bei der
Erfüllung der Aufgaben gegenseitig zu unterstützen.
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung haben darauf

zu achten, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nach Recht und Billigkeit behandelt werden. In ihrer
Mitverantwortung für die Aufgabe der Einrichtung
soll auch die Mitarbeitervertretung bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern das Verständnis für den
Auftrag der Kirche stärken und für eine gute Zusam-
menarbeit innerhalb der Dienstgemeinschaft eintre-
ten.

(2) Der Mitarbeitervertretung sind auf Verlangen die zur
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unter-
lagen vorzulegen. Personalakten dürfen nur mit
schriftlicher Zustimmung der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters eingesehen werden.

(3) Die Mitarbeitervertretung hat folgende allgemeine
Aufgaben:

1. Maßnahmen, die der Einrichtung und den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern dienen, anzuregen,

2. Anregungen und Beschwerden von Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern entgegenzunehmen und,
falls sie berechtigt erscheinen, vorzutragen und
auf ihre Erledigung hinzuwirken.

3. die Eingliederung und berufliche Entwicklung
schwerbehinderter und anderer schutzbedürfti-
ger, insbesondere älterer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu fördern,

4. die Eingliederung ausländischer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in die Einrichtung und das Ver-
ständnis zwischen ihnen und den anderen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zu fördern.

5. Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwer-
behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-
zuregen,

6. mit den Sprecherinnen und Sprechern der Ju-
gendlichen und der Auszubildenden zur Förde-
rung der Belange der jugendlichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter und der Auszubildenden
zusammenzuarbeiten,

7. sich für die Durchführung der Vorschriften über
den Arbeitsschutz, die Unfallverhütung und die
Gesundheitsförderung in der Einrichtung einzu-
setzen,

8. auf frauen- und familienfreundliche Arbeitsbe-
dingungen hinzuwirken.

§ 27 Information
(1) Dienstgeber und Mitarbeitervertretung informieren

sich gegenseitig über die Angelegenheiten, welche die
Dienstgemeinschaft betreffen. Auf Wunsch findet
eine Aussprache statt.

(2) Der Dienstgeber informiert die Mitarbeitervertretung
insbesondere über

- Stellenausschreibungen,

- Änderungen und Ergänzungen des Stellenpla-
nes,

- Behandlung der von der Mitarbeitervertretung
vorgetragenen Anregungen und Beschwerden,



- 327 -

- während der Probezeit ausgesprochene Kündi-
gungen,

- Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen
und Vermittlungsvorschläge nach § 81 Abs. 1
Satz 4 SGB IX.

- Umsetzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern auf einen anderen Arbeitsplatz innerhalb der
gleichen Einrichtung im Rahmen des Stellenpla-
nes,

- Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.

§ 27 a Information in wirtschaftlichen Angelegenheiten
(1) Der Dienstgeber einer Einrichtung, in der in der

Regel mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ständig beschäftigt sind und deren Betrieb überwie-
gend durch Zuwendungen der öffentlichen Hand,
aus Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit
Kostenträgern oder Zahlungen sonstiger nicht-kirch-
licher Dritter finanziert wird, hat die Mitarbeiterver-
tretung über die wirtschaftlichen Angelegenheiten
der Einrichtung rechtzeitig, mindestens aber einmal
im Kalenderjahr unter Vorlage der erforderlichen
Unterlagen schriftlich zu unterrichten, sowie die sich
daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personal-
planung darzustellen. Die Mitarbeitervertretung kann
Anregungen geben. Besteht eine Gesamtmitarbeiter-
vertretung oder erweiterte Gesamtmitarbeitervertre-
tung, so ist diese anstelle der Mitarbeitervertretung zu
informieren.

(2) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne
dieser Vorschrift gehören insbesondere

1. der allgemeine Rahmen der wirtschaftlichen und
finanziellen Lage der Einrichtung;

2. Rationalisierungsvorhaben;

3. die Änderung der Organisation oder des Zwecks
einer Einrichtung sowie

4. sonstige Veränderungen und Vorhaben, welche
die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Einrichtung wesentlich berühren kön-
nen.

(3) Als erforderliche Unterlagen im Sinne des Abs. 1 sind
diejenigen Unterlagen vorzulegen, die ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Einrichtung vermitteln. Sofern für die Einrichtung
nach den Vorschriften des Handels- oder Steuer-
rechts Rechnungs-, Buchführungs- und Aufzeich-
nungspflichten bestehen, sind dies der Jahresabschluss
nach den jeweils maßgeblichen Gliederungsvorschrif-
ten sowie der Anhang und, sofern zu erstellen, der
Lagebericht; für Einrichtungen einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts sind dies der auf die Einrich-
tung bezogene Teil des Verwaltungshaushalts und
der auf die Einrichtung bezogene Teil der Jahresrech-
nung.

(4) Die Mitarbeitervertretung oder an ihrer Stelle die
Gesamtmitarbeitervertretung oder erweitere Gesamt-
mitarbeitervertretung können die Bildung eines Aus-

schusses zur Wahrnehmung der Informationsrechte
nach Abs. 1 beschließen. Soweit es zur ordnungsge-
mäßen Erfüllung der Aufgaben der Mitarbeiterver-
tretung oder des Ausschusses erforderlich ist, hat der
Dienstgeber sachkundige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zur Verfügung zu stellen; er hat hierbei die
Vorschläge des Ausschusses oder der Mitarbeiterver-
tretung zu berücksichtigen, soweit einrichtungsbe-
dingte Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. Für
diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt § 20 ent-
sprechend.

(5) In Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 mit in der
Regel nicht mehr als 50 ständig beschäftigten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern hat der Dienstgeber
mindestens einmal in jedem Kalenderjahr in einer
Mitarbeiterversammlung über das Personal- und So-
zialwesen der Einrichtung und über die wirtschaftli-
che Lage und Entwicklung der Einrichtung zu be-
richten.

(6) Die Informationspflicht besteht nicht, soweit dadurch
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet wer-
den.

§ 28 Formen der Beteiligung, Dienstvereinbarung
(1) Die Beteiligung der Mitarbeitervertretung an Ent-

scheidungen des Dienstgebers vollzieht sich im Rah-
men der Zuständigkeit der Einrichtung nach den
§§ 29 bis 37.

Formen der Beteiligung sind:

- Anhörung und Mitberatung,

- Vorschlagsrecht,

- Zustimmung,

- Antragsrecht.

(2) Dienstvereinbarungen sind im Rahmen des § 38 zu-
lässig.

(3) Soweit die Zuständigkeit der „Kommission zur Ord-
nung des diözesanen Arbeitsvertragsrechtes
(KODA)“ oder der „Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on des Deutschen Caritasverbandes (Zentral-KODA
B)“ gegeben ist, findet eine Beteiligung nach den §§
28 bis 37 weder durch die Mitarbeitervertretung noch
die Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte Ge-
samtmitarbeitervertretung, die Haupt-Mitarbeiterver-
tretung oder die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen statt.

§ 28 a Aufgaben und Beteiligung der Mitarbeitervertretung zum
Schutz der Menschen mit Behinderungen

(1) Die Mitarbeitervertretung fördert die Eingliederung
der Menschen mit Behinderungen. Sie achtet darauf,
dass die dem Dienstgeber nach §§ 71, 72, 81, 83 und
84 SGB IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt wer-
den und wirkt auf die Wahl einer Vertrauensperson
der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hin.

(2) Der Dienstgeber trifft mit der Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und der Mitarbeitervertretung in Zusammenar-
beit mit dem Beauftragten des Dienstgebers gemäß §
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98 SGB IX eine verbindliche Integrationsvereinba-
rung. Auf Verlangen der Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wird unter Beteiligung der Mitarbeitervertretung
hierüber verhandelt. Ist eine Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nicht vorhanden, so steht das Recht, die Aufnah-
me von Verhandlungen zu verlangen, der Mitarbei-
tervertretung zu. Der Dienstgeber oder die Vertrau-
ensperson der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter können das Integrationsamt einla-
den, sich an den Verhandlungen über die Integrati-
onsvereinbarung zu beteiligen. Dem Arbeitsamt und
dem Integrationsamt, die für den Sitz des Dienstge-
bers zuständig sind, wird die Vereinbarung übermit-
telt. Der Inhalt der Integrationsvereinbarung richtet
sich nach § 83 Abs. 2 SGB IX.

(3) Treten ernsthafte Schwierigkeiten in einem Beschäf-
tigungsverhältnis einer schwerbehinderten Mitarbei-
terin oder eines schwerbehinderten Mitarbeiters auf,
die dieses Beschäftigungsverhältnis gefährden kön-
nen, sind zunächst unter möglichst frühzeitiger Ein-
schaltung des Beauftragen des Dienstgebers nach §
98 SGB IX, der Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der
Mitarbeitervertretung sowie des Integrationsamtes
alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden
Hilfen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten
beseitigt werden können und das Beschäftigungsver-
hältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.

§ 29 Anhörung und Mitberatung
(1) Das Recht der Anhörung und der Mitberatung ist bei

folgenden Angelegenheiten gegeben:

1. Maßnahmen innerbetrieblicher Information und
Zusammenarbeit,

2. Änderung von Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit, einschließlich der Pausen sowie der
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-
chentage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für pastorale Dienste oder religiöse Unterwei-
sung, die zu ihrer Tätigkeit der ausdrücklichen
bischöflichen Sendung oder Beauftragung be-
dürfen, sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im liturgischen Dienst.

3. Regelung der Ordnung in der Einrichtung (Haus-
und Heimordnungen),

4. Festlegung von Richtlinien zur Durchführung
des Stellenplanes,

5. Verpflichtung zur Teilnahme oder Auswahl der
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an berufli-
chen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im
Sinne der Verordnung zur Regelung der Fort-
und Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Bistum Limburg (Weiterbil-
dungsverordnung),

6. Durchführung beruflicher Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die die Einrichtung für ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbietet,

7. Einführung von Unterstützungen, Vorschüssen,
Darlehen und entsprechenden sozialen Zuwen-
dungen sowie deren Einstellung,

8. Fassung von Musterdienst- und Musterarbeits-
verträgen,

9. Regelung zur Erstattung dienstlicher Auslagen,

10. Abordnung von mehr als drei Monaten oder
Versetzung an eine andere Einrichtung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern für pastorale
Dienste oder religiöse Unterweisung, die zu ihrer
Tätigkeit der ausdrücklichen bischöflichen Sen-
dung oder Beauftragung bedürfen,

10a.Umsetzung von Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
tern auf einen anderen Arbeitsplatz innerhalb
der gleichen Einrichtung im Rahmen des Stellen-
plans.

11. vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, wenn
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die Mit-
wirkung beantragt,

12. Entlassung aus einem Probe- oder Widerrufs-
verhältnis in Anwendung beamtenrechtlicher Be-
stimmungen, wenn die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter die Mitwirkung beantragt,

13. Überlassung von Wohnungen, die für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vorgesehen sind,

14. grundlegende Änderungen von Arbeitsmetho-
den,

15. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung
und zur Erleichterung des Arbeitsablaufes,

16. Festlegung von Grundsätzen für die Gestaltung
von Arbeitsplätzen,

17. Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zu-
sammenlegung von Einrichtungen oder wesent-
lichen Teilen von ihnen,

18. Entscheidungen gemäß § 3 Abs. 2 Nrn. 3 und 4,

19. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter,

20. Zurückweisung von Bewerbungen der Menschen
mit Behinderungen um einen freien Arbeits-
platz, soweit die Beschäftigungspflicht des § 71
Abs. 1 SGB IX noch nicht erfüllt ist,

21. Regelung einer Einrichtung nach § 1 a Abs. 2.

(2) In den in Abs. 1 genannten Fällen wird die Mitarbei-
tervertretung zu der vom Dienstgeber beabsichtigten
Maßnahme oder Entscheidung angehört. Diese ist
der Mitarbeitervertretung rechtzeitig mitzuteilen.

(3) Erhebt die Mitarbeitervertretung binnen einer Frist
von einer Woche keine Einwendungen, so gilt die
vorbereitete Maßnahme oder Entscheidung als nicht
beanstandet. Auf Antrag der Mitarbeitervertretung
kann der Dienstgeber eine Fristverlängerung um eine
weitere Woche bewilligen. Erhebt die Mitarbeiter-
vertretung Einwendungen, so werden die Einwen-
dungen in einer gemeinsamen Sitzung von Dienstge-
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ber und Mitarbeitervertretung mit dem Ziel der Ver-
ständigung beraten.

(4) Hält die Mitarbeitervertretung auch danach ihre Ein-
wendungen aufrecht und will der Dienstgeber den
Einwendungen nicht Rechnung tragen, so teilt er dies
der Mitarbeitervertretung schriftlich mit.

(5) Der Dienstgeber kann bei Maßnahmen oder Ent-
scheidungen, die der Anhörung und Mitberatung der
Mitarbeitervertretung bedürfen und der Natur der
Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgül-
tigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen.
Die Mitarbeitervertretung ist über die getroffene
Regelung unverzüglich zu verständigen.

§ 30 Anhörung und Mitberatung bei ordentlicher Kündigung
(1) Der Mitarbeitervertretung ist vor jeder ordentlichen

Kündigung durch den Dienstgeber schriftlich die
Absicht der Kündigung mitzuteilen. Bestand das
Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt der beabsichtigten
Kündigung bereits mindestens sechs Monate, so hat
er auch die Gründe der Kündigung darzulegen.

(2) Will die Mitarbeitervertretung gegen die Kündigung
Einwendungen geltend machen, so hat sie diese unter
Angabe der Gründe dem Dienstgeber spätestens
innerhalb einer Woche schriftlich mitzuteilen. Er-
hebt die Mitarbeitervertretung innerhalb der Frist
keine Einwendungen, so gilt die beabsichtigte Kün-
digung als nicht beanstandet. Erhebt die Mitarbeiter-
vertretung Einwendungen und hält der Dienstgeber
an der Kündigungsabsicht fest, so werden die Ein-
wendungen in einer gemeinsamen Sitzung von Dienst-
geber und Mitarbeitervertretung mit dem Ziel einer
Verständigung beraten. Der Dienstgeber setzt den
Termin der gemeinsamen Sitzung möglichst unter
Berücksichtigung der Terminwünsche der Mitarbei-
tervertretung fest und lädt hierzu ein.

(3) Als Einwendungen kann insbesondere geltend ge-
macht werden, dass nach Ansicht der Mitarbeiterver-
tretung

1. die Kündigung gegen ein Gesetz, eine Rechtsver-
ordnung, kircheneigene Ordnung oder sonstiges
geltendes Recht verstößt,

2. der Dienstgeber bei der Auswahl der zu kündi-
genden Mitarbeiterin oder des zu kündigenden
Mitarbeiters soziale Gesichtspunkte nicht oder
nicht ausreichend berücksichtigt hat,

3. die zu kündigende Mitarbeiterin oder der zu
kündigende Mitarbeiter an einem anderen Ar-
beitsplatz in einer Einrichtung desselben Dienst-
gebers weiter beschäftigt werden kann,

4. die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterin oder
des Mitarbeiters nach zumutbaren Umschulungs-
oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder

5. eine Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterin oder
des Mitarbeiters unter geänderten Vertragsbe-
dingungen möglich ist und die Mitarbeiterin oder
der Mitarbeiter sein Einverständnis hiermit er-
klärt hat.

Diese Einwendungen bedürfen der Schriftform und
der Angabe der konkreten, auf den Einzelfall bezoge-
nen Gründe.

(4) Kündigt der Dienstgeber, obwohl die Mitarbeiter-
vertretung Einwendungen gem. Abs. 3 Nrn. 1 bis 5
erhoben hat, so hat er der Mitarbeiterin oder dem
Mitarbeiter mit der Kündigung eine Abschrift der
Einwendungen der Mitarbeitervertretung zuzulei-
ten.

(5) Eine ohne Einhaltung des Verfahrens nach den Abs.
1 und 2 ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

§ 30 a  Anhörung und Mitberatung bei Massenentlassung
(1) Beabsichtigt der Dienstgeber, nach § 17 Abs. 1 des

Kündigungsschutzgesetzes anzeigepflichtige Entlas-
sungen vorzunehmen, hat er der Mitarbeitervertre-
tung rechtzeitig die zweckdienlichen Auskünfte zu
erteilen und sie schriftlich insbesondere zu unterrich-
ten über
1. die Gründe für die geplanten Entlassungen,

2. die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassen-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

3. die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

4. den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorge-
nommen werden sollen,

5. die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der
zu entlassenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter,

6. die für die Berechnung etwaiger Abfindungen
vorgesehenen Kriterien.

(2) Dienstgeber und Mitarbeitervertretung haben
insbesondere die Möglichkeiten zu beraten, Entlas-
sungen zu vermeiden oder einzuschränken und ihre
Folgen zu mildern.

§ 31 Anhörung und Mitberatung bei außerordentlicher Kündi-
gung 

(1) Der Mitarbeitervertretung sind vor einer außeror-
dentlichen Kündigung durch den Dienstgeber schrift-
lich die Absicht der Kündigung und die Gründe
hierfür mitzuteilen.

(2) Will die Mitarbeitervertretung gegen die beabsichtig-
te Kündigung Einwendungen geltend machen, so hat
sie diese unter Angabe der Gründe dem Dienstgeber
spätestens innerhalb von drei Arbeitstagen schrift-
lich mitzuteilen. Diese Frist kann vom Dienstgeber
auf 48 Stunden verkürzt werden. Erhebt die Mitar-
beitervertretung innerhalb der Frist keine  Einwen-
dungen, so gilt die beabsichtigte Kündigung als nicht
beanstandet. Erhebt die Mitarbeitervertretung Ein-
wendungen, so entscheidet der Dienstgeber über den
Ausspruch der außerordentlichen Kündigung.

(3) Eine ohne Einhaltung des Verfahrens nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ausgesprochene Kündigung ist un-
wirksam.

§ 32 Vorschlagsrecht
(1) Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Angele-

genheiten ein Vorschlagsrecht:
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1. Maßnahmen innerbetrieblicher Information und
Zusammenarbeit,

2. Änderung von Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit, einschließlich der Pausen sowie der
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-
chentage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für pastorale Dienste oder religiöse Unterwei-
sung, die zu ihrer Tätigkeit der ausdrücklichen
bischöflichen Sendung oder Beauftragung be-
dürfen, sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im liturgischen Dienst,

3. Regelung der Ordnung in der Einrichtung (Haus-
und Heimordnungen),

4. Durchführung beruflicher Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die die Einrichtung für ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbietet,

5. Regelung zur Erstattung dienstlicher Auslagen,

6. Einführung von Unterstützungen, Vorschüssen,
Darlehen und entsprechenden sozialen Zuwen-
dungen und deren Einstellung,

7. Überlassung von Wohnungen, die für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vorgesehen sind,

8. grundlegende Änderungen von Arbeitsmetho-
den,

9. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und
zur Erleichterung des Arbeitsablaufes,

10. Festlegung von Grundsätzen für die Gestaltung
der Arbeitsplätze,

11. Regelungen gem. § 6 Abs. 3.

12. Sicherung der Beschäftigung, insbesondere eine
flexible Gestaltung der Arbeitszeit, Förderung
von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, neue For-
men der Arbeitsorganisation, Änderungen der
Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, die Quali-
fizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Alternativen zur Ausgliederungen von Arbeit
oder ihrer Vergabe an andere Unternehmen.

(2) Will der Dienstgeber einem Vorschlag der Mitarbei-
tervertretung im Sinne des Abs. 1 nicht entsprechen,
so ist die Angelegenheit in einer gemeinsamen Sit-
zung von Dienstgeber und Mitarbeitervertretung mit
dem Ziel der Einigung zu beraten. Kommt es nicht zu
einer Einigung, so teilt der Dienstgeber die Ableh-
nung des Vorschlages der Mitarbeitervertretung
schriftlich mit.

§ 33 Zustimmung
(1) In den Angelegenheiten der §§ 34 bis 36 sowie des

§ 18 Abs. 2 und 4 kann der Dienstgeber die von ihm
beabsichtigte Maßnahme oder Entscheidung nur mit
Zustimmung der Mitarbeitervertretung treffen.

(2) Der Dienstgeber unterrichtet die Mitarbeitervertre-
tung von der beabsichtigten Maßnahme oder Ent-
scheidung und beantragt ihre Zustimmung. Die Zu-
stimmung gilt als erteilt, wenn die Mitarbeitervertre-
tung nicht binnen einer Woche nach Eingang des
Antrages bei ihr Einwendungen erhebt. Auf Antrag

der Mitarbeitervertretung kann der Dienstgeber die
Frist um eine weitere Woche verlängern. Wenn Ent-
scheidungen nach Ansicht des Dienstgebers eilbe-
dürftig sind, so kann er die Frist auf drei Tage, bei
Anstellungen und Einstellungen auch bis zu vierund-
zwanzig Stunden unter Angabe der Gründe verkür-
zen.

(3) Erhebt die Mitarbeitervertretung Einwendungen, so
haben Dienstgeber und Mitarbeitervertretung mit
dem Ziel der Einigung zu verhandeln, falls nicht der
Dienstgeber von der beabsichtigten Maßnahme oder
Entscheidung Abstand nimmt. Der Dienstgeber setzt
den Termin für die Verhandlung möglichst unter
Berücksichtigung der Terminwünsche der Mitarbei-
tervertretung fest und lädt hierzu ein. Die Mitarbei-
tervertretung erklärt innerhalb von drei Tagen nach
Abschluss der Verhandlung, ob sie die Zustimmung
erteilt oder verweigert. Äußert sie sich innerhalb
dieser Frist nicht, gilt die Zustimmung als erteilt.

(4) Hat die Mitarbeitervertretung die Zustimmung ver-
weigert, so kann der Dienstgeber gemäß § 41 Abs. 1
Nr. 6 die Schlichtungsstelle anrufen.

(5) Der Dienstgeber kann in Angelegenheiten der §§ 34
bis 36, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub
dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige
Regelungen treffen. Er hat unverzüglich der Mitar-
beitervertretung die vorläufige Regelung mitzuteilen
und zu begründen und das Verfahren nach den Abs.
2 bis 4 einzuleiten oder fortzusetzen.

§ 34 Zustimmung bei Einstellung und Anstellung
(1) Die Einstellung und Anstellung von Mitarbeiter-

innen und Mitarbeitern bedarf der Zustimmung der
Mitarbeitervertretung, es sei denn, dass die Tätigkeit
geringfügig im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ist
oder es sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
pastorale Dienste oder religiöse Unterweisung han-
delt, die zu ihrer Tätigkeit der ausdrücklichen bi-
schöflichen Sendung oder Beauftragung bedürfen.

(2) Die Mitarbeitervertretung kann die Zustimmung nur
verweigern, wenn

1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Rechtsverord-
nung, kircheneigene Ordnungen oder sonstiges gel-
tendes Recht verstößt oder

2. durch bestimmte Tatsachen der Verdacht begründet
wird, dass die Bewerberin oder der Bewerber durch
ihr oder sein Verhalten den Arbeitsfrieden in der
Einrichtung in einer Weise stören wird, die insgesamt
für die Einrichtung unzuträglich ist.

(3) Bei Einstellungs- und Anstellungsverfahren ist die
Mitarbeitervertretung für ihre Mitwirkung über die
Person der oder des Einzustellenden zu unterrichten.
Bewerbungsunterlagen der einzustellenden Person
sind der Mitarbeitervertretung vorzulegen.

§ 35 Zustimmung bei sonstigen persönlichen Angelegenheiten
(1) Die Entscheidung des Dienstgebers bedarf in folgen-

den persönlichen Angelegenheiten von Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern der Zustimmung der Mitar-
beitervertretung:
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1. Eingruppierung von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern,

2. Höhergruppierung oder Beförderung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern,

3. Rückgruppierung von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern,

4. nicht nur vorübergehende Übertragung einer hö-
her oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit,

5. Abordnung von mehr als drei Monaten oder
Versetzung an eine andere Einrichtung, sofern
damit ein Ortswechsel verbunden ist, es sei denn,
dass es sich um Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
ter für pastorale Dienste oder religiöse Unterwei-
sung handelt, die zu ihrer Tätigkeit der ausdrück-
lichen bischöflichen Sendung oder Beauftragung
bedürfen.

6. Versagen und Widerruf der Genehmigung einer
Nebentätigkeit,

7. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hin-
aus,

8. Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze,

9. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken mit Ausnahme der
Dienstwohnung, die die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter kraft Amtes beziehen muss.

(2) Die Mitarbeitervertretung kann die Zustimmung nur
verweigern, wenn

1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Rechtsver-
ordnung, kircheneigene Ordnungen, eine Dienst-
vereinbarung oder sonstiges geltendes Recht ver-
stößt,

2. der durch bestimmte Tatsachen begründete Ver-
dacht besteht, dass durch die Maßnahme die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ohne sachli-
che Gründe bevorzugt oder benachteiligt werden
soll.

§ 36 Zustimmung bei Angelegenheiten der Dienststelle
(1) Die Entscheidung bei folgenden Angelegenheiten

der Dienststelle bedarf der Zustimmung der Mitar-
beitervertretung, soweit nicht eine kirchliche Ar-
beitsvertragsordnung oder eine sonstige Rechtsnorm
Anwendung findet:
1. Änderung von Beginn und Ende der täglichen

Arbeitszeit, einschließlich der Pausen sowie der
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-
chentage,

2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und
zur Urlaubsregelung,

3. Planung und Durchführung von Veranstaltun-
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer
Einrichtungen,

5. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,

6. Richtlinien für die Gewährung von Unterstüt-
zungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechen-
den sozialen Zuwendungen,

7. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch
Rechtsnormen oder durch Ausbildungsvertrag
geregelt,

8. Einführung und Anwendung technischer Ein-
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhal-
ten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und
der Mitarbeiter zu überwachen.

9. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und
Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschä-
digungen,

10. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung
von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen
Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zu-
sammenlegung von Einrichtungen oder wesent-
lichen Teilen von ihnen.

(2) Absatz 1 Nr. 1 findet keine Anwendung auf Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für pastorale Dienste oder
religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit der
ausdrücklichen bischöflichen Sendung oder Beauf-
tragung bedürfen, sowie auf Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im liturgischen Dienst.

(3) Muss für eine Einrichtung oder für einen Teil der
Einrichtung die tägliche Arbeitszeit gem. Abs. 1 Nr.
1 nach Erfordernissen, die die Einrichtung nicht
voraussehen kann, unregelmäßig oder kurzfristig fest-
gesetzt werden, ist die Beteiligung der Mitarbeiter-
vertretung auf die Grundsätze für die Aufstellung der
Dienstpläne, insbesondere für die Anordnung von
Arbeitsbereitschaft, Mehrarbeit und Überstunden be-
schränkt.

§ 37 Antragsrecht
(1) Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Angele-

genheiten ein Antragsrecht, soweit nicht eine kirch-
liche Arbeitsvertragsordnung oder eine sonstige
Rechtsnorm Anwendung findet:
1. Änderung von Beginn und Ende der täglichen

Arbeitszeit, einschließlich der Pausen sowie der
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-
chentage,

2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und
zur Urlaubsregelung,

3. Planung und Durchführung von Veranstaltun-
gen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer
Einrichtungen,

5. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,

6. Richtlinien für die Gewährung von Unterstüt-
zungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechen-
den sozialen Zuwendungen,

7. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch
Rechtsnormen oder durch Ausbildungsvertrag
geregelt,
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8. Einführung und Anwendung technischer Ein-
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhal-
ten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und
der Mitarbeiter zu überwachen,

9. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und
Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschä-
digungen,

10. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung
von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen
Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zu-
sammenlegung von Einrichtungen oder wesent-
lichen Teilen von ihnen.

(2) § 36 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

(3) Will der Dienstgeber einem Antrag der
Mitarbeitervertretung im Sinne des Abs. 1 nicht
entsprechen, so teilt er ihr dies schriftlich mit. Die
Angelegenheit ist danach in einer gemeinsamen
Sitzung von Dienstgeber und Mitarbeitervertretung
zu beraten. Kommt es nicht zu einer Einigung, so
kann die Mitarbeitervertretung die Schlichtungsstelle
anrufen.

§ 38 Dienstvereinbarungen
(1) Dienstvereinbarungen sind in folgenden Angelegen-

heiten zulässig:
1. Änderung von Beginn und Ende der täglichen

Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie der
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-
chentage; § 36 Abs. 2 gilt entsprechend.

2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und
zur Urlaubsregelung,

3. Planung und Durchführung von Veranstaltun-
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer
Einrichtungen,

5. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,

6. Richtlinien für die Gewährung von Unterstüt-
zungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechen-
den sozialen Zuwendungen,

7. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch
Rechtsnormen oder durch Ausbildungsvertrag
geregelt,

8. Einführung und Anwendung technischer Ein-
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhal-
ten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu überwachen,

9. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und
Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschä-
digungen,

10. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung
von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen
Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zu-
sammenlegung von Einrichtungen oder wesent-
lichen Teilen von ihnen.

11. Festsetzung nach § 1 b und § 24 Abs. 2 und 3.

12. Verlängerung des Übergangsmandats nach § 13 d
Abs. 1 Satz 4.

(2) Dienstvereinbarungen können Arbeitsentgelte und
sonstige Arbeitsbedingungen, die in Rechtsnormen,
insbesondere in kirchlichen Arbeitsvertragsordnun-
gen, geregelt sind oder üblicherweise geregelt wer-
den, zum Gegenstand haben, wenn eine Rechtsnorm
den Abschluss ergänzender Dienstvereinbarungen
ausdrücklich zulässt.
Zum Abschluss und zur Verhandlung solcher Dienst-
vereinbarungen kann die Mitarbeitervertretung Ver-
treter der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mit-
arbeitervertretungen beratend hinzuziehen. Die Auf-
nahme von Verhandlungen ist der Diözesanen Ar-
beitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen durch
die Mitarbeitervertretung anzuzeigen.

(3) Dienstvereinbarungen dürfen Rechtsnormen,
insbesondere kirchlichen Arbeitsvertragsordnungen,
nicht widersprechen. Bestehende Dienstvereinba-
rungen werden mit dem Inkrafttreten einer Rechts-
norm gemäß Satz 1 unwirksam.

(3a) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und zwin-
gend. Werden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern
durch Dienstvereinbarung Rechte eingeräumt, so ist
ein Verzicht auf sie nur mit Zustimmung der Mitar-
beitervertretung zulässig.

(4) Dienstvereinbarungen werden durch Dienstgeber und
Mitarbeitervertretung gemeinsam beschlossen, sind
schriftlich niederzulegen, von beiden Seiten zu unter-
zeichnen und in geeigneter Weise bekannt zuma-
chen. Dienstvereinbarungen können von beiden Sei-
ten mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsen-
de schriftlich gekündigt werden.

(5) Im Falle der Kündigung wirkt die Dienstvereinba-
rung in den Angelegenheiten des Abs. 1 nach. In
Dienstvereinbarungen nach Abs. 2 kann festgelegt
werden, ob und in welchem Umfang darin begründe-
te Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung fortgelten
sollen. Eine darüber hinausgehende Nachwirkung ist
ausgeschlossen.

§ 39 Gemeinsame Sitzungen und Gespräche
(1) Dienstgeber und Mitarbeitervertretung kommen

mindestens einmal jährlich zu einer gemeinsamen
Sitzung zusammen. Eine gemeinsame Sitzung findet
ferner dann statt, wenn Dienstgeber oder Mitarbei-
tervertretung dies aus besonderem Grund wünschen.
Zur gemeinsamen Sitzung lädt der Dienstgeber unter
Angabe des Grundes und nach vorheriger einver-
nehmlicher Terminabstimmung mit der Mitarbeiter-
vertretung ein. Die Tagesordnung und das Bespre-
chungsergebnis sind in einer Niederschrift festzuhal-
ten, die vom Dienstgeber und von der oder dem
Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung zu unter-
zeichnen ist. Dienstgeber und Mitarbeitervertretung
erhalten eine Ausfertigung der Niederschrift.

(2) Außer zu den gemeinsamen Sitzungen sollten Dienst-
geber und Mitarbeitervertretung regelmäßig zu Ge-
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sprächen über allgemeine Fragen des Dienstbetrie-
bes und der Dienstgemeinschaft sowie zum Aus-
tausch von Anregungen und Erfahrungen zusam-
mentreffen.

VI. SCHLICHTUNGSVERFAHREN
§ 40 Schlichtungsstelle
(1) Für den Bereich des Bistums Limburg besteht eine

Schlichtungsstelle.

(2) Die Schlichtungsstelle besteht aus der oder dem
Vorsitzenden und der oder dem stellvertretenden
Vorsitzenden sowie vier Beisitzerinnen oder Beisit-
zern und vier stellvertretenden Beisitzerinnen oder
Beisitzern.

(3) Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertre-
tende Vorsitzende
1. müssen die Befähigung zum Richteramt haben,
2. dürfen nicht im kirchlichen Dienst stehen,
3. müssen der katholischen Kirche angehören und
4. dürfen in der Ausübung ihrer allgemeinen Glied-

schaftsrechte nicht gehindert sein.

(4) Die Beisitzerinnen oder Beisitzer und die stellvertre-
tenden Beisitzerinnen oder Beisitzer

1. müssen im kirchlichen Dienst im Bistum Lim-
burg stehen,

2. müssen der katholischen Kirche angehören,

3. dürfen in der Ausübung ihrer allgemeinen Glied-
schaftsrechte nicht gehindert sein.

(5) Die Schlichtungsstelle tritt zusammen und entschei-
det in der Besetzung mit der oder dem Vorsitzenden
und den vier Beisitzerinnen oder Beisitzern. Im Falle
der Verhinderung treten an ihre Stelle die Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter.

(6) Die oder der Vorsitzende  und die oder der stellver-
tretende Vorsitzende werden aufgrund eines gemein-
samen Vorschlags der Beisitzerinnen oder Beisitzer
vom Diözesanbischof ernannt. Kommt ein gemein-
samer Vorschlag innerhalb einer vom Diözesanbi-
schof gesetzten Frist nicht zustande, ernennt der
Diözesanbischof die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden und die stellvertretende Vorsitzende oder
den stellvertretenden Vorsitzenden nach vorheriger
Anhörung des Vorstandes der Diözesanen Arbeits-
gemeinschaft der Mitarbeitervertretungen.

(7) Zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer und deren Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter werden vom Gene-
ralvikar bestellt. Die weiteren Beisitzerinnen oder
Beisitzer und deren Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter bestellt der Vorstand der Diözesanen Arbeits-
gemeinschaft der Mitarbeitervertretungen. Besteht
keine Diözesane Arbeitsgemeinschaft, so wählen die
beim Ordinariat bestehende Mitarbeitervertretung
und die beim Diözesancaritasverband bestehende
Mitarbeitervertretung je eine Beisitzerin oder einen
Beisitzer.

(8) Die Amtszeit der Mitglieder der Schlichtungsstelle
beträgt vier Jahre. Sie beginnt, wenn die Beisitzer und
Beisitzerinnen bestellt und der oder die Vorsitzende

und sein oder ihre Stellvertreter oder Stellvertreterin
vom Diözesanbischof ernannt worden sind. Bei vor-
zeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes findet für die
restliche Dauer der Amtszeit eine Nachernennung
bzw. Nachbestellung statt. Die Mitglieder der Schlich-
tungsstelle bleiben nach Ablauf der Amtszeit bis zur
Ernennung bzw. Bestellung der Nachfolger im Amt.

§ 41 Schlichtungsverfahren3

(1) Das Schlichtungsverfahren findet statt:
1. bei einem Verstoß des Dienstgebers gegen § 10

Abs. 1, 1a) und 2 und auf Antrag mindestens
eines Zehntels der wahlberechtigten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter,

2. im Falle des § 12 Abs. 3 bei Anrufung durch eine
wahlberechtigte Mitarbeiterin oder einen wahl-
berechtigten Mitarbeiter oder den Dienstgeber
gegen Entscheidungen des Wahlausschusses oder
des Wahlleiters oder der Wahlleiterin (§ 11c Abs.
4),

3. im Falle des § 13 Abs. 3 Nr. 6 auf Antrag des
Dienstgebers oder eines Viertels der wahlberech-
tigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den
Fällen des § 13c Nrn. 2 und 5 auf Antrag des
Dienstgebers, der Mitarbeitervertretung oder ei-
nes Viertels der wahlberechtigten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter,

4. gemäß § 15 Abs. 5 und im Falle des § 16 auf
Antrag der Mitarbeitervertretung bei ablehnen-
der Entscheidung des Dienstgebers über die Teil-
nahme,

5. auf Antrag der Mitarbeitervertretung bei einem
Verstoß des Dienstgebers gegen die §§ 3 Abs. 2
Satz 2, 11 Abs. 8 Satz 2, 17, 18 Abs. 1, 26 Abs. 2,
27 Abs. 2, 27a, 29 bis 32, 33 Abs. 1, 2 oder 3, 34
Abs. 1 oder 3, 35 Abs. 1, 36 oder 37 Abs. 3 Satz
1 und 2 und 39 Abs. 1,

6. gem. § 33 Abs. 4 und § 37 Abs. 3 Satz 3,

7. auf Antrag der Mitarbeitervertretung über die
Zulässigkeit einer vorläufigen Regelung gem. 33
Abs. 5,

8. auf Antrag des Dienstgebers oder der Mitarbei-
tervertretung bei Verstößen gegen Inhalte einer
Dienstvereinbarung gem. § 38.

9. auf Antrag der Mitarbeitervertretung bei fehler-
hafter Anhörung oder missbräuchlicher Festle-
gung der Einrichtung durch den Rechtsträger
nach § 1 a Abs. 2,

10. auf Antrag der Mitarbeitervertretung bei miss-
bräuchlicher Verweigerung der Zustimmung nach
§ 17 Abs. 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich.

Die Schlichtungsstelle entscheidet ferner über Anträ-
ge auf Feststellung der Nichtigkeit einer Wahl der
Mitarbeitervertretung.

3 Diese Regelung ist vorläufig und gilt bis zum Inkrafttreten
der Regelungen über eine umfassende kirchliche Gerichts-
barkeit nach Artikel 10 Abs. 2 Grundordnung.
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(2) Darüber hinaus kann die Schlichtungsstelle in allen
sonstigen Rechtsstreitigkeiten mitarbeiter-vertre-
tungsrechtlicher Art einschließlich solcher des Wahl-
und Schlichtungsverfahrensrechts angerufen werden:

Antragsberechtigt sind
a) in Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungs-

ordnung einschließlich des Schlichtungsverfah-
rensrechts die Mitarbeitervertretung und der
Dienstgeber, sowie das einzelne Mitglied der
Mitarbeitervertretung, die einzelne Mitarbeiterin
und der einzelne Mitarbeiter, die Sprecherin oder
der Sprecher der Jugendlichen und Auszubilden-
den, die Vertrauensperson der schwerbehinder-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Ver-
trauensmann der Zivildienstleistenden und die
Mitglieder des Wahlausschusses,

b) in Angelegenheiten des Wahlverfahrensrechts die
Mitarbeitervertretung, der Dienstgeber und jede
Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter,

c) in Angelegenheiten des § 25 die Organe der
Diözesanen Arbeitsgemeinschaften, jeder Dienst-
geber und das Bischöfliche Ordinariat.

Der Antrag ist nur zulässig, wenn die Antragstellerin
oder der Antragsteller geltend macht, durch eine
Handlung oder Unterlassung in ihren oder seinen
Rechten verletzt zu sein.

(2a) Die oder der Vorsitzende der Schlichtungsstelle ent-
scheidet allein über die Notwendigkeit oder Zweck-
mäßigkeit einer Bevollmächtigung nach § 17 Abs. 1
Satz 2, 3. Spiegelstrich.

(3) Die Schlichtungsstelle verhandelt nicht öffentlich.
Dem Dienstgeber und der zuständigen Mitarbeiter-
vertretung ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Auf Antrag eines Beteiligten oder einer Betei-
ligten soll eine mündliche Verhandlung stattfinden.
Es können Zeugen und sachkundige Dritte herange-
zogen werden.

(4) Die Schlichtungsstelle hat in jedem Fall eine Eini-
gung anzustreben und soll deshalb den Parteien
einen Einigungsvorschlag unterbreiten.

Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet
die Schlichtungsstelle. Sie gibt dem Antrag statt oder
lehnt ihn ab.

In den Fällen der §§ 34 Abs. 2 und 35 Abs. 2 stellt sie
fest, ob ein Grund zur Verweigerung der Zustim-
mung vorliegt.

§ 42 Entscheidung der Schlichtungsstelle
(1) Die Schlichtungsstelle entscheidet durch Beschluss.

Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit gefasst. Er
ist den Beteiligten zuzustellen und hat den
zugrundeliegenden Sachverhalt und die Begründung
zu enthalten. Im übrigen wird das Verfahren in einer
besonderen, vom Diözesanbischof zu erlassenden
Verfahrensordnung geregelt.

(2) Der Beschluss bindet die Beteiligten. Der Dienstgeber
kann durch den Beschluss nur insoweit gebunden
werden, als für die Maßnahmen finanzielle Deckung

in seinen Haushalts-, Wirtschafts- und
Finanzierungsplänen ausgewiesen ist.

(3) Die für die Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens entstehenden notwendigen Kosten trägt der
Dienstgeber nach Maßgabe der Verfahrensordnung.

VII. SPRECHERINNEN UND SPRECHER DER
JUGENDLICHEN UND DER AUSZUBIL-
DENDEN, VERTRAUENSPERSON DER
SCHWERBEHINDERTEN, VERTRAU-
ENSMANN DER ZIVILDIENSTLEISTEN-
DEN

§ 43 Wahl und Anzahl der Sprecherinnen und Sprecher
der Jugendlichen und der Auszubildenden

In Einrichtungen, bei denen Mitarbeitervertretungen gebil-
det sind und denen in der Regel mindestens fünf Mitarbeiter-
innen oder Mitarbeiter

- unter 18 Jahren (Jugendliche) oder

- zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte und die das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Auszu-
bildende),

angehören, werden von diesen Sprecherinnen und Sprecher
der Jugendlichen und der Auszubildenden gewählt. Als
Sprecherinnen und Sprecher können Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vom vollendeten 16. Lebensjahr bis zum vollen-
deten 26. Lebensjahr gewählt werden.

Es werden gewählt

- eine Sprecherin oder ein Sprecher bei 5 bis 10 Jugend-
lichen und Auszubildenden sowie

- drei Sprecherinnen oder Sprecher bei mehr als 10
Jugendlichen und Auszubildenden.

§ 43 a Versammlung der Jugendlichen und Auszubildenden
(1) Die Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen

und der Auszubildenden können vor oder nach einer
Mitarbeiterversammlung im Einvernehmen mit der
Mitarbeitervertretung eine Versammlung der Jugend-
lichen und Auszubildenden einberufen. Im Einver-
nehmen mit der Mitarbeitervertretung und dem
Dienstgeber kann die Versammlung der Jugendli-
chen und Auszubildenden auch zu einem anderen
Zeitpunkt einberufen werden. Der Dienstgeber ist zu
diesen Versammlungen unter Mitteilung der Tages-
ordnung einzuladen. Er ist berechtigt, in der Ver-
sammlung zu sprechen. § 2 Abs. 2 Satz 2 findet
Anwendung. An den Versammlungen kann die oder
der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung oder ein
beauftragtes Mitglied der Mitarbeitervertretung teil-
nehmen. Die Versammlung der Jugendlichen und
Auszubildenden befasst sich mit Angelegenheiten,
die zur Zuständigkeit der Mitarbeitervertretung ge-
hören, soweit sie Jugendliche und Auszubildende
betreffen.

(2) § 21 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 44 Amtszeit der Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen
und Auszubildenden

Die Amtszeit der Sprecherinnen und Sprecher der Jugendli-
chen und der Auszubildenden beträgt zwei Jahre. Die Spre-
cherinnen und Sprecher der Jugendlichen und der Auszubil-
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denden bleiben im Amt, auch wenn sie während der Amts-
zeit das 26. Lebensjahr vollendet haben.

§ 45 Mitwirkung der Sprecherinnen und Sprecher der Jugendli-
chen und Auszubildenden

(1) Die Sprecherinnen und Sprecher der Jugendlichen
und der Auszubildenden nehmen an den Sitzungen
der Mitarbeitervertretung teil. Sie haben, soweit An-
gelegenheiten der Jugendlichen und Auszubildenden
beraten werden,

1. das Recht, vor und während der Sitzungen der
Mitarbeitervertretung Anträge zu stellen. Auf
ihren Antrag hat die oder der Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung eine Sitzung in angemes-
sener Frist einzuberufen und den Gegenstand,
dessen Beratung beantragt wird, auf die Tages-
ordnung zu setzen,

2. Stimmrecht,

3. das Recht, zu Besprechungen mit dem Dienstge-
ber eine Sprecherin oder einen Sprecher der
Jugendlichen und Auszubildenden zu entsenden.

(2) Für eine Sprecherin oder einen Sprecher der Jugend-
lichen und der Auszubildenden gelten im übrigen die
anwendbaren Bestimmungen der §§ 7 bis 20 sinnge-
mäß. Die gleichzeitige Kandidatur für das Amt einer
Sprecherin oder eines Sprechers der Jugendlichen
und der Auszubildenden und das Amt der Mitarbei-
tervertreterin oder des Mitarbeitervertreters ist aus-
geschlossen.

§ 46 Mitwirkung der Vertrauensperson der schwerbehinderten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetz-
buches IX gewählte Vertrauensperson der schwerbe-
hinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nimmt
an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung teil. Die
Vertrauensperson hat, soweit Angelegenheiten der
Menschen mit Behinderungen beraten werden,

1. das Recht, vor und während der Sitzungen der
Mitarbeitervertretung Anträge zu stellen. Auf
ihren Antrag hat die oder der Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung eine Sitzung in angemes-
sener Frist einzuberufen und den Gegenstand,
dessen Beratung beantragt wird, auf die Tages-
ordnung zu setzen,

2. Stimmrecht,

3. das Recht, an Besprechungen bei dem Dienstge-
ber teilzunehmen.

(2) Der Dienstgeber hat die Vertrauensperson der schwer-
behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in al-
len Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die
Menschen mit Behinderungen als Gruppe berühren,
unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor
einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr die getrof-
fene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Ist dies
bei einem Beschluss der Mitarbeitervertretung nicht
geschehen oder erachtet die Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter einen Beschluss der Mitarbeitervertretung als eine
erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der

Menschen mit Behinderungen, wird auf ihren Antrag
der Beschluss für die Dauer von einer Woche vom
Zeitpunkt der Beschlussfassung ausgesetzt. Durch
die Aussetzung wird eine Frist nicht verlängert.

(3) Die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hat das Recht, mindestens
einmal im Jahr eine Versammlung der schwerbehin-
derten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Dienst-
stelle durchzuführen. Die für die Mitarbeiterver-
sammlung geltenden Vorschriften der §§ 21, 22 gel-
ten entsprechend.

(4) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Dienst-
geber der Mitarbeitervertretung für deren Sitzungen,
Sprechstunden und laufenden Geschäftsbedarf zur
Verfügung stellt, stehen für die gleichen Zwecke
auch der Vertrauensperson der schwerbehinderten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung,
soweit hierfür nicht eigene Räume und sachliche
Mittel zur Verfügung gestellt werden.

(5) Für die Vertrauensperson der schwerbehinderten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die §§ 15 bis
20 entsprechend.

§ 46a Rechte des Vertrauensmannes der Zivildienstleistenden
(1) Der Vertrauensmann der Zivildienstleistenden kann

an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung beratend
teilnehmen, wenn Angelegenheiten behandelt wer-
den, die auch die Zivildienstleistenden betreffen.

(2) Ist ein Vertrauensmann nicht gewählt, so können
sich die Zivildienstleistenden an die Mitarbeiterver-
tretung wenden. Sie hat auf die Berücksichtigung der
Anliegen, falls sie berechtigt erscheinen, beim Dienst-
geber hinzuwirken.

VIII. SCHULEN, HOCHSCHULEN
§ 47 Ausnahmen
(1) Die Ordnung gilt auch für die Schulen und Hoch-

schulen im Anwendungsbereich des § 14.

(2) Bei Hochschulen finden die für die Einstellung und
Anstellung sowie die Eingruppierung geltenden Vor-
schriften keine Anwendung, soweit es sich um haupt-
beruflich Lehrende handelt, die in einem förmlichen
Berufungsverfahren berufen werden.

(3) Lehrbeauftragte an Hochschulen sind keine Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter im Sinne dieser Ord-
nung.

IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 48 Unabdingbarkeit
Durch anderweitige Regelungen oder Vereinbarung kann
das Mitarbeitervertretungsrecht nicht abweichend von die-
ser Ordnung geregelt werden.

§ 49 Inkrafttreten und Übergangsregelung
(1) Vorstehende Ordnung gilt ab 01. Januar 2005 und

wird hiermit in Kraft gesetzt. Sie tritt gleichzeitig an

4 Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen, die im
Dienste eines Bundeslandes stehen, können Sonderregelun-
gen getroffen werden.
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die Stelle der Mitarbeitervertretungsordnung vom 
04. März 1997 (Amtsblatt 1997, S. 85 ff.).

(2) Beim Inkrafttreten dieser Ordnung bestehende Mit-
arbeitervertretungen bleiben für die Dauer ihrer Amts-
zeit bestehen. Sie führen ihre Tätigkeit weiter nach
Maßgabe der Bestimmungen in den Abschnitten III,
IV, V und VI.

Limburg, 14. September 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565S/04/06/1 Bischof von Limburg

Nr. 518 Ausführungsbestimmungen zur Mitarbeiter-
vertretungsordnung (MAVO) für das Bistum
Limburg vom 14. September 2004:
Katholische Schulen im Bistum Limburg

I.
1. Die Sitzungen der Mitarbeitervertretungen für ka-

tholische Schulen finden außerhalb der Unterrichts-
zeit statt.

2. Lehrkräfte, die Mitglieder der MAV sind, erhalten in
analoger Anwendung der für den öffentlichen Schul-
dienst geltenden Regelung Entlastungsstunden nach
näherer Maßgabe des Schulträgers.

II.
1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in leitender Stel-

lung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 sind in den Schulen der
St. Hildegard-Schulgesellschaft mbH die Leiterinnen
und Leiter der Schulen sowie deren ständige Vertre-
terinnen und Vertreter.

2. Auf Antrag der Mitarbeitervertretungen der Schulen
der St. Hildegard-Schulgesellschaft mbH kann die
Freistellung der Lehrkräfte nach § 15 durch Ermäßi-
gung um eine Pflichtstunde je Mitglied erfolgen. Die
Freistellung für Mitarbeitervertreter und Mitarbei-
tervertreterinnen, die nicht Lehrkräfte sind, wird im
Einzelfall nach § 15 geregelt.

Limburg, 16. September 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565S/04/06/2 Bischof von Limburg

Nr. 519 Ausführungsbestimmungen zur Mitarbeiter-
vertretungsordnung (MAVO) für das Bistum
Limburg vom 14. September 2004:
Mitarbeitervertretung der beim Bistum
Limburg (Dezernat Personal) angestellten
pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1. Als Dienstgeber, im Sinne des § 2 Abs. 1 MAVO, gilt
der Personaldezernent des Bischöflichen Ordinaria-
tes.

2. Die Wahl der Mitarbeitervertretung erfolgt durch
Briefwahl gemäß § 11 Abs. 4 MAVO.

Limburg, den 16. September 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 565S/04/06/2 Bischof von Limburg

Nr. 520 Neuwahl der Mitarbeitervertretung 2005
Nach der „Mitarbeitervertretungsordnung für das Bistum
Limburg (MAVO)“ sind bei den in § 1 der MAVO genannten

Dienststellen, Einrichtungen und sonstigen selbständig ge-
führten Stellen in kirchlicher Trägerschaft Mitarbeiterver-
tretungen zu bilden.

Die einheitliche (Neu)Wahl der Mitarbeitervertretung (MAV)
findet zwischen dem 01. März und dem 30. April 2005 statt.

Wenn bereits eine MAV besteht, hat diese die Aufgabe, die
Wahl vorzubereiten.

Wenn zur Zeit keine MAV besteht, ist es Aufgabe des
Dienstgebers, durch Einberufung einer Wahlversammlung
die Wahl einzuleiten.

Informationen zur Durchführung der Wahl erhalten Sie
auch bei der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbei-
tervertretungen, Roßmarkt 4, 65549 Limburg, Telefon (0 64
31) 2 95-4 25, Telefax (0 64 31) 2 95-5 26, E-Mail:
P.Giehl@BistumLimburg.de.

Nr. 521 Stiftungsaufsicht im rheinland-pfälzischen
Teil des Bistums Limburg

Mit Wirkung vom 19. Juli 2004 wurde in Rheinland-Pfalz das
Stiftungsgesetz vom 22. April 1966 aufgehoben und das
Landesstiftungsgesetz in Kraft gesetzt. Gemäß §§ 9 Abs. 1,
12 Abs. 3 Landesstiftungsgesetz vom 19. Juli 2004 ordne ich
in Wahrnehmung meiner Stiftungsaufsicht für die kirchli-
chen Stiftungen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Teil des
Bistums Limburg folgendes an:

1. Für die genannten Stiftungen gilt § 9 Landesstiftungsge-
setz.

2. Stiftungsaufsichtsbehörde ist das Bischöfliche Ordinariat
Limburg.

3. Ich ermächtige das Bischöfliche Ordinariat Limburg zur
Durchführung der kirchlichen Stiftungsaufsicht gegenüber
den einzelnen Stiftungen gesonderte Bestimmungen zu er-
lassen, die auch von § 33 Abs. 2 des Gesetzes über die
Verwaltung und Vertretung des Kirchenvermögens im Bis-
tum Limburg vom 23. November 1977 abweichen können.

4. Diese Anordnung tritt am 20. Juli 2004 in Kraft.

5. Die Anordnung vom 26. September 1994 (Kirchliches
Amtsblatt 1994, S. 171) wird gleichzeitig aufgehoben.

Limburg, den 30. August 2004 T Franz Kamphaus
Az.: 604A/04/03/1 Bischof von Limburg

Nr. 522 Gemeinsamer Hirtenbrief der deutschen
Bischöfe anlässlich des Bonifatius-Jubiläums

Der missionarische Auftrag der Kirche

1. Aufbruch im Umbruch
„Wir sind Missionsland geworden“. Diese Diagnose, die
Alfred Delp schon 1941 hellsichtig in Fulda formuliert hat,
ist inzwischen bittere Realität geworden, im Osten spürbarer
noch als im Westen. Das Christentum ist zwischen Berlin
und München, zwischen Köln und Dresden zwar kulturell
weiterhin präsent, aber bei vielen nicht mehr im Herzen
lebendig. Wir sind dabei, unser kostbarstes Erbe zu ver-
schleudern: Gott zu kennen, wie Jesus Christus ihn uns
bekannt gemacht hat. Das ist kein Grund zum Jammern,
aber auch kein Anlass, selbstgenügsam einfach weiterzuma-
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chen. Schönreden hilft nicht, Schwarzmalen schon gar nicht.
Die Lage ist durchaus nicht überall gleich. Vielerorts in der
Welt ist die katholische Kirche eine jugendliche Aufbruchs-
bewegung. Wir leben in einer Zeit, in der sie erstmals wirklich
Weltkirche wird. Gleichwohl, die Umbrüche und Einschnit-
te hierzulande gehen ins Mark, jede Gemeinde bekommt sie
schmerzlich zu spüren. Am Grabe des heiligen Bonifatius
versammelt und seines 1250. Todestages gedenkend haben
wir ein Dokument zur Weltmission verabschiedet, das wir
Ihrer Aufmerksamkeit sehr empfehlen. In diesem Brief
möchten wir Ihnen gerafft und nachdrücklich unsere Missi-
on heute ans Herz legen.

Umbruchszeiten sind Gnadenzeiten. Sie bedeuten Abschied
und Aufbruch, Trauerarbeit und Lust zur Innovation. Gott
selbst ist es, der unsere Verhältnisse gründlich aufmischt, um
uns auf Neuland zu locken wie Abraham, wie Mose, wie
Bonifatius. Ja, wir haben eine Mission in unserem Land und
weltweit. Darin sind wir unvertretbar. Haben wir doch mit
dem Evangelium eine Botschaft, für die es in dieser Welt
keine bessere Alternative gibt. Sie fordert uns heraus, selbst
neu auf sie zu hören und sie in ihrer befreienden Kraft in das
Gespräch mit unseren Zeitgenossen, mit den anderen Reli-
gionen und Völkern einzubringen. Wir sehen uns dadurch
ermutigt, dass so viele von Ihnen − Jugendliche und Ältere,
Frauen und Männer − die gegenwärtigen Veränderungen in
Gesellschaft und Kirche als Chance begreifen, den Glauben
tiefer zu entdecken und entschiedener zu leben. Mit Ihnen
zusammen tragen wir Verantwortung, unserer Kirche eine
Gestalt zu geben, in der das Evangelium aufleuchten und die
Nachfolge Jesu in Freude und Zuversicht gelebt werden
kann.

2. Evangelisierung der Kirche
Mission? Wenn wir ehrlich sind, denken viele: „Ja, wir selbst
werden schon noch katholisch bleiben. Aber andere für den
Glauben gewinnen? Nein − das sitzt heute einfach nicht
mehr drin. Es gelingt uns ja oft in der eigenen Familie nicht,
bei den Kindern oder Enkeln den Glauben wach zu halten.“
Und nicht nur junge Leute fügen hinzu: „Die Kirche ist
selbst daran schuld, dass sich viele von ihr abwenden. Sie ist
viel zu starr und festgelegt auf alte Verhaltensmuster.“

Wir sind gut beraten, wenn wir solche kritischen Stimmen
nicht abwiegeln. Auch die haben uns etwas zu sagen, die der
Kirche fern stehen. Manche von ihnen leiden bis heute an
Wunden, die ihnen eine bisweilen angstbesetzte Seelsorge
zugefügt haben. Wer das Christsein wie eine schwere Last
mit sich herumschleppt, wird kaum jemanden davon über-
zeugen können, dass das Evangelium befreiend wirkt. Wir
müssen ohne Wenn und Aber eingestehen, dass die Kirche
in unseren Breiten wenig Faszination ausübt. Der Betrieb
läuft – aber ohne Ausstrahlung! Die schleichende Säkulari-
sierung von innen, die unbemerkt mit rastloser Arbeit ein-
hergehen kann, geht an die Substanz und ist viel gefährlicher
für den Glauben als der Verlust gesellschaftlicher Positio-
nen. Sie raubt uns die Überzeugung, dass wir eine Mission
haben, die Mission, das Evangelium vom Reiche Gottes
unter die Leute zu bringen, Menschen für den Glauben an
Jesus Christus zu begeistern.

Was tun? Die schärfsten Anfechtungen kommen von innen,
nicht von außen. Darum kann die Erneuerung nur von innen
ausgehen. Manchmal sitzen wir an einem Problem und
blicken nicht durch. Und auf einmal kommt die zündende

Idee: „Da geht mir ein Licht auf!“ Wenn das geschieht, dann
erhellt sich unser Gesicht, wir strahlen. Wenn uns Christus
als das Licht der Welt wirklich einleuchtet, dann strahlen wir
aus: Menschen mit Ausstrahlung! So geschieht Mission. Sie
geschieht nicht, indem wir Werbekolonnen anheuern oder
Berge von Papier unters Volk bringen, im Letzten auch nicht
über die Medien. Das Medium der Ausstrahlung Gottes sind
wir selbst.

Viele Zeitgenossen, gerade oft nachdenkliche und geistlich
hungrige, suchen den Zugang zum christlichen Glauben. Es
gibt ja nicht nur diejenigen, die sich der Kirche entfremden
und schließlich ihren Austritt erklären. Nicht wenige fragen
nach dem Eingang in den Glauben und in die Kirche. Wen
treffen sie im Eingangsbereich? Leute, die mit dicken Akten
von Sitzung zu Sitzung hasten, die Termin um Termin
wahrnehmen und schließlich außer Terminen nichts mehr
wahrnehmen, die alles gelernt haben, - nur nicht, wie man ein
geistlicher Mensch wird und wie man es bleibt?! Das aber ist
die Voraussetzung unserer Mission. Also haben wir nicht
nur zu evangelisieren, wir selbst sind gerufen, uns evangeli-
sieren zu lassen. Missionarische Seelsorge bedeutet nicht,
dass der Betrieb auf Hochtouren läuft. Sie lebt von der
geistlichen Grundhaltung, von der Gegenwart Gottes mit-
ten in unserem Leben. Die zündet.

3. Der Mission ein Gesicht geben
Wir schreiben Ihnen diesen Brief vom Grab des heiligen
Bonifatius, dem Apostel der Deutschen. 1250 Jahre sind seit
seinem Tod vergangen. In einer Zeit tief greifender Umbrü-
che kam er aus dem Ausland zur Missionierung unseres
Landes. Als Mönch hatte er sich das „Bete und arbeite“ zu
eigen gemacht. Seine Mission war geistlich gegründet. Ein
Freund sagte nach seiner Ermordung: Er hat viele Orte
betreten, die vor ihm noch kein Christenmensch betreten
hatte. Wagen wir uns heute mit dem Evangelium in kirchen-
fremde Räume? Bonifatius arbeitete nicht auf eigene Faust.
Er wirkte zusammen mit Frauen und Männern vor allem aus
seiner englischen Heimatkirche, er suchte immer neu die
Einheit mit dem Papst. Er hatte die Kraft und den Mut, die
Geister seiner Zeit zu unterscheiden. Er wusste, dass nicht
alles, was sich religiös nennt und gibt, den Verheißungen des
Evangeliums standhält. Anfechtungen und Selbstzweifel
sind ihm nicht erspart geblieben. Bonifatius ist eine Grün-
derfigur, die unser Schwanken zwischen Hoffen und Ban-
gen, zwischen mutigem Aufbruch und resignativer Ermü-
dung aus eigener Erfahrung kennt und beispielhaft beant-
wortet hat.

Das Geheimnis unserer Mission liegt in einem überzeugen-
den christlichen Lebens. Die Lebensgestaltung aus der Kraft
des Geistes Gottes ist der nachhaltigste missionarische Dienst:
Der Religionslehrer, der nicht nur vom Glauben redet,
sondern ihn authentisch lebt; die Caritasmitarbeiterin, die
der Liebe Christi ihr eigenes Gesicht gibt; die Eltern, die mit
ihrem Kind abends an der Bettkante beten; die Familie, die
ihren bettlägerigen Vater zu Hause pflegt; − sie alle sind
lebendiges Evangelium und strahlen aus. Unsere nichtchrist-
lichen Zeitgenossen erwarten keine frommen Ansprachen.
Sie sind der großen Worte müde. Gefragt ist ein glaubwür-
diges, persönliches Wort von Mensch zu Mensch: Woraus
lebe ich? Was lässt mich glauben und hoffen? Warum bin ich
Christ, warum bleibe ich es? Dort, wo ein Christ jemanden
in sein Leben, in sein Herz schauen lässt, da geschehen auch
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heute Wunder. Christen, die mitten im Lebensalltag geistli-
ches Profil zeigen − unaufdringlich, aber erkennbar; selbst-
bewusst, aber demütig - lassen auch heute aufhorchen. Wir
dürfen dem Evangelium unser Gesicht geben. Sieht man uns
an, dass der Weg des Glaubens das Leben nicht verdirbt und
verkümmern lässt, sondern freisetzt und reich macht? Sind
wir des Glaubens so froh, dass es uns drängt, ihn weiterzu-
sagen − wie wenn wir jemandem einen wichtigen Tipp zum
Leben geben? Sind unsere Gemeinden Lernorte des Christ-
werdens?

4. Unsere Weltmission
Jesu Botschaft vom Reich Gottes gilt allen Menschen. Die
Kirche ist Instrument und Sakrament der Einheit aller Men-
schen mit Gott und untereinander (vgl. LG 1). Das ist ihr
Auftrag und ihre Chance. Sie ist kein Nischenanbieter auf
dem Markt religiöser Sinnangebote. Leider ist weithin der
Eindruck entstanden, sie sei nur mehr eine Veranstaltung für
Kirchenleute, ein Interessenverein, der verwaltet, was er hat
und der im Wesentlichen um seine Selbsterhaltung bemüht
ist. Das aber wäre ihr Tod. Wir dürfen unsere besten Kräfte
und Hoffnungsenergien doch nicht in kircheninterne Struk-
turdebatten verpulvern. Sie wollen zur Welt kommen. Wir
schulden der Welt das Evangelium vom Reich Gottes, nicht
mehr und nicht weniger. Das ist unsere Welt-Mission.

In unserer Gesellschaft ist Religion zur Privatsache gewor-
den – leider! Das Evangelium ist kein beliebiger Diskussi-
onsbeitrag, sondern Ruf in die Freiheit der Söhne und
Töchter Gottes. Die Kunst des missionarischen Handelns
besteht darin, von Herzen zum Glauben einzuladen und
dabei nicht zu unterschlagen, dass es um Heil und Unheil
geht, um die Zukunft der Welt. Müssen sich denn heute nur
die rechtfertigen, die glauben? Welcher Schaden entsteht
dort, wo man ohne Gott auszukommen meint? Man muss
auch das „ohne Gott“ verantworten, mit allen Konsequen-
zen für die Zukunft unserer Gesellschaft.

Was wir in Deutschland Bonifatius und mit ihm vielen
anderen verdanken, das geschieht heute weltweit. Der christ-
liche Glaube hat das Gesicht der Welt verändert, und wir
können gar nicht dankbar genug dafür sein. Wir dürfen in
einer Zeit leben, in der Weltkirche wächst, nicht nur räum-
lich. Über Jahrhunderte hin sind Missionarinnen und Missi-
onare aus Europa in alle Welt aufgebrochen. Das wird
hoffentlich nicht abbrechen. Längst aber ist der missionari-
sche Austausch wechselseitig. Wir in Europa haben viel von
den Mitchristen und Ortskirchen anderer Kontinente und
Völker zu lernen. Priester, Ordensschwestern und Laien von
dort leben und arbeiten bei uns. Durch unsere Hilfswerke
arbeiten Christen aller Erdteile wie selbstverständlich zu-
sammen. Am Weltmissionssonntag heute danken wir vor
allem unseren beiden Missionswerken in Aachen und Mün-
chen. „Missionarisch leben − Begegnung wagen“, so lautet
das Leitwort dieses Sonntags. Wie viel ist da noch zu tun! Wie
sehr bedarf es der gemeinsamen Anstrengung aller Ortskir-
chen und aller Christen, damit durch uns das Evangelium
ausstrahlt zu denen, die es noch nicht oder nicht mehr
kennen. Die Weltmission braucht nicht nur deutsche Kol-
lektengelder − die auch! − sie braucht vor allem unseren
überzeugenden Glauben und unser Gebet. Sie braucht die
Erfahrung, dass die Kirche in Deutschland lebt.

Vom Grab des heiligen Bonifatius in Fulda grüßen und
segnen wir Sie.

Fulda, am Fest des heiligen Apostels Matthäus, dem 21.
September 2004

Für das Bistum Limburg T Franz Kamphaus
Bischof von Limburg

Dieser Aufruf der Bischöfe soll am Sonntag der Weltmission, 24.
Oktober 2004, in allen Gottesdiensten, auch in der Vorabendmesse,
verlesen werden.

Nr. 523 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Sonntag
der Weltmission am 24. Oktober 2004

Am kommenden Sonntag, den 24. Oktober 2004, feiert die
Katholische Kirche in allen Ländern den Sonntag der Welt-
mission. Unter dem Leitwort „Missionarisch leben – Begeg-
nung wagen“ richtet MISSIO unsere Aufmerksamkeit auf
die Christen im Nahen Osten. Sie bilden dort eine Minder-
heit unter einer überwiegend islamischen Bevölkerung. Re-
ligionsfreiheit, wirtschaftliche und politische Chancengleich-
heit sind nicht in allen Ländern gewährleistet. Viele arabische
Christen wandern deshalb aus, so dass mancherorts der
Fortbestand der christlichen Gemeinden gefährdet ist.

Dennoch stehen viele Christen in diesen Ländern in Treue
zu ihrem Glauben. Ermutigt durch das Beispiel des Papstes
suchen Sie die Begegnung mit den Menschen anderer Reli-
gionen. Damit leisten sie zugleich in der arabisch-muslimi-
schen Welt einen Dienst am Aufbau einer gerechten und von
Toleranz geprägten Gesellschaft. Das Glaubenszeugnis die-
ser Christen ermutigt uns, auch im eigenen Land missiona-
risch zu leben und Begegnung zu wagen.

Wir rufen Sie auf, die Christen im Nahen Osten zu unterstüt-
zen. Für Ihr Gebet und Ihre großzügige Spende an MISSIO
danken wir herzlich.

Für das Bistum Limburg T Franz Kamphaus
Mainz, den 26. April 2004 Bischof von Limburg

Dieser Aufruf der Bischöfe soll am Sonntag, 17. Oktober 2004, in
allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendmesse, auf ortsübliche
Weise bekannt gemacht werden.

Nr. 524 Aufruf der deutschen Bischöfe zum
Diaspora-Sonntag 2004

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

Am kommenden Sonntag richtet sich unser Blick wieder auf
die katholischen Mitchristen in der Diaspora. Viele von
ihnen machen heute die Erfahrung, dass sie in Teilen Deutsch-
lands und im Norden Europas nicht nur als Katholiken,
sondern auch als Christen eine gesellschaftliche Minderheit
sind. Umso bedeutsamer ist das Zeugnis des Glaubens unter
diesen schwierigen Bedingungen. Immer wieder beweisen
unsere katholischen Brüder und Schwestern in der Diaspora,
dass der Glaube nicht der großen Zahl bedarf, um „Salz der
Erde“ (Mt 5,13) zu sein.

Die Diaspora-Aktion am kommenden Sonntag steht unter
dem Leitwort „Gestalten, was wir glauben“. Mit der Kollekte
unterstützen wir die Arbeit des Bonifatiuswerkes der deut-
schen Katholiken. Das besondere Augenmerk gilt dabei den
Kindern und Jugendlichen. Sie sind die Zukunft der Kirche.
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Deshalb unterstützt das Bonifatiuswerk den Bau katholi-
scher Kindergärten und Schulen, von Kirchen und Gemein-
dehäusern und fördert die pastorale Kinder-, Jugend- und
Gemeindearbeit.

Sehr herzlich bitten die deutschen Bischöfe Sie um ein
Zeichen der Solidarität mit den Katholiken in der Diaspora.
Für Ihre großherzige Spende am kommenden Sonntag dan-
ken wir Ihnen.

Für das Bistum Limburg T Franz Kamphaus
Mainz, den 22. Juni 2004 Bischof von Limburg

Dieser Aufruf der Bischöfe soll am Sonntag, 14. November 2004, in
allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendmesse, auf ortsübliche
Weise bekannt gemacht werden.

Nr. 525 Durchführung des Diasporasonntags am
21. November 2004

Am Sonntag, den 21. November 2004 wird der diesjährige
Diaspora-Sonntag in allen deutschen Pfarrgemeinden be-
gangen.

Das Ereignis steht unter dem Leitsatz „Gestalten, was wir
glauben“.

Seit nunmehr 155 Jahren verwirklicht das Bonifatiuswerk
der deutschen Katholiken sein zentrales Anliegen: Solidari-
tät zeigen mit Christen in der extremen Diaspora. Jesus als
Gottes Sohn zu bekennen und seine Nachfolge zu leben –
dies soll auch zukünftig in den kleinen, weit verstreuten
Gemeinden Deutschlands, Nord- sowie Nordost-Europas
möglich sein.

Die Diaspora-Gebiete dehnen sich weiter aus. Deutschland
ist im Jahr 2004 zu einem Missionsland geworden. Der
Glaube spielt eine immer geringere Bedeutung im Leben,
besonders im Alltag junger Menschen. Wer sein Leben aus
dem Glauben gestalten will, braucht Menschen, die zeigen,
wie sehr der Glaube das Leben bereichert. Dieser Herausfor-
derung wird sich das Bonifatiuswerk mit besonderer An-
strengung stellen.

Doch die verschiedenen Facetten kirchlicher Gemeindear-
beit – das entscheidende Fundament für die Festigung und
Weitergabe des Glaubens – können von vielen Diaspora-
Gemeinden nicht aus eigener Kraft geleistet werden. Wo
katholische Christen in der deutschen, nordeuropäischen
sowie baltischen Diaspora eine extreme Minderheit von
teilweise nur 1 - 3 % darstellen, fehlt es in vielen Bereichen.
Ziel des Bonifatiuswerkes ist es: Mithelfen, dass die Erfah-
rung von Gottesnähe - trotz erheblicher Schwierigkeiten vor
Ort - für alle Menschen möglich bleibt und der Glaube eine
Ausdrucksform findet.

Das BONIFATIUSWERK der deutschen Katholiken un-
terstützt daher

- den Bau von Kirchen und Gemeindezentren, von
katholischen Jugend- und Bildungseinrichtungen,
Schulen und Kindergärten sowie Geistlichen Zentren

- die Anschaffung von Fahrzeugen, die in der Gemein-
dearbeit eingesetzt werden

- die qualifizierte Ausbildung von zukünftigen Diaspo-
ra-Geistlichen und von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der Gemeindearbeit.

Durch Kollekten und Spenden entscheiden die Mitglieder
Ihrer Gemeinde am 21. November 2004 über den Umfang
der Hilfe, die das BONIFATIUSWERK in der nächsten Zeit
in den Diaspora-Regionen in Deutschland und Nordeuropa
leisten kann.

Ihre aktive Unterstützung sichert die dringend notwendigen
Voraussetzungen dafür, dass der Glaube durch praktische
Nächstenliebe Bestand haben kann.

Nr. 526 Buchsonntag am 7. November 2004
Der Sonntag nach dem Fest des Hl. Karl Borromäus wird in
den außerbayerischen Diözesen als Buchsonntag gefeiert.
Diese Bezeichnung geht zurück auf den 1925 von der
damaligen Fuldaer Bischofskonferenz eingeführten Bor-
romäussonntag. An diesem Tag soll auf die Tätigkeit der
Katholischen öffentlichen Büchereien in den Pfarrgemein-
den und des Borromäusvereins in Bonn aufmerksam ge-
macht werden.

Zu diesem Sonntag, der in vielen Gemeinden in der Gestal-
tung der Gottesdienste und Veranstaltungen der Büchereien
gestaltet wird, gibt der Borromäusverein Materialien heraus.
Sie wollen den Verantwortlichen in den Pfarrgemeinden
Anregungen und unmittelbar umsetzbare Hilfen an die
Hand geben.

In Deutschland arbeiten rund 3.500.000 Katholische öffent-
liche Büchereien mit dem Borromäusverein zusammen. In
ihnen wurden 2003 an über 1,3 Millionen Benutzer mehr als
29 Millionen Medien ausgeliehen. Die Ausleihe von Büchern
steht im Vordergrund. Darüber hinaus verfügen die Büche-
reien auch über alle weiteren Medien wie Hörkassetten und
-bücher, Videos, Gesellschaftsspiele, CD-ROMs oder CDs.

Die über 23.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sehen eine Hauptaufgabe darin, ihre Besucher bei
der Wahl der Medien zu beraten. Dies gilt in besonderer
Weise auch für die jüngeren Besucher. Im Mittelpunkt der
33.000 Büchereiveranstaltungen steht immer wieder die
Frage nach der Bedeutung des Lesens und der Literatur. Wie
kein anderes Medium können Bücher, können erzählende
Texte innere Bilder wecken, die Phantasie anregen. Sie
können die Leserinnen und Leser bei dem Versuch unter-
stützen, sich selbst zu entdecken.

Die Arbeitshilfe ist bei den (erz)diözesanen Büchereifach-
stellen und beim Borromäusverein erhältlich (Wittelsba-
cherring 9, 53115 Bonn, (02 28) 72 58-0, Fax (02 28) 72 58-
1 89; E-Mail: info@borro.de. Dieser Text steht im Internet
unter: www.borro.de zur Verfügung.

Nr. 527 Adventskalender 2004
Wir machen uns bereit für die Weihnachtszeit:
„Unsere Bistumspatrone – Begleiter im Advent“

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken bietet seit
über 50 Jahren Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse,
Familien der Erstkommunionkinder, Kinder- und Minist-
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rantengruppen in den Gemeinden einen Adventskalender
an. In diesem Jahr ist er den Bistumspatronen in Deutsch-
land gewidmet.

Der rund gestaltete Kalender zeigt eine adventliche Kulisse
mit 28 Kläppchen in Form eines Fensters. Wird es geöffnet,
erscheint auf dem Innenbild ein Symbol, das mit einem
Bistumsheiligen der 27 deutschen Diözesen in Verbindung
gebracht wird. Für das Bistum Limburg weist am 9. Dezem-
ber ein Drache auf den Heiligen Georg hin.

Im dazu gehörenden 60-seitigen Begleitheft werden Legen-
den der heiligen Bistumspatrone erzählt. An manchen Tagen
erschließen Rätsel und spielerische Hinweise den Sinn der
Legenden; an anderen ermuntern Bastelvorschläge, Rezepte
und Spiele die jungen Leser, sich auf den Weg zur Krippe zu
begeben. Kurzinformationen zum jeweiligen Bistum runden
die Seiten ab.

Mit dem Erlös durch den Verkauf des Kalenders sowie
diverser Weihnachtskarten mit Motiven barocker Meister
wird ein innovatives Kinderprojekt in der Diaspora geför-
dert, das Martinshaus in Liepaja, Lettland. Es ist ein Krisen-
zentrum der Dominikaner für Frauen und Kinder.

Spende: Je Kalender incl. Begleitheft 2,60 Euro, je Weih-
nachtskarte mit Briefumschlag 0,60 Euro (zzgl. Versand-
kosten).

Bestelladresse: Bonifatiuswerk, Kamp 22, 33098 Paderborn,
Telefon (0 52 51) 29 96-54 (Frau Diße), Fax (0 52 51) 29 96-
83, E-Mail: disse@bonifatiuswerk.de.

Nr. 528 Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten
Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient der
Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- und Or-
denspriester) in Mittel- und Osteuropa. Für den Wiederauf-
bau der Kirche in den ehemals kommunistischen Ländern
Mittel-, Ost- und Südosteuropas ist die Priesterausbildung
von entscheidender Bedeutung. Die Kollekte wird über die
Diözesen an Renovabis weitergeleitet. Je nach Ihren Mög-
lichkeiten erbitten wir bei gegebener Gelegenheit ein emp-
fehlendes Wort für dieses wichtige Anliegen.

Die Kollekten-Gelder sollen (innerhalb von 14 Tagen) mit
dem Vermerk „Allerseelen-Kollekte 2004“ überwiesen wer-
den. Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis weiter.

Nähere Auskünfte erteilt: Solidaritätsaktion Renovabis,
Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising,
Telefon (0 81 61) 53 09-0, Fax (0 81 61) 53 09-44, E-Mail:
info@renovabis.de, Internet: www.renovabis.de.

Nr. 529 Musikwiedergaben in Gottesdiensten -
Gesonderte Meldepflicht an die GEMA

Der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) weist im
Rahmen der in allen Diözesen per Zufallsauswahl vorge-
nommenen Erhebung über die Aufführung geschützter Musik
in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern darauf hin, dass -
unabhängig von dieser Erhebung - alle Kirchengemeinden
verpflichtet sind, Musikwiedergaben von insgesamt mehr als
10 Minuten Dauer während eines Gottesdienstes gesondert
unmittelbar an die GEMA zu melden. Bei der gesonderten

Meldung ist analog der Meldepflicht bei Kirchenkonzerten
zu verfahren.

Es geht folglich nicht um den Gemeindegesang, sondern
insbesondere um die Meldung kirchenmusikalischer Groß-
ereignisse wie z. B. Messe, Requiem und Vesper. Die geson-
derte Meldepflicht verfolgt den Zweck, die Einnahmen der
GEMA aus dem Pauschalvertrag mit dem VDD betreffend
Musik in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern vom 31.01./
07.02.1986 intern angemessener verteilen zu können, damit
die Personen, die die Rechte an einer deutlich gewichtigeren
geistigen Leistung besitzen, eine im Verhältnis zu anderen
entsprechend höhere Vergütung erhalten.

Auch die gesondert meldepflichtigen Musikwiedergaben
von mehr als 10 Minuten Dauer sind bereits durch die
Zahlung des vom VDD an die GEMA jährlich zu entrichten-
den Pauschalbetrages, der von Zeit zu Zeit aufgrund der
Repräsentativerhebungen des Institutes für Kirchliche Sozi-
alforschung des Bistums Essen (IKSE) angepasst wird,
abgegolten. Die Kirchengemeinden erhalten somit auch für
die oben genannten meldepflichtigen Musikwiedergaben
von mehr als 10 Minuten Dauer keine Rechnung von der
GEMA.

Um Beachtung der gesonderten Meldepflicht wird gebeten.
Für Rückfragen steht das Bischöfliche Ordinariat Limburg,
Dezernat Finanzen, Verwaltung und Bau, Herr Becker,
Telefon (0 64 31) 2 95-4 67, zur Verfügung.

Nr. 530 Tag der Altenheim- und Krankenhausseel-
sorger

Tag der Altenheim- und Krankenhausseelsorger am Mitt-
woch, dem 03. November 2004 im Exerzitienhaus St. Josef
in Hofheim von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

Thema: „Weglos, aber nicht ausweglos“ 2 Kor. 4,8.
Den Osterglauben buchstabieren in Zeiten der
Not.

Referent: Dr. Gotthardt Fuchs

Nr. 531 Exerzitien für Priester, Ordensgeistliche und
Diakone

Beginn: 08. November 2004, 18.30 Uhr

Ende: 12. November 2004, vormittags.

Leiter: P. Adrian Wissenburg SSS, Wipperfürth-Om-
merborn

Thema: „Leben in und aus der Eucharistie“

Anmeldung: Priesterhaus Kevelaer, Kapellenplatz 35, 47623
Kevelaer, Telefon (0 28 32) 9 33 80, Fax
(0 28 32) 7 07 26.

Nr. 532 Gebetswoche für die Einheit der Christen
2005

Die Gebetswoche ist sichtbarer Ausdruck einer grenzüber-
schreitenden und kulturübergreifenden ökumenischen Ver-
bundenheit. An ihr beteiligen sich weltweit Christinnen und
Christen in vielen Ländern und aus unterschiedlichen Kon-
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fessionen. Sie wird jedes Jahr vom 18. - 25. Januar oder
zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten (5. - 16. Mai
2005) bzw. an einem anderen, von den örtlichen Gemeinden
selbst gewählten und vereinbarten Termin begangen.

Das Thema für die Gebetswoche 2005 lautet: „Christus - das
eine Fundament der Kirche“. Der zugrunde liegende Bibel-
text ist 1 Kor 3,1-23. Der Gottesdienstentwurf für die
Gebetswoche 2005 stammt aus der Slowakischen Republik.
Die deutschsprachige Fassung wird von der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK) durch die Ökumenische
Zentrale in Frankfurt/Main erstellt und herausgegeben.  Das
Gottesdienstheft erscheint zusammen mit einer ergänzen-
den Arbeitshilfe und enthält u. a. Hintergrundinformatio-
nen, exegetische und homiletische Impulse zum Bibeltext,
Meditationen und Gebete sowie einen Zyklus von Bildbe-
trachtungen zum Thema der Gebetswoche. Die Materialien
können ab sofort beim Franz Sales Verlag in Eichstätt,
Postfach 13 61, 85067 Eichstätt, Telefon (0 84 21) 9 34 89-
31, Fax (0 84 21) 9 34 89-35, E-Mail: info@franz-sales-
verlag.de, bzw. beim Calwer Verlag in Stuttgart, Postfach
12 20, 70803 Kornwestheim, Telefon (0 71 54) 13 27-37, Fax
(0 71 54) 13 27-13, E-Mail: calwer@brocom.de, bezogen
werden.

Nr. 533 Handreichung für die Gemeinden zum
Jahrestag der Unterzeichnung der Gemein-
samen Erklärung zur Rechtfertigungslehre

Aus Anlass des 5. Jahrestages der Unterzeichnung der Ge-
meinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre am 31. Ok-
tober 2004 hat das Johann-Adam-Möhler-Institut für Öku-
menik in Paderborn eine Handreichung für die Gemeinden
zur liturgischen Gestaltung dieses Tages erstellt. Sie enthält
Bausteine zur liturgischen Gestaltung eines Ökumenischen
Dankgottesdienstes, Elemente zur entsprechenden Gestal-
tung der Eucharistiefeier am 31. Oktober 2004 sowie Bau-
steine für die Öffentlichkeitsarbeit. Die Handreichung mit
dem Titel „Gottes Gnade im Glauben empfangen“ ist in
begrenzter Stückzahl im Dezernat Pastorale Dienste, Refe-
rat Ökumene, vorrätig und kann bei Frau Ries, Telefon
(0 64 31) 2 95-2 27, Fax (0 64 31) 2 95-5 83, E-Mail:
W.Ries@BistumLimburg.de, kostenlos angefordert werden.

Nr. 534 Dienstnachrichten
Mit Termin 31. August 2004 hat der Herr Bischof den
Verzicht von Herrn Pfarrer Michael WEIS, Frankfurt/M.,
auf die Pfarrei St. Anna - St. Raphael in Frankfurt/M.-
Hausen angenommen. Zum gleichen Zeitpunkt endet sein
Amt als Pfarrverwalter der Pfarrei Christ-König in Frank-
furt/M. (97)

Mit Termin 01. September 2004 hat der Herr Bischof Herrn
Pfarrer Peter WAGNER, Wiesbaden-Dotzheim, zusätzlich
die Pfarrei St. Klara in Wiesbaden übertragen. (294)

Mit Termin 01. Oktober 2004 hat der Herr Generalvikar
Herrn Pfarrer Gerhard ZERFAS, Dillenburg, zum priester-
lichen Leiter des pastoralen Raumes Dillenburg im Bezirk
Lahn-Dill-Eder ernannt. (141)

Mit Termin 01. Oktober 2004 hat der Herr Generalvikar
Herrn P. Mladen MARIC OFM zum Kaplan in der Kroati-
schen Katholischen Gemeinde Frankfurt/M. ernannt.  Die

im Amtsblatt Nr. 9/2004 mitgeteilte Ernennung von P.
Dinko PULJIC ist damit hinfällig. (307)

Mit Termin 31. Oktober 2004 hat der Herr Bischof den
Verzicht von Pfarrer Pater Christophorus GOEDEREIS
OFMCap., Frankfurt/M., auf die Pfarrei Liebfrauen in Frank-
furt/M. angenommen. Zum gleichen Zeitpunkt endet sein
Dienst als Leiter der City-Seelsorge an Liebfrauen in Frank-
furt/M. (83)

In Abänderung der Mitteilung im Amtsblatt Nr. 2/2004 hat
der Herr Bischof den Verzicht von Herrn Pfarrer Paul
KEUL zum 31. Januar 2005 angenommen. Herr Pfarrer
Keul tritt zum 01. Februar 2005 in den Ruhestand. (217,218)

Die Freistellung des Limburger Diözesanpriesters Ralf
HUFSKY für den Dienst in der Katholischen Militärseelsor-
ge wird bis zum 31. August 2008 verlängert. (336)

Mit Termin 01. Juli 2004 bis zum 30. Juni 2005 wird Frau
Gemeindereferentin Beate TROST aufgrund der Verlänge-
rung des Projektvertrages für ein weiteres Jahr als Pfarrbe-
auftragte mit einem B. U. von 50 % in der Pfarrei St.
Bartholomäus in Limburg-Ahlbach eingesetzt. (172)

Mit Termin 01. September 2004 wird Frau Gemeinderefe-
rentin Susanne HERING nach der Beendigung ihres Son-
derurlaubes mit einem B. U. von 50 % in der Pfarrei Mariä
Himmelfahrt, Oestrich-Winkel (Hallgarten) eingesetzt. (214)

Mit Termin 01. September 2004 wird Frau Gemeinderefe-
rentin Luzia GOIHL unter Beibehaltung ihres bisherigen
Einsatzortes in der Pfarrei Herz Jesu, Frankfurt/M., zusätz-
lich als Gemeindereferentin in der Pfarrei Heilig Geist,
Frankfurt/M., eingesetzt. Der B. U. von Frau Goihl erhöht
sich von 50 % auf 100 %. (102)

Mit Termin 01. September 2004 hat der Herr Bischof Herrn
Peter STEINHAUER in das Beamtenverhältnis zum Bis-
tum Limburg berufen und zum Verwaltungsdirektor im
Kirchendienst (i. K.) ernannt. (36)

Nr. 535 Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteil-
nehmer am 14.11.2004

Laut Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz vom April
1992 (Prot. Nr. 5) sollen für die Zwecke der kirchlichen
Statistik Deutschlands die Gottesdienstteilnehmer einheit-
lich am zweiten Sonntag im November (14.11.2004) gezählt
werden. Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntäg-
lichen Hl. Messen (einschließlich Vorabendmesse) teilneh-
men. Mitzuzählen sind auch die Besucher der Wort- oder
Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefei-
er gehalten werden. Zu den Gottesdienstteilnehmern zählen
auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z. B. Wallfahrer,
Seminarteilnehmer, Touristen und Besuchsreisende).

Das Ergebnis der Zählung ist am Jahresende in den Erhe-
bungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 2004 unter
der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am zweiten Sonntag im
November“ (Position 3) einzutragen.

Nr. 536 Änderungen im Schematismus
Bei folgender Pfarrei ist die Telefax-Nr. zu ergänzen:
S. 142
Pfarrei Maria Himmelfahrt, Haiger: (0 27 73) 74 06 46
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S. 242
unter Schlagenbad, Pfarrei Herz-Jesu und S. 329 Kranken-
hausseelsorge:
Westermann, Bernd, leitender Priester, wohnhaft Hardtstraße
61, 65307 Bad Schwalbach, Tel.(0 61 24) 70 25 70

S. 377
Die beiden Jesuitenprovinzen sind zu einer Provinz verei-
nigt:
Deutsche Provinz d. Jesuiten, Seestr. 14, 80802 München,
Tel. (0 89) 3 81 85-2 41. Als Provinzial ist P. Stefan
Dartmann SJ einzutragen.

Im Schematismus sind folgende E-Mail-Adressen zu än-
dern:

S. 61
Beim Musischen Internat, Hadamar:
chorbuero@limburger-domsingknaben.de
direktor@limburger-domsingknaben.de
verwaltung@limburg-domsingknaben.de

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg, 65549 Limburg/Lahn. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen
Ordinariates Limburg. Bezugspreis: Jährlich 23,- Euro.

S. 279
kath.pfarramt.ehringshausen@t-online.de

S. 282
bei der Pfarrei St. Anna:
st.anna@gemeindeaktuell.de

beim Pfarrbüro St. Elisabeth:
st.elisabeth@gemeindeaktuell.de

S. 266
St.BonifatiusSelters@pr-herschbach-selters.de

Nr. 537 Abzugeben
Moderne Altarraumausstattung, Silber/Email, wahlwise rot
oder violett, Tabernakel 0,65 m x 0,45 m, Hängekreuz 0,85
m, 6 Kerzenständer 1,50 m, Ständer Ewiges Licht, Neuwert
55.000,00 Euro, für 5.800,00 Euro VB, abzugeben. Kath.
Pfarramt St. Kilian, Marktweg 8, 56479 Seck, Telefon
(0 26 64) 2 20.
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